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GemaR § 29a Abs 3 StAG hat die Bundesministerin flr Justiz dem Nationalrat und dem
Bundesrat Uber die von ihr erteilten Weisungen sowie gemal} § 29c Abs 3 zweiter Satz StAG
Uber jene Fille, in denen sie der AuBerung des Beirates fiir den ministeriellen

Weisungsbereich (im Folgenden: Weisungsrat) im Ergebnis nicht Rechnung tragt, zu

berichten, nachdem das zu Grunde liegende Verfahren beendet wurde.

In Entsprechung dieser Verpflichtung ist Gber folgende in den Jahren 2014 bis 2024 erteilten
Weisungen (Falle Nr. 1 bis 27) — darunter ein Fall (Nr. 27) nach § 29c Abs 3 zweiter Satz

StAG — zu berichten. Im Verfahren Nr. 10 wurden zwei Weisungen erteilt.

Die Aufteilung der somit 28 Weisungen auf die wesentlichsten Begriindungskategorien ist

nachstehender Tabelle zu enthnehmen:

Begriindungen
(weisungsbezogen; dh 27 Falle, davon einmal zwei Weisungen)

Verfahren einleiten oder fortsetzen; konkrete Erhebungen durchfiihren

Félle Nr. 1,9, 10(1), 11, 12, 16, 17, 19 8
Anklage erheben 1
Fall Nr. 2
Verfahren einstellen bzw nicht einleiten; Anklage zurilickziehen 0
andere Rechtsgrundlage anwenden bei grundsatzlich gleicher Zielrichtung 5
Fdlle Nr. 6, 13, 15, 23, 26
Rechtsmittel (Beschwerden) erheben 3
Fdlle Nr. 10(2), 18, 20
ungeklarte Rechtsfrage 6
Félle Nr. 3, 4, 5, 21, 25, 27
Sonstiges 5
Félle Nr. 7, 8, 14, 22, 24
Die regionale Aufteilung stellt sich wie folgt dar:
Wien Graz Linz Ibk
absolut | von 27 Verfahren mit Weisungen 19 3 4 1
% 70,37% | 11,11% | 14,82% | 3,70%
absolut | von 28 Weisungen 20 3 4 1
% 71,43% | 10,71% | 1429% | 3,57 %
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1. Verfahren 15 St 6/14d der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von
Wirtschaftsstrafsachen und Korruption, abgetreten nach 29 St2/15w der
Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und
Korruption

Die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption
(in weiterer Folge: WKStA) fiihrte ein Verfahren wegen § 153 Abs 1 und Abs 2 zweiter Fall
StGB im Zusammenhang mit der Aufstockung der Bundesférderung fiir eine Mehrzweck-
Veranstaltungshalle (M***).

Am 6.Marz 2014 berichtete die WKStA, dass der damalige Bundesminister fir
Landesverteidigung und Sport verdachtig sei, die der M*** Betriebs GmbH im Jahr 2010
gewdhrte Bundesférderung von 2,8 Mio Euro im Jahr 2012 mit einem Nachtrag zum
Forderungsvertrag um 5 Mio Euro auf 7,8 Mio Euro aufgestockt zu haben, obwohl die
Forderungsvoraussetzungen nach §§ 1 und 2 Bundes-SportférderungsG 2005 (BSFG) nicht
erflllt gewesen seien.

Bei dem zu fordernden Bauprojekt handle es sich um einen multifunktionalen
Gebdudekomplex mit verschiedenen Nutzungseinheiten einschliellich einer auch fir
Sportveranstaltungen vorgesehenen Mehrzweckhalle, in dem die ,TTA” samt eigener
Trainingshalle untergebracht sei.

2009 sei fur das Bauvorhaben (mit damals geschatzten Gesamtkosten von 42 Mio Euro) eine
Forderung von rund 8,3 Mio Euro beantragt worden. Ausschlielllich flir die Projektteile
»Trainingshalle” und ,,Nebenrdaume und Biro TTA” sei im Jahr 2010 mit Férderungsvertrag
eine Bundesforderung nach dem BSFG 2005 von 2,8 Mio Euro gewahrt worden, wobei auch
entsprechende  Stellungnahmen des Osterreichischen Instituts fiir Schul- und
Sportstattenbau vorgelegen seien.

2012 sei die gewdhrte Forderung mit Nachtrag zum Forderungsvertrag auf 3,4 Mio Euro
aufgestockt und zudem fiir die Mehrzweckhalle eine Férderung von 3,8 Mio Euro und fir
den sportmedizinischen Bereich (Baukosten) eine Forderung von maximal 1 Mio Euro
gewdhrt worden. In der Prdambel zum Nachtrag des Forderungsvertrags werde auf eine vom
Beschuldigten im Jahr 2010 gemachte Zusage Uber weitere Férderungsmittel von 5 Mio Euro

Bezug genommen. Der ,bundesrelevante Teil“ der Gesamtbaukosten von 42 Mio Euro sei
mit ca. 25 Mio Euro angegeben worden, von den Kosten der Mehrzweckhalle von ca. 19 Mio

Euro seien etwa 11,5 Mio Euro als bundesrelevant angesehen worden.

Die Sportstatte sollte dem taglichen Tischtennis-Betrieb durch die TTA dienen und fir
Trainings der Sportvereinigung S*** geniltzt werden. In der Mehrzweckhalle sollten
nationale und internationale Sport-GrolRereignisse, Ligaspiele und in den Ferienzeiten auch
Trainingslager stattfinden. Seit ihrer Errichtung werde die Mehrzweckhalle tatsachlich fir
nationale und internationale Sportveranstaltungen, Tanzveranstaltungen (Balle) und
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kulturelle Veranstaltungen genutzt.

Aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage ergebe sich, dass die Forderung im
Hinblick auf die Sonderstellung der TTA als weltweit anerkanntes Trainingszentrum des
Internationalen Tischtennisverbandes, aber auch im Hinblick auf die Durchfiihrung der
Tischtennis-Europameisterschaft 2013 gewadhrt worden sei und der Forderzweck mit
Errichtung der bundesrelevanten Bauteile und dem seit Jahren laufenden Betrieb zur Ganze
erfillt sei.

Rechtlich kdnnten alle Bereiche, fiir die Forderungen gewdhrt worden seien, als Sportstatten
qualifiziert werden, weil sie zur Nutzung fiir Sportzwecke errichtet worden seien und (iber
entsprechende Einrichtungen verfligen wiirden. Daran dandere auch der Umstand nichts,
dass die Mehrzweckhalle auch fiir andere Zwecke genutzt werde, sei doch gerade die
Schaffung von vielféltig und nachhaltig nutzbaren Spiel-, Sport- und Bewegungsraumen
Zweck des BSFG.

Aus den Planungsunterlagen ergebe sich das klare Ziel der Erbauer, die Anlage fir
Osterreichische Sportzwecke und internationale Hallensportevents zu schaffen, welche seit
2011 auch tatsachlich in der Mehrzweckhalle veranstaltet wiirden.

Vor dem Hintergrund der relevanten Bestimmungen des § 1 Abs 1, Abs 2 und Abs 3 Z 4 BSFG
ergebe sich aus den vorliegenden Beweisergebnissen kein Anhaltspunkt fir einen
Befugnismissbrauch durch Gewahrung der gegenstandlichen Forderung, sodass schon der
objektive Tatbestand des § 153 StGB nicht erfiillt und seitens der WKStA beabsichtigt sei, das
Ermittlungsverfahren wegen § 153 Abs 1 und Abs 2 zweiter Fall StGB gemaR § 190 Z 1 StPO
einzustellen.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien nahm mit Bericht vom 8. April 2014 die Genehmigung
dieses Vorhabens in Aussicht.

Nach Prufung der Berichte der Staatsanwaltschaften beabsichtigte das Bundesministerium
fur Justiz mit Erlassentwurf vom 24. Juni 2014, der Oberstaatsanwaltschaft Wien eine
Weisung gemiR § 29a Abs 1 StAG zu erteilen. Nachdem der Weisenrat mit AuRerung vom
4. Juli 2014 gegen den Erledigungsentwurf keinen Einwand erhob, U(bermittelte das
Bundesministerium fiir Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Wien am 8. Juli 2014 den Erlass mit
folgender Weisung:

,Unter Bezugnahme auf den Bericht vom 8. April 2014 ersucht (§ 29a Abs 1 StAG) das
Bundesministerium fiir Justiz, die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von
Wirtschaftsstrafsachen und Korruption anzuweisen, von der beabsichtigten Einstellung des
Ermittlungsverfahrens abzusehen und weitere Ermittlungen zur Entscheidungsfindung im
BMLVS, insbesondere zu einer dort erfolgten rechtlichen Priifung der gegensténdlichen
Férderungen, erforderlichenfalls auch zur subjektiven Tatseite durchzufiihren.

Nach Ansicht des Bundesministeriums flir Justiz sind folgende Erwdgungen mafSgeblich:
Als Missbrauch iSd § 153 StGB ist jedes den Interessen des Vertretenen abtrdgliche Verhalten
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bei Gebrauch der Vollmacht anzusehen, weil die Geschdftsfiihrung so vorzunehmen ist, dass
sie dem Machtgeber gréfstméglichen Nutzen bringt. Der Tdter muss nicht unbedingt
ausdriicklichen  Verpflichtungen im Innenverhdltnis zuwidergehandelt haben; ein
Befugnismissbrauch liegt schon in dem VerstofS gegen die Grundsdtze redlicher und
verantwortungsbewusster, an den Interessen des  Machthabers  orientierter
Geschdftsfiihrung. Der Begriff ,,Missbrauch” ist derselbe wie in § 302 StGB (Fabrizy, StGB!
§ 153 Rz 5).

Innerhalb des eingerdumten Ermessensspielraumes kann im Allgemeinen ein Missbrauch
nicht angenommen werden; wird aber innerhalb dieses Spielraumes wissentlich nach
unsachlichen Kriterien (etwa nach parteipolitischen Erwdgungen) entschieden, so liegt bei
Schddigungsvorsatz Missbrauch (Ermessensmissbrauch) vor (Fabrizy, aaO § 302 Rz 14).

Dass auch die Mehrzweckhalle als Sportstitte angesehen werden kann, schliefst eine Untreue
durch deren Férderung somit nicht a priori aus.

Nach Auffassung des Bundesministeriums fiir Justiz kann allerdings der Rechtsansicht,
wonach auch die Mehrzweckhalle als Sportstitte anzusehen ist, fiir deren Errichtung eine
Férderung nach dem BSFG 2005 gewdhrt werden konnte, aus folgenden Griinden nicht
beigetreten werden:

Nach § 1 Abs 4 BSFG 2005 ist die Férderung und Erhaltung von Sportstéitten nach Abs 3 Z 4
leg cit — von einer hier nicht in Betracht kommenden Ausnahme abgesehen — nur zuldssig,
wenn diese den Richtlinien der international anerkannten Sport-Fachverbéinde entsprechen.
Nach Abs5 leg cit sind die Sportstitten, soweit sie nicht fiir internationale oder
gesamtdsterreichische sportliche Angelegenheiten in Anspruch genommen werden, fiir
Schulen und fiir andere sportliche Veranstaltungen zur Verfiligung zu stellen. Diese
Bestimmungen des § 1 BSFG 2005 sprechen dafiir, dass der Gesetzgeber unter ,Sportstdtte”
eine ausschlieflich (und zwar nach den entsprechenden internationalen Richtlinien) zur
Sportausiibung geschaffene und dieser gewidmete Stiitte und eben keine Mehrzweckhalle
versteht, die (blof$) auch zur Abhaltung von Sportveranstaltungen verwendet werden kann.
Die Inkaufnahme einer (Mit)Férderung anderer als rein sportlicher Zwecke jedenfalls in einem
Ausmafs, das die Férderung einer Mehrzweckhalle nach sich zieht, kann dem BSFG 2005
kaum unterstellt werden.

In diesem Zusammenhang ist auf die Mdéglichkeit der Férderung einzelner, in der Halle
abzuhaltender Sportveranstaltungen von internationaler oder gesamtésterreichischer
Bedeutung nach § 3 Z 1 BSFG 2005 zu verweisen, welche zur Vermeidung der Mitférderung
férderungsfremder Zwecke als Alternative zur Verfiligung gestanden ware.

Der Anzeiger vertritt die Ansicht, dass ausschlieflich die Unterbringung der TTA im M*** die
Inanspruchnahme einer Bundesférderung ermégliche. Dies sei bereits in einer
Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadtgemeinde S*** und der ABA festgehalten,
insbesondere aber durch das BMLVS in einem der Stadtgemeinde S*** bereits im Juni 2006
libermittelten Schreiben selbst bestdtigt worden, auf welches der Rechnungshof in einem
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Rohbericht (ON 7 AS 323) Bezug nehme. Der Bund habe der Stadtgemeinde damals
mitgeteilt, dass bei der Neuerrichtung einer Veranstaltungshalle eine Bundesférderung
lediglich fiir die Tischtennistrainingshalle méglich und auf einen Betrag von 2,8 Mio. EUR
begrenzt sei. Die Erweiterung der Férderung auch auf die Mehrzweckhalle im Jahr 2012 stehe
somit in einem Widerspruch zu der vom BMLVS im Jahr 2006 vertretenen Ansicht.

Nach Ansicht des Bundesministeriums fiir Justiz wdre dieser vom Anzeiger aufgezeigten,
méglichen Ungereimtheit nachzugehen, wiirde doch gerade eine derartige Ungereimtheit im
Zusammenhalt mit weiteren, im Folgenden behandelten Umstdnden das objektive Vorliegen
eines Befugnismissbrauchs in einem Mafle nahelegen, welches weitere Ermittlungen auch zur
subjektiven Tatseite erforderlich erscheinen liefSe.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Kooperationsvereinbarung vom Juni 2008 (ON 8
AS 139 ff) einzugehen sein, die dem BMLVS sichtlich vorlag und gemdf3 der auch die explizit
flir die Errichtung der Mehrzweckhalle gewdhrte Mehrférderung wirtschaftlich letztlich der
TTA zugeleitet wird, und zwar in Form ersparter Miet- bzw Betriebskosten.

In Entsprechung des Ersuchens ON 5 (ibermittelte das BMLVS auch , die Urkunden betreffend
Uberpriifung der Férderungswiirdigkeit des Projektes”, darunter ein Votum zu GZ ***
betreffend den Nachtrag zum Férderungsvertrag (AS 361 f in ON 8). Inwieweit seitens des
BMLVS anldsslich der Erweiterung der Férderung im Jahr 2012 rechtliche Uberlegungen zur
grundsdtzlichen Zuldssigkeit der Férderung einer Mehrzweckhalle nach dem BSFG liberhaupt
angestellt wurden, ldsst sich diesem Votum nicht entnehmen, stiitzt es die Gewdhrung
weiterer 5 Mio Euro doch im Wesentlichen blofs auf eine bereits erfolgte Zusage dieses
Betrages durch den Bundesminister.

Demzufolge kann anhand der vorliegenden Ermittlungsergebnisse aber auch nicht
nachvollzogen werden, ob ein allfilliges Abweichen von einer allfdlligen entgegengesetzten
friiheren Rechtsansicht oder allfdlligen internen Richtlinien oder Ubungen des BMLVS auf
sachlichen Uberlegungen beruhte, oder aber auf unsachlichen, wie etwa den vom Anzeiger
behaupteten.

Aus der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage betreffend ,,Gewdhrung und Kontrolle
von Bundes-Sportférderungsmittel” (ON 10 AS 5) ergibt sich iiberdies, dass der
Férderungsvertrag zu einem Zeitpunkt unterschrieben wurde, zu dem das Bauprojekt bereits
Jfinalisiert” war. Vor diesem Hintergrund ist auf die Bestimmung des § 4 Abs 1 BSFG zu
verweisen, wonach die Férderung nur erfolgen darf, wenn das Vorhaben ohne Einsatz von
Bundesmitteln nicht in Angriff genommen oder fertig gestellt werden kann. Fiir eine bereits
erbrachte Leistung darf eine Férderung nur erfolgen, wenn die durch diese Leistung dem
Férderungswerber entstehenden Kosten von ihm nicht getragen werden kénnen, dies fiir ihn
unvorhersehbar war und die Férderung nach den Bestimmungen des BSFG 2005 auch vor
Erbringung der Leistung zuldssig gewesen widire.

Die Feststellungen des Rechnungshofes, wonach der Gemeinderat im Jahr 2007 noch von
einer Gesamtférderungssumme von 13,6 Mio Euro ausgegangen sei, bis 2010 jedoch nur
- 7 -
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Férderungen iHv 5,6 Mio Euro vertraglich zugesagt worden seien (ON 7 AS 323 f), deuten
nach Ansicht des Bundesministeriums fiir Justiz jedoch eher darauf hin, dass den
Verantwortlichen bewusst war, dass die Errichtungskosten ohne die (zumal hoch
angesetzten) erwarteten Férderungen nicht selbst wiirden getragen werden kénnen. Zur
Frage der ex-ante-Zuldssigkeit der Férderung wdre neuerlich auf die aufkldrungsbediirftige
Ungereimtheit im Zusammenhang mit dem Schreiben vom Juni 2006 zu verweisen.

Eine Férderungsvergabe entgegen § 4 Abs 1 BSFG widire nach Ansicht des Bundeministeriums
fiir Justiz jedoch objektiv als Befugnismissbrauch iSd § 153 StGB anzusehen, der ein Eingehen
auf die subjektive Tatseite ebenso erforderlich machen wiirde, wie ein allféilliger
Ermessensmissbrauch.”

Am 2. Februar 2015 berichtete die WKStA, dass in Entsprechung des Weisungserlasses das
Bundesamt zur Korruptionspravention und Korruptionsbekampfung (in weiterer Folge: BAK)
mit Anordnung vom 29.Juli2014 ersucht worden sei, ergdnzende Erhebungen
durchzufiihren. Die WKStA berichtete am 2. November 2015, es habe sich der Verdacht
erhirtet, dass bei der Vergabe von Férderungen interne Ubungen des BMLVS ohne sachliche
Rechtfertigung nicht eingehalten worden seien.

Mit Bericht vom 7. Dezember 2018 (ibermittelte die Oberstaatsanwaltschaft Wien einen
Vorhabensbericht der WKStA vom 26. November 2018 iber die beabsichtigte Enderledigung
samt Anklageentwurf. Demnach beabsichtigte die WKStA, das Verfahren gegen den
damaligen Bundesminister fiir Landesverteidigung und Sport wegen § 153 Abs1 und 3
zweiter Fall StGB gemaR §190 Z2 StPO einzustellen. Die Ermittlungen hatten keine
Beweisergebnisse gebracht, dass der Beschuldigte den zustandigen Beamten der Sektion
Sport die Weisung erteilt habe, die Forderung zu gewdahren. Weiters konne aus den
Ermittlungsergebnissen nicht abgeleitet werden, dass er auch nur bedingt vorsatzlich davon
Kenntnis gehabt habe, dass nicht alle Férderungsbedingungen fiir das Projekt vorgelegen
seien und er mit dem erforderlichen, auf Missbrauch oder Schadigung gerichteten Vorsatz
gehandelt hatte.

Weiters beabsichtigte die WKStA, Anklage gegen finf (ehem.) Beamte der Sektion Sport
wegen § 153 Abs 1 und Abs 3 zweiter Fall StGB, gegen insgesamt vier (ehem.) Vertreter der
Stadtgemeinde, der Sport-Vereinigung S*** und der M*** Betriebs GmbH wegen § 153
Abs 1 und Abs 3 zweiter Fall teils iVm § 15 Abs 1 StGB und § 12 dritter Fall StGB; teilweise
auch wegen §§ 15 Abs 1, 146, 147 Abs 3 StGB teils iVm § 12 dritter Fall StGB sowie gegen
zwei Vertreter der TTA Betriebs GmbH wegen §§ 15 Abs 1, 146, 147 Abs 3 StGB teils iVm
§ 12 dritter Fall StGB zu erheben.

Der Vorwurf bestehe stark zusammengefasst darin, dass die inkriminierten Vertreter der
Sektion Sport die Forderung gewahrt haben sollen, obwohl sie wussten, dass die
Voraussetzungen, insbesondere die wirtschaftliche Tragfahigkeit des Projektes und eine
glltige Haftungserklarung und Forderung der Stadtgemeinde S***, nicht vorgelegen seien.
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Die Vertreter der TTA Betriebs GmbH sollen durch die wahrheitswidrige Vorgabe, die Absicht
zu haben, die Hallen Gberwiegend zu nutzen, die Vertreter der Stadt S*** bzw der M***
S*** GmbH beim Versuch unterstiitzt haben, betriigerisch Férderzusagen bzw Auszahlungen
zu erhalten.

Die Vertreter der Stadtgemeinde S*** bzw der M*** GmbH sollen durch Tauschung Gber
das Vorliegen der Forderungsvoraussetzungen versucht haben, vom BMLVS betrligerisch
Fordergelder zu erlangen, wobei sie Uber das AusmaR der beabsichtigten Nutzung der Hallen
und das Vorliegen einer wirksamen Haftungserklarung der Stadtgemeinde S*** sowie das
Ausmald der Landesforderung getduscht bzw zu tduschen versucht haben sollen. Im Zuge des
Forderverfahrens sollen sie auch zu den Untreuehandlungen der Mitarbeiter der Sektion
Sport beigetragen haben, indem sie den Abschluss einer Fordervereinbarung verlangt bzw
eine solche vereinbart hatten.

Am 6. Mai 2019 berichtete die Oberstaatsanwaltschaft Wien, dass sie beabsichtige, das
Vorhaben der WKStA, das Ermittlungsverfahren gegen den damaligen Bundesminister fir
Landesverteidigung und Sport gemall § 190 Z 2 StPO einzustellen, zu genehmigen, jedoch
das Anklagevorhaben gegen die elf Mitbeschuldigten vorerst nicht zu genehmigen, sondern
der WKStA die Weisung zu erteilen, einen in Bezug auf die Tenorierung und die Begriindung
Uberarbeiteten Anklageentwurf vorzulegen.

Das Bundesministerium fiir Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz nahm das
Vorhaben der Oberstaatsanwaltschaft Wien mit Erlass vom 26. September 2019, gegen den
der gem3R §29cAbs1Z3StAG befasste Weisungsrat mit AuBerung vom
19. Dezember 2019 keinen Einwand erhob, zur Kenntnis.

Mit Bericht vom 11. Februar 2020 Ubermittelte die Oberstaatsanwaltschaft Wien einen
Vorhabensbericht der WKStA vom 31. Janner 2020 samt Uberarbeitetem Entwurf der
Anklageschrift und beabsichtigte, den Anklageentwurf nur teilweise zu genehmigen und der
WAKStA konkrete Weisungen zur Prazisierung der Anklage zu erteilen.

Das Bundesministerium fir Justiz nahm den Bericht der Oberstaatsanwaltschaft Wien mit
Erlass vom 27. Februar 2020 zur Kenntnis.

In Anbetracht der zwischenzeitig abgelaufenen Ermittlungsdauer betreffend einen
Beschuldigten und des bereits dem Gericht vorgelegten Antrags nach § 108a StPO sowie der
Beschwerde eines anderen Beschuldigten gegen den Beschluss des Landesgerichts fiir
Strafsachen Wien, mit dem dessen Einstellungsantrag abgewiesen wurde, war von einer
besonderen Dringlichkeit auszugehen und der Weisungsrat demgemaR erst im Nachhinein
gemalk §29c Abs1 Z3 iVm Abs5 StAG zu befassen. Der Weisungsrat erhob gegen die
erfolgte Erledigung mit AuRerung vom 20. April 2020 keinen Einwand.

Am 26. Marz 2022 berichtete die WKStA, dass das Landesgericht fir Strafsachen Wien am
25. Maérz 2022 nach insgesamt 12 Verhandlungstagen nur einen Angeklagten — und zwar nur
wegen eines Teiles der einbezogenen Fakten aus dem Verfahren der Staatsanwaltschaft
Korneuburg (siehe Fall Nr. 2) — wegen des Verbrechens der Untreue nach § 153 Abs 1 und
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Abs 3 zweiter Fall StGB sowie des Vergehens der Urkundenfadlschung nach § 223 Abs 2 StGB
zu einer unter Setzung einer Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehenen
Freiheitsstrafe in der Dauer von 18 Monaten sowie zum Kostenersatz verurteilt, die
Rechtsfolge des Amtsverlusts bedingt nachgesehen und der M*** GmbH als Privatbeteiligter
einen Betrag von 32.000 Euro zugesprochen habe. Im Ubrigen seien dieser Angeklagte sowie
alle anderen Angeklagten von samtlichen weiteren Vorwirfen gemaR § 2597 3 StPO
freigesprochen worden.

Die WKStA beabsichtigte, kein Rechtsmittel anzumelden. Beim teilverurteilten Angeklagten
sei in Bezug auf drei ausgeschiedene Urkundendelikte ein Vorgehen gemaR § 192 (Abs 171
iVm § 227 Abs 1) StPO indiziert, weil keine Auswirkung auf die Strafhéhe zu erwarten sei.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien beabsichtigte mit Bericht vom 28. Marz 2022, das von der
WAKStA in Aussicht genommene Vorhaben nicht zur Kenntnis zu nehmen, sondern diese zu
ersuchen (§ 29 Abs 1 StAG), gegen die (Teil-)Freispriiche Nichtigkeitsbeschwerden und in
Ansehung des teilweise verurteilten Angeklagten (iberdies Berufung gegen das Urteil des
Landesgerichts fiir Strafsachen Wien vom 25. Méarz 2022 anzumelden.

Das Bundesministerium fir Justiz nahm das Vorhaben der Oberstaatsanwaltschaft Wien mit
Erlass vom 28. Marz 2022 zur Kenntnis.

Am 8. November 2022 berichtete die WKStA nach Vorliegen der schriftlichen
Urteilsausfertigung, dass das Landesgericht fiir Strafsachen Wien das Urteil mangelfrei und
den Ergebnissen der Hauptverhandlung entsprechend begriindet habe. Eine Bekdmpfung
der (Teil-)Freispriiche mit Nichtigkeitsbeschwerde sei daher nicht aussichtsreich. Die
verhangte Strafe erweise sich mit Blick darauf, dass der Verurteilte bereits 2012 einen
betrachtlichen Schadensausgleich geleistet habe, als nicht korrekturbedirftig. Die WKStA
beabsichtigte daher, sowohl die angemeldeten Rechtsmittel als auch die Anklage in Bezug
auf die ausgeschiedenen Nebenfakten mangels Auswirkung auf die insgesamt zu
verhdangende Strafe gemall §§ 227 iVm 192 Abs 1 Z 1 StPO zurilickzuziehen.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien berichtete am 6. Februar 2023, dass sie beabsichtige, zwar
die Zurlickziehung der angemeldeten Berufung sowie in Bezug auf neun Angeklagte die
Zurickziehung der angemeldeten Nichtigkeitsbeschwerden zu genehmigen, jedoch die
WKStA zu ersuchen (§29 Abs 1 StAG), hinsichtlich eines zur Ganze freigesprochenen
Angeklagten eine auf § 281 Abs 1 Z5 zweiter Fall StPO gestiitzte Nichtigkeitsbeschwerde zu
dessen Nachteil und hinsichtlich des teilweise verurteilten Angeklagten zum einen eine auf
§281 Abs1 Z5 zweiter Fall, Z5a und Z9 lit a StPO gestiitzte Nichtigkeitsbeschwerde zu
dessen Gunsten einzubringen, und zum anderen vom Vorhaben Abstand zu nehmen, die
ausgeschiedenen Anklagefakten der einbezogenen Anklageschrift der Staatsanwaltschaft
Korneuburg vom 15. Méarz 2021 gemal} § 227 Abs 1 StPO zuriickzuziehen.

Das Bundesministerium fir Justiz nahm das Vorhaben der Oberstaatsanwaltschaft Wien mit
Erlass vom 16. Februar 2023 und der Anregung zur Kenntnis, bereits in der Weisung
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klarstellend aufzunehmen, auf welche Punkte des Urteilsspruchs sich die jeweils geltend zu
machende Nichtigkeit beziehe.

Der in dieser Strafsache aufgrund der Dringlichkeit (Ablauf der Rechtsmittelfrist mit
27. Februar 2023) im Nachhinein befasste Weisungsrat erkldrte die erfolgte Erledigung des
Bundesministeriums fiir Justiz mit AuRerung vom 14. Marz 2023 fiir vertretbar.

Am 5. Madrz 2024 teilte die WKStA mit, dass das erstinstanzliche Urteil aufgrund der
Zurickweisung der weisungsgemadR erhobenen Nichtigkeitsbeschwerden durch den
Obersten Gerichtshof am 24. Janner 2024 in Rechtskraft erwachsen sei. Im Hinblick auf die
ganzlich bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe in der Dauer von 18 Monaten beabsichtigte
die WKStA, die Anklage hinsichtlich der ausgeschiedenen Nebenfakten mangels zu
erwartender Auswirkung auf die insgesamt zu verhdngende Freiheitsstrafe gemaR § 227
Abs 1 StPO aus dem Grunde des § 192 Abs 1 Z 1 StPO zurlickzuziehen.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien beabsichtigte mit Bericht vom 8. Marz 2024, das von der
WAKStA in Aussicht genommene Vorhaben zu genehmigen.

Das Bundesministerium fur Justiz nahm das Ubereinstimmende Vorhaben mit Erlass vom
27. Marz 2024 zur Kenntnis.

2. Verfahren 3St77/12t der Staatsanwaltschaft Korneuburg, teilweise
ausgeschieden zu 3 St 43/20d der Staatsanwaltschaft Korneuburg (siehe auch
1. Verfahren)

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg fiihrte ein Verfahren in der Strafsache gegen den ehem.
Abgeordneten zum Nationalrat und ehem. Birgermeister A*** und andere wegen § 153
Abs 1 und Abs 2 zweiter Fall StGB und weiterer strafbarer Handlungen. Gegenstand des
Verfahrens waren diverse (teils vollstandig voneinander unabhangige) Faktenkomplexe zur
Aufarbeitung von Handlungen von Vertretern der Stadtgemeinde S*** vornehmlich im
Zusammenhang mit der Privatwirtschaftsverwaltung der Stadtgemeinde, insbesondere im
Zusammenhang mit der bereits im Fall Nr. 1 gegenstandlichen Veranstaltungshalle M***
oder — damit zumindest lose verbundenen — anderen Vorgangen im Zeitraum von ca. 2005
bis 2015.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien ({ibermittelte mit Bericht vom 22. August 2019
Vorhabensberichte der Staatsanwaltschaft Korneuburg vom 28. Dezember 2017 sowie vom
13. August 2018 samt Anklageentwurf gegen fiinf Beschuldigte wegen §§ 153 Abs 1 und Abs
2 zweiter Fall, 133 Abs 1 und Abs 2 zweiter Fall StGB und weiterer strafbarer Handlungen

und einen ergdanzenden Bericht der Staatsanwaltschaft Korneuburg vom 3. Juli 2019.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien beabsichtigte, den Anklageentwurf lediglich in Bezug auf
einzelne — teilweise weisungsrelevante — Fakten zu genehmigen, dies mit der Maf3gabe von

im OStA-Bericht angefiihrten Anderungen. Im Ubrigen beabsichtigte sie, den Anklageentwurf
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vorerst nicht zu genehmigen, sondern die Staatsanwaltschaft um ergdanzende Ermittlungen

zu ersuchen.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien begriindete die aus ihrer Sicht erforderlichen Anderungen
der Anklage in Bezug auf den weisungsrelevanten Bereich damit, dass Anderungen der
Subsumtion infolge des Glnstigkeitsprinzips zur anzuwendenden Fassung des § 153 StGB
erforderlich seien. Weiters traf die Oberstaatsanwaltschaft zu mehreren Fakten ergdanzende
beweiswiirdigende Uberlegungen und erdrterte weitere Inhalte des Ermittlungsaktes, die
der der Anklage zu Grunde liegenden Beweiswirdigung entgegenstehen kdnnten. Letztlich
erachtete sie aber die Anklageerhebung jeweils flir vertretbar. So etwa in Bezug auf das

Faktum ,Investitionsablose Y***“ (s. Punkt 2 der Weisung):

Laut Anklageentwurf soll B*** als stellvertretender Stadtamtsdirektor der Gemeinde S***
dieser einen Vermogensnachteil von 117.600 Euro zugefliigt haben, indem er am
19. Janner 2012 die ,Ausgaben-Anordnung Nr. 1361“, mit der unter dem Zahlungsgrund
»Investitionsablése Y***“ die Auszahlung von 117.600 Euroan die Z*** GmbH angeordnet
wurde, vorbereitet und dem Vizebilirgermeister V*** zur Unterfertigung vorlegt habe,
obwohl dafir weder ein Beschluss des Gemeinderates noch eine SofortmalRnahme des
Biirgermeisters gemiR § 38 Abs3 der NO Gemeindeordnung vorlag, er niemals den
Blrgermeister A*** zwecks Ermoglichung des gemall Abs 4 leg cit vorgesehenen Berichtes
an den Gemeinderat informierte und Uberdies die Stadtgemeinde S*** zum Zeitpunkt der
Erlassung der Zahlungsanordnung AuBenstdnde bei der Z*** GmbH von ca. 200.000 Euro
hatte.

Uber das Anklagevorhaben hinaus beabsichtigte die Staatsanwaltschaft Korneuburg, soweit
fur die erteilte Weisung von Bedeutung, unter anderem das Ermittlungsverfahren gegen
B*** wegen § 153 Abs 1 und Abs 3 zweiter Fall StGB in Bezug auf das Faktum ,,Darlehen an
U1*** GesmbH und Rechnungen iZm U***“ gemalR § 190 Z 1 StPO aus dem Grunde des
§ 167 Abs 1 StGB einzustellen (s. Punkt 1. der Weisung):

B*** soll als Geschaftsfihrer der M*** GmbH an Gesellschaften des Unternehmers U***
Darlehen von insgesamt ca. 1 Mio Euro gewahrt haben, teilweise seien diese auf Grund von
Rechnungen der U***-Gruppe nicht ausdricklich als Darlehen ausgewiesen gewesen. In der
ao Generalversammlung habe B*** noch vor Anzeigeerstattung die Schadensgutmachung
zugesichert. Die konkrete Zahlungsvereinbarung zur Riickzahlung sei erst wenige Tage nach
der Anzeigeerstattung zwischen der M*** GmbH und B*** geschlossen worden und er habe
ca. 935.000 Euro wiedergutgemacht. Wenngleich nicht alle von der U***-Gruppe gelegten
Rechnungen riickverrechnet worden seien, so fiihre die Staatsanwaltschaft dies im Zweifel
darauf zurick, dass in diesem AusmaB von 24.000 Euro tatsachlich technische Beratung

erfolgt sei, sodass im Zweifel von vollstéandiger Schadensgutmachung auszugehen sei.
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Die Oberstaatsanwaltschaft Wien beabsichtigte, das Einstellungsvorhaben zur Kenntnis zu
nehmen. Zur Generalversammlung vom 29.Juni 2012 merkte sie an, dass sich die
Anwesenden letztliche ohne formellen Beschluss darauf verstindigt hatten, B*** bis
31. Dezember 2012 in der Geschaftsfiihrung zu belassen, wobei festgehalten wurde, dass
sich dieser Termin dann auch mit der Riickzahlungsverpflichtung treffe, weshalb davon

ausgegangen werden kdnne, dass in dieser Sitzung eine Vereinbarung getroffen wurde.

Nach eingehender Prifung der intendierten Vorgangsweise der Staatsanwaltschaften
beabsichtigte das Bundesministerium fir Justiz mit Erlassentwurf vom 17. Februar 2020, der
Oberstaatsanwaltschaft Wien eine Weisung gemall § 29a Abs 1 StAG zu erteilen. Nachdem
der Weisungsrat mit AuRerung vom 27. Februar 2020 gegen diesen Erledigungsvorschlag
keinen Einwand erhoben hatte, Ubermittelte das Bundesministerium fir Justiz der

Oberstaatsanwaltschaft Wien am 26. Marz 2020 den Erlass mit folgender Weisung:

»1. Unter Bezugnahme auf den Bericht vom 22. August 2019 ersucht das Bundesministerium
fiir Justiz (§ 29a Abs 1 StAG) zu Punkt A./l./g) des Berichtes (Faktum , Darlehen an die U1***
GesmbH sowie die U2*** GesmbH und Rechnungen im Zusammenhang mit der U1***
GesmbH sowie der U2*** GesmbH”) betreffend das Vorhaben der Staatsanwaltschaft
Korneuburg, das Verfahren gegen B*** wegen § 153 Abs 1 und 3 zweiter Fall StGB gemdf3
$ 190 Z 1 StPO aus dem Grunde des § 167 Abs 1 StGB einzustellen, von einer Genehmigung
Abstand zu nehmen und die genannte Staatsanwaltschaft anzuweisen, gegen B*** Anklage
wegen § 153 Abs 1 und 3 zweiter Fall StGB zu erheben.

2. Zum Vorhaben zu Punkt A./Il./a) dieses Berichtes betreffend die Genehmigung des
Faktums A./I./ 1 der in Aussicht genommenen Anklageschrift wird ersucht (§29a Abs 1 StAG),
von der Genehmigung dieses Vorhabens Abstand zu nehmen, sondern die Priifung des
Sachverhaltes in Richtung §§ 146, 147 Abs 2 StGB zu veranlassen.

3. Im Ubrigen wird der Bericht zur Kenntnis genommen.

Das Bundesministerium fiir Justiz geht davon aus, dass die in Aussicht genommenen
Mafgaben als Weisung iSd § 29 Abs 1 StAG formuliert werden.

Zul.

Eine vertragliche Vereinbarung, die ganz allgemein den Ersatz des aus der Straftat
entstandenen, noch unbekannten und erst zu ermittelnden Schadens zusichert, geniigt den
Anforderungen des § 167 Abs 2 Z 2 StGB nicht (Leukauf/Steininger/Flora StGB § 167 Rz 38f).
Dem Protokoll der ao GV vom 29. Juni 2012 ist eine solche ziffernmdfige Bestimmung aber
nicht zu entnehmen (ON 129 AS 457ff). Erst die Zahlungsvereinbarung vom 6. Juli 2012 (nach
Anzeigeerstattung vom 2. Juli 2012) erfiillt diese Voraussetzungen. Daher teilt das

Bundesministerium fiir Justiz nicht die Ansicht, wonach B*** der Strafaufhebungsgrund der

t Anmerkung: betrifft die Investitionsablése Y***,
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tdtigen Reue zu Gute kommt. Der Tatbestand ist auch nach do. Ansicht erfiillt (OStA-Bericht
Seite 13).

Zu 2.

Wenngleich nach dem Tenor des Anklageentwurfes B*** eine unmittelbare Téterschaft nach
§ 153 StGB zur Last gelegt wird, ist kein Missbrauch seiner Befugnis ersichtlich. Er habe
lediglich die Auszahlungsanordnung vorbereitet und dem Vizebiirgermeister V*** vorgelegt.
Eine Heranziehung zu unterstiitzenden Tdtigkeiten wie insbesondere die Vorbereitung von
Auszahlungsanordnungen begriindet keine tatbestandsmdflige Befugnis
(Kirchbacher/Presslauer in WK? § 153 Rz 13). Vielmehr liegt die schédigende Handlung in der
Veranlassung der Auszahlung durch Unterfertigung der Auszahlungsanordnung, zu der B***
gerade nicht befugt war, weshalb er sich erst an den Vizebiirgermeister wenden musste
(Anklageentwurf Seite 16). Somit ldge der im Anklageentwurf dargelegte Sachverhalt eine
Bestimmung des vorsatzlos handelnden V*** nahe. Da aber eine Bestimmung zu diesem
unrechtsbezogenen Sonderdelikt zumindest bedingt vorsétzlichen Missbrauch des
Vertrauensverhdltnisses durch den Intraneus verlangt, scheidet der Tatvorwurf nach § 12
2. Fall, 153 Abs 1 und 3 StGB aus (vgl. Fabrizy in WK? StGB § 12 Rz 69).

In Betracht kdme eine Tduschungshandlung gegeniiber dem Vizeblirgermeister als
vertretungsbefugtem Organ der Stadtgemeinde dariiber, dass der Biirgermeister informiert
sei und die Zahlung rechtmdflig erfolge (siehe dazu die Ausfiihrungen auf Seite 16 des
Anklageentwurfes). In der Unterfertigung der Auszahlungsanordnung durch ein Organ der
Gemeinde, durch die die Auszahlung veranlasst wurde, kénnte eine selbstschéidigende
Handlung der Gemeinde liegen. Das Vorliegen einer unrechtmdpfligen Bereicherung der Z***

GmbH wadre ebenfalls noch zu priifen.

Nach Ansicht des Bundesministeriums flir Justiz liegen die Voraussetzungen des § 8a Abs 2
StAG in Ansehung der hinkiinftigen Berichte und der weiteren Vorgehensweise nicht vor.
A*** st bereits seit 2016 nicht mehr Abgeordneter zum Nationalrat. Auch bei den
Handlungen iZm Fehlverhalten von Vertretern der Stadtgemeinde S*** handelt es sich um

eine Strafsache mit lediglich rdumlich begrenzter Bedeutung.”

Mit Bericht vom 11. November 2021 teilte die Staatsanwaltschaft Korneuburg mit, dass beim
Landesgericht fir Strafsachen Wien ein Strafverfahren gegen fiinf auch im anhangigen
Ermittlungsverfahren Beschuldigte (sowie weitere, hier nicht interessierende Angeklagte)
behadnge. Den dort Angeklagten werde — zusammengefasst — das Verbrechen des versuchten
schweren Betruges nach §§ 15, 146, 147 Abs 3 StGB mit einer angestrebten Schadenssumme
von ,bis zu 10 Millionen Euro" zur Last gelegt. Die Hauptverhandlung sei fir den

16. November 2021 anberaumt.

Vor diesem Hintergrund beabsichtigte die Staatsanwaltschaft Korneuburg, das
Ermittlungsverfahren gegen die bereits im Parallelverfahren angeklagten Beschuldigten in
_14_
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Bezug auf 16 Fakten gemaR § 192 Abs 1 Z 1 StPO unter dem Vorbehalt spaterer Verfolgung

einzustellen.

Wegen der im Entwurf der Anklageschrift enthaltenen und der Oberstaatsanwaltschaft Wien
mit Vorhabensbericht vom 13. August 2018 vorgelegten und genehmigten Fakten habe die
Staatsanwaltschaft Korneuburg am 15. Marz 2021 Anklage beim Landesgericht Korneuburg
erhoben. Das Landesgericht Korneuburg habe sein Verfahren nach Rechtskraft der Anklage
dem Landesgericht flr Strafsachen Wien zur gemeinsamen Fihrung mit dem dortigen

Verfahren abgetreten.

Entsprechend dem Erlass der Oberstaatsanwaltschaft Wien sei zum einen der Weisung zur
Anklageerhebung gegen B*** wegen ,Darlehen an die U1*** GesmbH" entsprochen und
zum anderen gegen B*** wegen des Faktums A./I. (,Investitionsablose Y***") Anklage nicht
wegen § 153 StGB, sondern wegen §§ 146, 147 Abs 2 StGB erhoben worden.

In Ubereinstimmung mit dem Bundesministerium fiir Justiz ersuchte (§ 29 Abs 1 StAG) die
Oberstaatsanwaltschaft ~ Wien  die  Staatsanwaltschaft  Korneuburg zu  den
Vorhabensberichten vom 28. Dezember 2017 und 13. August 2018 mit Erlass vom 3. April
2020 zu zahlreichen Fakten um erganzende Berichterstattung, ob unter Berlicksichtigung der
angefiihrten, in den Vorhabensberichten nicht bericksichtigten Ermittlungsergebnisse eine
Einstellung nach § 190 Z 1 oder Z 2 StPO nicht mehr in Aussicht genommen werde, bzw um

erganzende Ermittlungen.

Am 21. Marz 2024 berichtete die Staatsanwaltschaft Korneuburg zu den noch offenen
Fakten, dass das Urteil des Landesgerichts fir Strafsachen Wien vom 25. Marz 2022, mit
welchem auch (iber die aus diesem Akt stammende Anklageschrift der Staatsanwaltschaft
Korneuburg abgeurteilt wurde, nunmehr rechtskraftig sei. Der Oberste Gerichtshof habe mit
Beschluss vom  24.Janner 2024 die Nichtigkeitsbeschwerden der Zentralen
Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von  Wirtschaftsstrafsachen und Korruption

zuriickgewiesen (siehe Fall Nr. 1).

Zu den noch offenen Fakten flhrte die Staatsanwaltschaft Korneuburg zusammengefasst
aus, dass unter Berlicksichtigung des nunmehr rechtskraftigen Urteils ein strafrechtlich
relevantes Fehlverhalten der Angeklagten nicht mit der fiir ein Strafverfahren erforderlichen
Sicherheit nachgewiesen werden konne, weshalb beabsichtigt sei, das restliche

Ermittlungsverfahren gegen A***, B*** und I*** zur Ganze einzustellen.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien nahm mit Erlass vom 12. August 2024 das
Einstellungsvorhaben der Staatsanwaltschaft Korneuburg mit Ausnahme einzelner Fakten
hinsichtlich eines Beschuldigten, zu denen noch um einen erganzenden Bericht ersucht

wurde, zur Kenntnis. Nach erganzender Berichterstattung der Staatsanwaltschaft zu den
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noch offenen Fakten genehmigte die Oberstaatsanwaltschaft Wien mit Erlass vom

13. November 2024 das Einstellungsvorhaben der Staatsanwaltschaft auch zu diesen Fakten.

Damit wurde der gesamte Verfahrenskomplex rechtskraftig abgeschlossen.

3. Verfahren 66 BAZ 67/22w der Staatsanwaltschaft Graz

Die Staatsanwaltschaft Graz flihrte ein Verfahren in der Strafsache gegen unbekannte Tater
wegen § 170 Abs 1 StGB (Brand in einem Sonnenstudio am 25. April 2022).

Am 8. Juli 2022 berichtete die Staatsanwaltschaft Graz, dass mangels Fremdverschuldens
gemall § 35c StAG von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen worden sei.
Mit Eingabe vom 31. Mai 2022 habe die XY Versicherungen AG als Gebaudebrandversicherer
um Ubermittlung einer Aktenkopie ersucht.

Die Staatsanwaltschaft Graz beabsichtigte, entgegen der geltenden Erlasslage Akteneinsicht

zu gewahren.

Die Oberstaatsanwaltschaft Graz nahm mit Bericht vom 12. August 2022 in Aussicht, das
Vorhaben zu genehmigen. Im vorliegenden Fall seien ein Augenschein am Vorfallsort durch
einen Brandermittler der Kriminalpolizei vorgenommen, Spuren gesichert und Lichtbilder
angefertigt worden, sodass von einem in Gang gesetzten Ermittlungsverfahren im Sinne des
§ 1 Abs 2 StPO auszugehen sei. Davon abgesehen begriinde auch ein berechtigtes rechtliches
Interesse der Antragstellerin ein Recht auf Akteneinsicht gemafl § 77 Abs 1 StPO (analog).

Das Ubereinstimmende Vorhaben der Staatsanwaltschaften wurde mit Erlass des
Bundesministeriums fiir Justiz vom 6. Dezember 2022 unter Hinweis auf die allgemeinen
Erwdgungen zur Frage der Zulassigkeit der Gewahrung von Akteneinsicht bei gemaR
§ 35¢c StAG erledigten Strafsachen im Erlass des Bundesministeriums fir Justiz vom

4. November 2022 in einer vergleichbaren Strafsache zur Kenntnis genommen.

Am 17. Mai 2023 ersuchte die Oberstaatsanwaltschaft Graz betreffend die ungeklarte
Rechtsfrage ,Akteneinsicht nach einer Erledigung gemafd § 35¢ StAG” um Mitteilung, ob die
Rechtsansicht des Bundesministeriums fiir Justiz im Hinblick auf die zwischenzeitlich
ergangenen, mit dem Erlass vom 4. November 2022 nicht im Einklang stehenden

Entscheidungen des Oberlandesgerichts Graz aufrecht bleibe.

Mit Erlass vom 13.Juni 2023 teilte das Bundesministerium flr Justiz der
Oberstaatsanwaltschaft Graz mit, dass seine — vorbehaltlich der unabhadngigen
Rechtsprechung gedullerte — Rechtsansicht, wonach das Anfertigen von Lichtbildern am und
vom Vorfallsort sowie das Einschreiten eines Brandursachenermittlers nach einem
mutmallich fahrlassig verursachten Brandereignis ein Ermitteln iSd § 91 Abs 2 erster und

zweiter Satz StPO darstelle und dadurch ein Ermittlungsverfahren in Gang gesetzt werde,
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und somit auch der Erlass vom 6. Dezember 2022 im Hinblick auf die damit nicht im Einklang
stehenden, zwischenzeitlich ergangenen Entscheidungen des Oberlandesgerichts Graz

(vorerst) nicht aufrecht gehalten werden.

Fallkonkret sei das Vorgehen der Staatsanwaltschaft Graz, von der Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens gemaR § 35c StAG abzusehen, (derzeit) nicht zu beanstanden. Daraus
resultiere jedoch, dass der Brandschutzversicherung keine Akteneinsicht gemall § 77 Abs 1
StPO zu gewahren sei. Eine analoge Anwendung des § 77 Abs 1 StPO scheitere aus den
bereits im Erlass vom 4. November 2022 dargelegten, nach wie vor aufrechten Erwagungen.

Gegen diese Rechtsansicht habe im Ubrigen auch der Weisungsrat keinen Einwand erhoben.

Auf Nachfrage berichtete die Oberstaatsanwaltschaft Graz am 20. Juni 2023 zur Rechtsfrage
»Akteneinsicht nach einer Erledigung gemaR § 35c¢ StAG“, dass sie das mit Bericht vom
12. August 2022 in Aussicht genommene Vorhaben (Genehmigung der Gewdhrung der
Akteneinsicht durch Ubermittlung einer Aktenkopie an die XY Versicherungen AG)
aufrechterhalte. Unter einem legte sie den Beschluss des Landesgerichts fir Strafsachen
Wien vom 24. Mai 2023 mit dem Bemerken vor, dass dort bereits vor Beginn des
Ermittlungsverfahrens ein Recht auf Akteneinsicht in analoger Anwendung des § 51 Abs 1

StPO zuerkannt worden sei.

Nach Prifung der Aktenlage beabsichtigte das Bundesministerium fiir Justiz mit
Erlassentwurf vom 28. November 2023, der Oberstaatsanwaltschaft Graz eine Weisung
gemaR §29aAbs1StAG zu erteilen. Nachdem der Weisungsrat mit AuBerung vom
18. Dezember 2023 gegen diesen Erledigungsvorschlag keinen Einwand erhoben hatte,
Ubermittelte das Bundesministerium fiir Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Graz am

20. Dezember 2023 den Erlass mit folgender Weisung:

,Unter Bezugnahme auf die Berichte vom 12. August 2022 und vom 20. Juni 2023 ersucht
(§ 29a Abs 1 StAG) das Bundesministerium fiir Justiz, von der Genehmigung des von der
Staatsanwaltschaft Graz in Aussicht genommenen Vorhabens, der XY Versicherungen AG
Akteneinsicht in die zu AZ66 BAZ67/22w der Staatsanwaltschaft Graz vorliegenden
Unterlagen zu gewdhren, Abstand zu nehmen und der Staatsanwaltschaft Graz stattdessen
die Weisung (§ 29 Abs 1 StAG) zu erteilen, den Antrag auf Akteneinsicht abzulehnen.

Begriindend ist dazu Folgendes auszufiihren:

Gemdfs §77Abs 1StPO idgF haben im Falle begriindeten rechtlichen Interesses
Staatsanwaltschaften und Gerichte auch aufer den in diesem Gesetz besonders bezeichneten
Féllen Einsicht in die ihnen vorliegenden Ergebnisse eines Ermittlungs- oder Hauptverfahrens
zu gewdhren, soweit dem nicht l(iberwiegende O&ffentliche oder private Interessen

entgegenstehen.
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Damit erstreckt das Gesetz nach seinem eindeutigen Wortlaut das Recht auf Akteneinsicht
Dritter gemdfs § 77 Abs 1 StPO im staatsanwaltschaftlichen Bereich nur auf die Ergebnisse

eines _Ermittlungsverfahrens. Unter den Begriff der ,vorliegenden Ergebnisse eines

Ermittlungsverfahrens” fallen aus Anlass eines Ermittlungsverfahrens geschaffene
(allenfalls elektronisch gespeicherte) Schriftstiicke.? § 77 Abs 1 StPO kommt daher weder

bei (einem Ermittlungsverfahren vorgelagerten) ,Vorfelderhebungen” zwecks Priifung, ob
lberhaupt ein Anfangsverdacht vorliegt (§ 91 Abs 2 letzter Satz StPO), noch bei einem
(sofortigen) Absehen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gemdf § 35c StAG als

Rechtsgrundlage fiir die Gewdhrung von Akteneinsicht in Betracht.

Mit den durch das Strafprozessreformgesetz 2014 (BGBI | Nr 71/2014) erfolgten Anderungen
sollte bewusst ein Verfahren zur Priifung eines Anfangsverdachts (§ 1 Abs 3 StPO) dem
Beginn des Straf- bzw Ermittlungsverfahrens mit all seinen rechtsstaatlichen Garantien
vorgelagert werden, um angezeigte Personen davor zur schiitzen, ohne Anlass Objekt eines
Strafverfahrens zu werden und der Gefahr einer 6ffentlichen Brandmarkung ausgesetzt zu
sein.? Im Zuge dieses ,Verfahrens vor dem Ermittlungsverfahren” stehen nach der Intention
des Gesetzgebers weder dem Angezeigten noch sonstigen Personen die Beteiligten eines
Ermittlungsverfahrens zukommenden Rechte zu.* Damit besteht keine planwidrige
Gesetzesliicke des § 77 Abs 1 StPO, die im Wege der Analogie geschlossen werden kénnte.®
Dies gab der Gesetzgeber im Ubrigen auch im Zuge der Novellierung des § 77 StPO durch
BGBI | Nr 32/2018 eindeutig zu erkennen, indem er Abs 1 leg cit unverdndert lief.

Dass die StPO vor Beginn des Strafverfahrens nicht anwendbar ist, erhellt auch aus dem vom
Gesetzgeber in § 35c dritter Satz StAG zum Ausdruck gebrachten Erfordernis, ua die — an das
Vorliegen eines Ermittlungsverfahrens ankniipfenden — Bestimmungen der §§ 25 bis 27 StPO
sinngemdf3 gelten zu lassen. Die §§ 51, 77 und 106f StPO werden hingegen nicht genannt.
Ausgehend von der Zuldssigkeit eines Vorgehens gemdfs § 35c StAG (auch) in jenen Fdllen, in
denen ,Vorerhebungen” zur Kldrung, ob ein Anfangsverdacht vorliegt, iSd § 91 Abs 2 letzter
Satz StPO stattgefunden haben, kann wiederum nur geschlossen werden, dass eine (analoge)
Anwendbarkeit des §77 Abs1 StPO, aber auch des §51 Abs1 StPO auf diesen

,Verfahrensabschnitt” mangels planwidriger Gesetzesliicke ausscheidet.

Ergdnzend wird auf den Erlass des Bundesministeriums fiir Justiz vom 26. August 2019 zu

Auslegungs- und Anwendungsfragen in Zusammenhang mit § 35c StAG, BMVRDI-

2 Soyer/Stuefer in Fuchs/Ratz, WK StPO § 53 Rz 9; vgl auch OLG Wien vom 4. November 2019, AZ 22 Bs 113/19g, sowie die
bezughabende Entscheidung des OGH vom 1. Juni 2021, AZ 14 Os 35/21k.

3 EBRV 181 BIgNR XXV. GP, 2f und 22; vgl auch OGH 12 Os 23/20d, Oshidari in Fuchs/Ratz WK-StPO § 77 Rz 1/1; Sadoghi,
Anfangsverdachtsermittlung, 0JZ 2021/49, 364 (365), Fuchs in Lewisch/Nordmeyer (Hrsg), Festschrift Liber Amicorum
Eckart Ratz, Beginn des Strafverfahrens und Beschuldigtenstellung, 31 (41f).

4 Vgl dazu auch Fuchs, aa0, 42.

5 Vgl dazu insbesondere Ausfilihrungen von Oshidari, aaO, der auch die sich daraus ergebende verfassungsrechtliche
Problematik (Art 7 B-VG; Art 2 StGG) anspricht und den Gesetzgeber zur Klarstellung gefordert sieht; eine solche ist
allerdings bislang nicht erfolgt.
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$578.028/0005-1V 3/2019 (Seite 11), der eine generelle Nichtanwendbarkeit von § 77 Abs 1
StPO vor Beginn eines Ermittlungsverfahrens vorsieht, sowie auf die von derselben
Rechtsansicht getragenen Ausfiihrungen zu Punkt 1. des Erlasses des Bundesministeriums fiir
Justiz vom 6. Dezember 2022, GZ 2022-***, verwiesen.

Es besteht somit fallkonkret keine Rechtsgrundlage fiir die Gewdhrung von Akteneinsicht an
die XY Versicherungen AG als Gebdudebrandversicherung in einem Brandschadensfall, in dem

gemdf3 § 35¢c StAG von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen wurde.

An dieser — im Ubrigen auch vom Weisungsrat als vertretbar beurteilten — Rechtsansicht
vermag die mit Bericht vom 20. Juni 2023 vorgelegte Einzelfallentscheidung des
Landesgerichts fiir Strafsachen Wien nichts zu éndern.

Dabei ist zundchst zu beriicksichtigen, dass das Landesgericht fiir Strafsachen Wien selbst in
seiner rechtlichen Beurteilung davon ausgeht, dass die vom Oberlandesgericht Graz in dem
(zu AZ * Bs *** ergangenen) Beschluss vom 12. August 2021 aufgestellten Prdmissen (nur)
deshalb nicht anwendbar seien, weil sich der dortige Antrag auf Akteneinsicht auf eine

bereits gemdfs § 35¢ StAG zurlickgelegte Anzeige bezogen habe.

Wie sich der VJ zu AZ66 BAZ67/22w der Staatsanwaltschaft Graz entnehmen ldsst,
beantragte die XY Versicherungen AG als Gebdudebrandversicherer mit Eingabe vom 31. Mai
2022 die Ubermittlung einer Aktenkopie einer bereits mit Verfiigung vom 6. Mai 2022 gemdf3
§ 35¢c StAG erledigten Anzeige, sodass sich die der vorgelegten Entscheidung zugrunde-

liegenden Sachverhaltsannahmen wesentlich vom gegenstdndlichen Fall unterscheiden.

Die dem Ermittlungsverfahren vorgelagerte Anfangsverdachtspriifung ist nach der Intention
des Gesetzgebers ein behérdeninterner Vorgang und damit gerade keine Entscheidung (iber
die Stichhaltigkeit einer strafrechtlichen Anklage, sodass Art 6 EMRK entgegen der
Rechtsansicht des Landesgerichts fiir Strafsachen Wien nicht anwendbar ist.® Eine Verletzung
des Rechts auf ein faires Verfahren, insbesondere des rechtlichen Gehérs, der wirksamen
Ausiibung der Verteidigung und/oder der Waffengleichheit, liegt daher bei einer
Verweigerung der Akteneinsicht in dem vor Beginn des Strafverfahrens gemdfs § 1 Abs 2

erster Satz StPO liegenden Stadium nicht vor.”

Die Oberstaatsanwaltschaft Graz ersuchte (§ 29 Abs 1 StAG) mit Erlass vom 15. Janner 2024
die Staatsanwaltschaft Graz, den Antrag der Versicherung auf Gewahrung von Akteneinsicht
in die bei der Staatsanwaltschaft Graz zu AZ66 BAZ67/22w vorhandenen Unterlagen

abzulehnen.

6 Vgl zur Unanwendbarkeit des Art 6 EMRK im Verfahren Gber die Wiederaufnahme eines Strafverfahrens: RIS-Justiz
RS01311733 sowie OGH vom 27. September 2022, AZ 14 Os 90/22z uvm, sowie zur Nichtanwendbarkeit des Art 6 EMRK auf
behdrdeninterne Vorginge: Grabenwarter in Korinek/Holoubek/Bezemek/Fuchs/Martin/Zellenberg (Hrsg), Osterreichisches
Bundesverfassungsrecht (8. Lfg 2007) zu Artikel 6 EMRK Rz 37.
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4. Verfahren 64 BAZ 98/22i der Staatsanwaltschaft Graz

Die Staatsanwaltschaft Graz fiihrte ein Verfahren in der Strafsache gegen unbekannte Tater
wegen § 88 StGB zum Nachteil von O***, der am 8. Juli 2022 mit seinem Fahrrad Uber ein
Kanalgitter fuhr, in der Folge stirzte und dadurch schwere Verletzungen erlitt. Da eine
Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden konnte, sah die Staatsanwaltschaft Graz von der
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gemall § 35¢ StAG ab. Mit Eingabe vom 8. September

2022 ersuchte der anwaltlich vertretene Fahrradlenker um Ubermittlung einer Aktenkopie.

Fallbezogen war auch hier die Rechtsfrage der Zulassigkeit der Gewahrung von Akteneinsicht
bei gemaR § 35c StAG erledigten Strafsachen zu behandeln.

Die Staatsanwaltschaft Graz beabsichtigte mit Bericht vom 12. September 2022, dem
Antragsteller entgegen der seinerzeitigen Erlasslage infolge eines begriindeten rechtlichen
Interesses (Geschadigter) Akteneinsicht zu gewahren, und die Oberstaatsanwaltschaft Graz
beabsichtigte mit Bericht vom 23. September 2022, das von der Staatsanwaltschaft Graz in

Aussicht genommene Vorhaben zu genehmigen.

Nach Prifung der Berichte sowie mit Blick auf Fall Nr. 3 beabsichtigte das
Bundesministerium fir Justiz mit Erlassentwurf vom 6. Dezember 2023, der
Oberstaatsanwaltschaft Graz eine Weisung gemall § 29a Abs 1 StAG zu erteilen. Nachdem
der Weisungsrat mit AuRerung vom 18.Dezember 2023 den Erledigungsentwurf als
vertretbar beurteilt hatte, Ubermittelte das Bundesministerium fiir Justiz der

Oberstaatsanwaltschaft Graz am 27. Dezember 2023 den Erlass mit folgender Weisung:

,Unter Bezugnahme auf die Berichte vom 23. September 2022 und vom 20. Juni 2023 7
ersucht (§ 29a Abs 1 StAG) das Bundesministerium fiir Justiz, von der Genehmigung des von
der Staatsanwaltschaft Graz in Aussicht genommenen Vorhabens, dem Antrag der ***-
Rechtsanwilte auf Gewdhrung von Akteneinsicht vom 8. September 2022 in die bei der
Staatsanwaltschaft Graz zu AZ64 BAZ98/22i vorhandenen Unterlagen aufgrund des
Vorliegens eines rechtlichen Interesses Folge zu geben, Abstand zu nehmen und der
Staatsanwaltschaft Graz stattdessen die Weisung (§ 29 Abs 1 StAG) zu erteilen, den Antrag

auf Akteneinsicht abzulehnen.

Begriindend ist dazu Folgendes auszufiihren:

Gemdfs §77Abs1StPO idgF haben im Falle begriindeten rechtlichen Interesses
Staatsanwaltschaften und Gerichte auch aufer den in diesem Gesetz besonders bezeichneten

Féllen Einsicht in die ihnen vorliegenden Ergebnisse eines Ermittlungs- oder Hauptverfahrens

7 Siehe Fall Nr. 3.
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zu gewdhren, soweit dem nicht (lberwiegende d&ffentliche oder private Interessen
entgegenstehen.

Damit erstreckt das Gesetz nach seinem eindeutigen Wortlaut das Recht auf Akteneinsicht
Dritter gemdfs § 77 Abs 1 StPO im staatsanwaltschaftlichen Bereich nur auf die Ergebnisse

eines _Ermittlungsverfahrens. Unter den Begriff der ,vorliegenden Ergebnisse eines

Ermittlungsverfahrens” fallen aus Anlass eines Ermittlungsverfahrens geschaffene
(allenfalls elektronisch gespeicherte) Schriftstiicke.® § 77 Abs 1 StPO kommt daher weder

bei (einem Ermittlungsverfahren vorgelagerten) ,Vorfelderhebungen” zwecks Priifung, ob
lberhaupt ein Anfangsverdacht vorliegt (§ 91 Abs 2 letzter Satz StPO), noch bei einem
(sofortigen) Absehen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gemdf § 35c StAG als
Rechtsgrundlage fiir die Gewdhrung von Akteneinsicht in Betracht.

Mit den durch das Strafprozessreformgesetz 2014 (BGBI | Nr 71/2014) erfolgten Anderungen
sollte bewusst ein Verfahren zur Priifung eines Anfangsverdachts (§ 1 Abs 3 StPO) dem
Beginn des Straf- bzw Ermittlungsverfahrens mit all seinen rechtsstaatlichen Garantien
vorgelagert werden, um angezeigte Personen davor zur schiitzen, ohne Anlass Objekt eines
Strafverfahrens zu werden und der Gefahr einer 6ffentlichen Brandmarkung ausgesetzt zu
sein.’ Im Zuge dieses ,Verfahrens vor dem Ermittlungsverfahren” stehen nach der Intention
des Gesetzgebers weder dem Angezeigten noch sonstigen Personen die Beteiligten eines
Ermittlungsverfahrens zukommenden Rechte zu.’° Damit besteht keine planwidrige
Gesetzesliicke des § 77 Abs 1 StPO, die im Wege der Analogie geschlossen werden kénnte.'!
Dies gab der Gesetzgeber im Ubrigen auch im Zuge der Novellierung des § 77 StPO durch
BGBI | Nr 32/2018 eindeutig zu erkennen, indem er Abs 1 leg cit unverdndert lief.

Dass die StPO vor Beginn des Strafverfahrens nicht anwendbar ist, erhellt auch aus dem vom
Gesetzgeber in § 35c dritter Satz StAG zum Ausdruck gebrachten Erfordernis, ua die —an das
Vorliegen eines Ermittlungsverfahrens ankniipfenden — Bestimmungen der §§ 25 bis 27 StPO
sinngemdf3 gelten zu lassen. Die §§ 51, 77 und 106 f StPO werden hingegen nicht genannt.
Ausgehend von der Zuldssigkeit eines Vorgehens gemdfs § 35c StAG (auch) in jenen Fdllen, in
denen ,Vorerhebungen” zur Kldrung, ob ein Anfangsverdacht vorliegt, iSd § 91 Abs 2 letzter
Satz StPO stattgefunden haben, kann wiederum nur geschlossen werden, dass eine (analoge)
Anwendbarkeit des § 77 Abs 1 StPO, aber auch der §§ 66 Abs 1 Z 2 iVm 68 Abs 1 und 51 Abs 1

StPO auf diesen ,,Verfahrensabschnitt” mangels planwidriger Gesetzesliicke ausscheidet.

8 Soyer/Stuefer in Fuchs/Ratz, WK StPO § 53 Rz 9; vgl auch OLG Wien vom 4. November 2019, AZ 22 Bs 113/19g, sowie die
bezughabende Entscheidung des OGH vom 1. Juni 2021, AZ 14 Os 35/21k.

9 EBRV 181 BIgNR XXV. GP, 2f und 22; vgl auch OGH 12 Os 23/20d, Oshidari in Fuchs/Ratz WK-StPO § 77 Rz 1/1; Sadoghi,
Anfangsverdachtsermittlung, 0JZ 2021/49, 364 (365), Fuchs in Lewisch/Nordmeyer (Hrsg), Festschrift Liber Amicorum
Eckart Ratz, Beginn des Strafverfahrens und Beschuldigtenstellung, 31 (41f).

10 Vgl dazu auch Fuchs, aa0, 42.

11 Vgl dazu insbesondere Ausflihrungen von Oshidari, aaO, der auch die sich daraus ergebende verfassungsrechtliche
Problematik (Art 7 B-VG; Art 2 StGG) anspricht und den Gesetzgeber zur Klarstellung gefordert sieht; eine solche ist
allerdings bislang nicht erfolgt.
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Ergénzend wird auf den Erlass des Bundesministeriums fiir Justiz vom 26. August 2019 zu
Auslegungs- und Anwendungsfragen in Zusammenhang mit § 35c StAG, BMVRDI-
$578.028/0005-1V 3/2019 (Seite 11), der eine generelle Nichtanwendbarkeit von § 77 Abs 1
StPO vor Beginn eines Ermittlungsverfahrens vorsieht, sowie auf die von derselben
Rechtsansicht getragenen Ausfiihrungen zu Punkt 1. des Erlasses des Bundesministeriums fiir

Justiz vom 6. Dezember 2022, GZ 2022-xxx, verwiesen.?

Es besteht somit fallkonkret keine Rechtsgrundlage fiir die Gewdhrung von Akteneinsicht an
die Rechtsvertretung des Antragstellers in die bei der Staatsanwaltschaft vorhandenen
Unterlagen liber einen selbstverschuldeten Verkehrsunfall, der bereits vor Antragstellung

keinen Anlass zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gemdf8 § 35c StAG geboten hat.

An dieser — im Ubrigen auch vom Weisungsrat in der Vergangenheit bereits als vertretbar
beurteilten — Rechtsansicht vermégen die mit Bericht vom 20. Juni 2023 vorgelegte
Einzelfallentscheidung des Landesgerichts fiir Strafsachen Wien und die zwischenzeitlich
ergangene Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 23. November 2023, AZ * Bs ***

nichts zu dndern.

Dabei ist zundchst zu berlicksichtigen, dass sowohl das Landesgericht fiir Strafsachen Wien
als auch das Oberlandesgericht Wien in ihrer rechtlichen Beurteilung davon ausgehen, dass
die vom Oberlandesgericht Graz in dem zu AZ * Bs *** ergangenen Beschluss vom 12. August
2021 aufgestellten Pridmissen (nur) deshalb nicht anwendbar seien, weil sich der dortige vom
Angezeigten gestellte Antrag auf Akteneinsicht auf eine bereits gemdfs § 35c StAG

zuriickgelegte Anzeige bezogen habe.

Wie sich der VJ zu AZ64 BAZ98/22i der Staatsanwaltschaft Graz entnehmen ldsst,
beantragte die Rechtsvertretung von O*** unter Berufung auf dessen Eigenschaft als
,Opfer” mit Eingabe vom 8. September 2022 die Ubermittlung einer Aktenkopie einer bereits
mit Verfiigung vom 11. Juli 2022 gemdfs § 35c StAG erledigten Anzeige gegen UT
(selbstverschuldeter Fahrradunfall mit Eigenverletzung). Die von der Oberstaatsanwaltschaft
Graz vorgelegte und nunmehr vom Oberlandesgericht Wien bestdtigte Entscheidung des

Landesgerichts fiir Strafsachen Wien behandelt aber gerade nicht einen solchen Fall.

Die Frage, ob Akteneinsicht auf Basis von Art 6 EMRK gewdhrt werden kénnte, stellt sich
somit fallkonkret nicht. Der Vollstindigkeit halber sei allerdings angemerkt, dass die dem
Ermittlungsverfahren vorgelagerte Anfangsverdachtspriifung nach der Intention des
Gesetzgebers einen behérdeninternen Vorgang und damit gerade keine Entscheidung (iber

die Stichhaltigkeit einer strafrechtlichen Anklage darstellt.* Eine Verletzung des Rechts auf

12 Sjehe Fall Nr. 3.

13 Vgl zur Unanwendbarkeit des Art 6 EMRK im Verfahren Uber die Wiederaufnahme eines Strafverfahrens: RIS-Justiz

RS01311733 sowie OGH vom 27. September 2022, AZ 14 Os 90/22z uvm, sowie zur Nichtanwendbarkeit des Art 6 EMRK auf
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ein faires Verfahren, insbesondere des rechtlichen Gehérs, der wirksamen Ausiibung der
Verteidigung und/oder der Waffengleichheit, liegt daher nach ho. Ansicht bei einer
Verweigerung der Akteneinsicht in dem vor Beginn des Strafverfahrens gemdfs § 1 Abs 2
erster Satz StPO liegenden Stadium gerade nicht vor. Es wird daher ho. ein Vorgehen gemdf3
§ 23 StPO hinsichtlich des Beschlusses des Oberlandesgerichts Wien vom 23. November 2023,
AZ * Bs *** gepriift.”

Die Oberstaatsanwaltschaft Graz ersuchte (§ 29 Abs 1 StAG) mit Erlass vom 15. Janner 2024
die Staatsanwaltschaft Graz, den Antrag auf Gewahrung von Akteneinsicht in die bei der
Staatsanwaltschaft Graz zu AZ 64 BAZ 98/22i vorhandenen Unterlagen abzulehnen.

Der Oberste Gerichtshof hat die von der Generalprokuratur auf Anregung des
Bundesministeriums fiir Justiz erhobene Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes
mit Entscheidung vom 16. Mai 2024, 12 Os 6/24k, 12 Os 7/24g-6, zurlckgewiesen, seine
Entscheidung auf formale Gesichtspunkte gestitzt und damit die aufgeworfenen

Rechtsfragen zum Beginn eines Ermittlungsverfahrens unbeantwortet gelassen.

5. Verfahren 83 BAZ 595/22t der Staatsanwaltschaft Graz

Die Staatsanwaltschaft Graz fiihrte ein Verfahren in der Strafsache gegen unbekannte Tater
wegen § 88 Abs 3 StGB zum Nachteil von O***, der mit seinem Fahrzeug alkoholisiert und
unachtsam fuhr, von der Fahrbahn abkam, gegen eine Mauer prallte und sich dabei
verletzte; weitere Personen wurden weder verletzt noch gefahrdet. Mangels
Fremdverschuldens sah die Staatsanwaltschaft Graz von der Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens gemall § 35¢ StAG ab. Mit Eingabe vom 28. Juni 2022 ersuchte die
Kfz-Haftpflichtversicherung um Akteneinsicht.

Fallbezogen war auch hier die Rechtsfrage der Zulassigkeit der Gewahrung von Akteneinsicht

bei gemaR § 35c StAG erledigten Strafsachen zu behandeln.

Die Staatsanwaltschaft Graz beabsichtigte mit Bericht vom 11. August 2022, der
Antragstellerin entgegen der seinerzeitigen Erlasslage infolge eines begriindeten rechtlichen
Interesses (Erleichterung der Schadensregulierung und Klarung des Leistungsumfanges)
Akteneinsicht zu gewahren, und die Oberstaatsanwaltschaft Graz nahm mit Bericht vom

12. August 2022 in Aussicht, das Vorhaben der Staatsanwaltschaft Graz zu genehmigen.

Nach Prifung der Berichte beabsichtigte das Bundesministerium fiir Justiz mit Erlassentwurf
vom 1. Janner 2024, der Oberstaatsanwaltschaft Graz eine Weisung gemaR § 29a Abs 1 StAG
zu erteilen. Nachdem der Weisungsrat mit AuRerung vom 10.Jinner 2024 den

Erledigungsentwurf als vertretbar beurteilt hatte, ibermittelte das Bundesministerium fiir

behdrdeninterne Vorginge: Grabenwarter in Korinek/Holoubek/Bezemek/Fuchs/Martin/Zellenberg (Hrsg), Osterreichisches
Bundesverfassungsrecht (8. Lfg 2007) zu Artikel 6 EMRK Rz 37.
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Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Graz am 11.Janner 2024 den Erlass mit folgender
Weisung:

,Unter Bezugnahme auf die Berichte vom 12. August 2022 und vom 20. Juni 2023 '# ersucht
(§ 29a Abs 1 StAG) das Bundesministerium fiir Justiz, von der Genehmigung des von der
Staatsanwaltschaft Graz in Aussicht genommenen Vorhabens, dem Antrag der XY
Versicherungen AG auf Gewdhrung von Akteneinsicht vom 28. Juni 2022 in die bei der
Staatsanwaltschaft Graz zu AZ 83 BAZ 595/22t vorhandenen Unterlagen Folge zu geben,
Abstand zu nehmen und der Staatsanwaltschaft Graz stattdessen die Weisung (§ 29 Abs 1

StAG) zu erteilen, den Antrag auf Akteneinsicht abzulehnen.

Begriindend ist dazu Folgendes auszufiihren:

Gemdfs §77 Abs1l StPO idgF haben im Falle begriindeten rechtlichen Interesses
Staatsanwaltschaften und Gerichte auch aufSer den in diesem Gesetz besonders bezeichneten
Fdllen Einsicht in die ihnen vorliegenden Ergebnisse eines Ermittlungs- oder Hauptverfahrens
zu gewdhren, soweit dem nicht (iberwiegende d&ffentliche oder private Interessen

entgegenstehen.

Damit erstreckt das Gesetz nach seinem eindeutigen Wortlaut das Recht auf Akteneinsicht
Dritter gemdf3 § 77 Abs 1 StPO im staatsanwaltschaftlichen Bereich nur auf die Ergebnisse
eines Ermittlungsverfahrens. Unter den Begriff der ,vorliegenden Ergebnisse eines
Ermittlungsverfahrens” fallen aus Anlass eines Ermittlungsverfahrens geschaffene (allenfalls
elektronisch gespeicherte) Schriftstiicke.’> § 77 Abs 1 StPO kommt daher weder bei (einem
Ermittlungsverfahren vorgelagerten) ,Vorfelderhebungen” zwecks Priifung, ob iberhaupt ein
Anfangsverdacht vorliegt (§ 91 Abs 2 letzter Satz StPO), noch bei einem (sofortigen) Absehen
von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gemdfs § 35c StAG als Rechtsgrundlage fiir die

Gewdhrung von Akteneinsicht in Betracht.

Mit den durch das Strafprozessreformgesetz 2014 (BGBI | Nr 71/2014) erfolgten Anderungen
sollte bewusst ein Verfahren zur Priifung eines Anfangsverdachts (§ 1 Abs 3 StPO) dem
Beginn des Straf- bzw Ermittlungsverfahrens mit all seinen rechtsstaatlichen Garantien
vorgelagert werden, um angezeigte Personen davor zu schiitzen, ohne Anlass Objekt eines
Strafverfahrens zu werden und der Gefahr einer dffentlichen Brandmarkung ausgesetzt zu
sein.’® Im Zuge eines solchen ,Verfahrens vor dem Ermittlungsverfahren” stehen nach der

Intention des Gesetzgebers weder dem Angezeigten noch sonstigen Personen die Beteiligten

14 Siehe Fall Nr. 3.

15 Soyer/Stuefer in Fuchs/Ratz, WK StPO § 53 Rz 9; vgl auch OLG Wien vom 4. November 2019, AZ 22 Bs 113/19g, sowie die
bezughabende Entscheidung des OGH vom 1. Juni 2021, AZ 14 Os 35/21k.

16 EBRV 181 BIgNR XXV. GP, 2f und 22; vgl auch OGH 12 Os 23/20d, Oshidari in Fuchs/Ratz WK-StPO § 77 Rz 1/1; Sadoghi,
Anfangsverdachtsermittlung, 0JZ 2021/49, 364 (365), Fuchs in Lewisch/Nordmeyer (Hrsg), Festschrift Liber Amicorum
Eckart Ratz, Beginn des Strafverfahrens und Beschuldigtenstellung, 31 (41f).
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eines Ermittlungsverfahrens zukommenden Rechte zu.!” Damit besteht keine planwidrige
Gesetzesliicke des § 77 Abs 1 StPO, die im Wege der Analogie geschlossen werden kénnte.'8
Dies gab der Gesetzgeber im Ubrigen auch im Zuge der Novellierung des § 77 StPO durch
BGBI | Nr 32/2018 eindeutig zu erkennen, indem er Abs 1 leg cit unverdndert lief.

Dass die StPO vor Beginn des Strafverfahrens nicht anwendbar ist, erhellt auch aus dem vom
Gesetzgeber in § 35c dritter Satz StAG zum Ausdruck gebrachten Erfordernis, ua die — an das
Vorliegen eines Ermittlungsverfahrens ankniipfenden — Bestimmungen der §§ 25 bis 27 StPO
sinngemdf3 gelten zu lassen. Die §§ 51, 77 und 106 f StPO werden hingegen nicht genannt.
Ausgehend von der Zuldssigkeit eines Vorgehens gemdfs § 35c StAG (auch) in jenen Fdllen, in
denen ,Vorerhebungen” zur Klérung, ob ein Anfangsverdacht vorliegt, iSd § 91 Abs 2 letzter
Satz StPO stattgefunden haben, kann wiederum nur geschlossen werden, dass eine (analoge)
Anwendbarkeit des § 77 Abs 1 StPO, aber auch der §§ 66 Abs 1 Z 2 iVm 68 Abs 1 und 51 Abs 1
StPO auf diesen ,,Verfahrensabschnitt” mangels planwidriger Gesetzesliicke ausscheidet.

Ergénzend wird auf den Erlass des Bundesministeriums fiir Justiz vom 26. August 2019 zu
Auslegungs- und Anwendungsfragen in Zusammenhang mit § 35c StAG, BMVRDJ-
$578.028/0005-1V 3/2019 (Seite 11), der eine generelle Nichtanwendbarkeit von § 77 Abs 1
StPO vor Beginn eines Ermittlungsverfahrens vorsieht, sowie auf die von derselben
Rechtsansicht getragenen Ausfiihrungen zu Punkt 1. des Erlasses des Bundesministeriums fiir
Justiz vom 6. Dezember 2022, GZ 2022-***, verwiesen.*’

Es besteht somit fallkonkret keine Rechtsgrundlage fiir die Gewdhrung von Akteneinsicht an
die KFZ-Haftpflichtversicherung in die bei der Staatsanwaltschaft vorhandenen Unterlagen
liber einen selbstverschuldeten Verkehrsunfall, der bereits vor Antragstellung keinen Anlass

zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gemdf$ § 35c StAG geboten hat.

An dieser — im Ubrigen auch vom Weisungsrat in der Vergangenheit nicht beanstandeten —
Rechtsansicht vermédgen auch die mit Bericht vom 20. Juni 2023 vorgelegte
Einzelfallentscheidung des Landesgerichts fiir Strafsachen Wien und die zwischenzeitlich
ergangene Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 23. November 2023, AZ * Bs ***

nichts zu édndern.

Dabei ist zundchst zu beriicksichtigen, dass sowohl das Landesgericht fiir Strafsachen Wien
als auch das Oberlandesgericht Wien in ihrer rechtlichen Beurteilung davon ausgehen, dass
die vom Oberlandesgericht Graz in dem zu AZ * Bs *** ergangenen Beschluss vom 12. August

2021 aufgestellten Prdmissen (nur) deshalb nicht anwendbar seien, weil sich der dortige vom

17 Vgl dazu auch Fuchs, aa0, 42.
18 Vgl dazu insbesondere Ausflihrungen von Oshidari, aaO, der auch die sich daraus ergebende verfassungsrechtliche
Problematik (Art 7 B-VG; Art 2 StGG) anspricht und den Gesetzgeber zur Klarstellung gefordert sieht; eine solche ist
allerdings bislang nicht erfolgt.

19 Sjehe Fall Nr. 3.
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Angezeigten gestellte Antrag auf Akteneinsicht auf eine bereits gemdfs § 35¢c StAG
zuriickgelegte Anzeige bezogen habe.

Wie sich der VJ zu AZ83 BAZ595/22t der Staatsanwaltschaft Graz entnehmen ldsst,
beantragte die KFZ-Haftpflichtversicherung einer vom Unfalllenker verschiedenen Person
unter Berufung auf den Schadensfall mit Eingabe vom 28. Juni 2022 Akteneinsicht durch
,Ubersendung” einer bereits mit Verfiigung vom 29. Mai 2022 gemdf3 § 35c StAG erledigten
Anzeige gegen UT. Die vorgelegte und mittlerweile vom Oberlandesgericht Wien im Ergebnis
bestdtigte Entscheidung des Landesgerichts fiir Strafsachen Wien behandelt aber gerade

nicht einen solchen Fall.

Die Frage, ob Akteneinsicht auf Basis von Art 6 EMRK gewdhrt werden kénnte, stellt sich
somit fallkonkret nicht. Der Vollstéindigkeit halber sei angemerkt, dass die dem
Ermittlungsverfahren vorgelagerte Anfangsverdachtspriifung nach der Intention des
Gesetzgebers einen behdérdeninternen Vorgang und damit gerade keine Entscheidung (iber
die Stichhaltigkeit einer strafrechtlichen Anklage darstellt.?° Eine Verletzung des Rechts auf
ein faires Verfahren, insbesondere des rechtlichen Gehérs, der wirksamen Ausiibung der
Verteidigung und/oder der Waffengleichheit, liegt daher nach ho. Ansicht bei einer
Verweigerung der Akteneinsicht in dem vor Beginn des Strafverfahrens gemdfs § 1 Abs 2

erster Satz StPO liegenden Stadium gerade nicht vor.”

Die Oberstaatsanwaltschaft Graz ersuchte (§ 29 Abs 1 StAG) mit Erlass vom 15. Janner 2024
die Staatsanwaltschaft Graz, den Antrag der Versicherung auf Gewahrung von Akteneinsicht
in die bei der Staatsanwaltschaft Graz zu AZ 83 BAZ 595/22t vorhandenen Unterlagen

abzulehnen.

6. Verfahren 503 St 42/24a der Staatsanwaltschaft Wien

Die Staatsanwaltschaft Wien fiihrte ein Verfahren in der Strafsache gegen A*** wegen
§ 3g Abs 1 und Abs 2 VerbotsG (strafrechtlich zu priifende Ankiindigung einer Auffiihrung

durch den Veranstalter eines Puppentheaters in Wien).

Am 17. April 2024 berichtete die Staatsanwaltschaft Wien Uber eine Meldung bei der NS-
Meldestelle, wonach auf der Website des A*** eine Puppenauffiihrung angepriesen werde
mit der Kurzbeschreibung ,, Kann das wahr sein? Brechen auch im Kasperltheater neue — alte
Zeiten an??? Ausgerechnet am 20. April? Ein neuer Kasperl? Einer, der uns die richtigen —
rechten — Werte beibringt?” und der weiteren Beschreibung , Uber 300 Jahre kiimmert sich

der Kasperl jetzt schon um alle Krokodile der Welt, um Tod und Teufel — und manchmal auch

20 yg| zur Unanwendbarkeit des Art 6 EMRK im Verfahren lber die Wiederaufnahme eines Strafverfahrens: RIS-Justiz
RS01311733 sowie OGH vom 27. September 2022, AZ 14 Os 90/22z uvm, sowie zur Nichtanwendbarkeit des Art 6 EMRK auf
behdrdeninterne Vorgénge: Grabenwarter in Korinek/Holoubek/Bezemek/Fuchs/Martin/Zellenberg (Hrsg), Osterreichisches
Bundesverfassungsrecht (8. Lfg 2007) zu Artikel 6 EMRK Rz 37.
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um die Polizei... Wer kann ihm da verdenken, dass er auch einmal eine Sinnkrise durchmacht.
Da tritt ein neuer Kasperl auf den Plan. (...) Ein echter Volkskasperl also. Einer, der sich mit
den richtigen, rechten Fiihrern der Welt zusammentut (...)." mit einem Bild, das einen

Kasperl, den HitlergruR ausfiihrend, zeige.

Durch das Landesamt fir Staatsschutz und Extremismusbekampfung Wien sei aufgrund
dieser Meldung mit dem Angezeigten fernmindlich Kontakt aufgenommen worden, um
mehr UGber den Inhalt des Programmes zu erfahren. Der Beschuldigte habe angegeben, dass
die Auffiihrung absolut nichts mit NS-Verherrlichung zu tun habe, sondern es sich rein um
Satire handle. Es behandle das aktuelle Weltgeschehen, vor allem die Autokraten dieser
Welt. Beim 20.4. habe es sich zundchst um einen groRen Zufall gehandelt. Als er nach
Publikation der Anzeigenschaltung von mehreren Personen auf dieses, im Zusammenhang
mit seiner Auffiihrung spezielle Datum aufmerksam gemacht worden sei, habe er

festgestellt, dass es sich um ein treffendes Datum handle und es auch belassen.

Der Beschuldigte sei bis dato nie einschlagig in Erscheinung getreten, bei OSINT-Recherchen
habe kein Hinweis und keine Verbindung zur einschlagigen bzw rechtsextremen Szene

gefunden werden kénnen.

Am 16. April 2024 sei durch die zustdndige Staatsanwaltin Einschau in die betreffende
Website genommen worden. Bei der Verlautbarung des gegenstandlichen Programmes sei
nunmehr — offenbar als Reaktion auf die Intervention des Verfassungsschutzes — der Hinweis
JACHTUNG!! SATIRE!!” erganzt sowie folgender Zusatz aufgenommen worden: ,Bestes
Lieblingspublikum. Wir haben wieder einen Kasperl! fiir Ausgewachsene fiir euch. Die Zeiten

dndern sich némlich auch im Kasperltheater. Wenn der Kasperl es nicht verhindern kann...".

Die Staatsanwaltschaft Wien sah gemadB §35c StAG von der Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens ab und flihrte begriindend aus, es lasse sich bereits aus der
Aufmachung der Programmprasentation im Internet klar ableiten, dass die Aufflihrung nicht
der Verherrlichung des NS-Regimes dienen soll, sondern sich vielmehr auf satirische Weise

kritisch mit rechten Tendenzen auseinandersetze.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien berichtete am 18. April 2024 (iber das erfolgte Vorgehen
nach & 35c StAG.

Nach Prifung der Informationsberichte beabsichtigte das Bundesministerium fiir Justiz mit
Erlassentwurf vom 29. April 2024, der Oberstaatsanwaltschaft Wien eine Weisung gemal
§ 29a Abs 1 StAG zu erteilen. Nachdem der Weisungsrat mit AuRerung vom 15. Mai 2024
gegen den Erledigungsentwurf keinen Einwand erhoben hatte, Ubermittelte das
Bundesministerium fiir Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Wien am 16. Mai 2024 den Erlass

mit folgender Weisung:
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,Zum Bericht der Staatsanwaltschaft Wien vom 17. April 2024 wird die
Oberstaatsanwaltschaft Wien ersucht (§ 29a Abs 1 StAG), die Staatsanwaltschaft Wien
anzuweisen, das Ermittlungsverfahren gegen A*** wegen § 3g Abs 1 und 2 VerbotsG nach
$ 190 Z 2 StPO einzustellen.

Gemdf3 § 35c StAG hat die Staatsanwaltschaft von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
abzusehen, sofern kein Anfangsverdacht (§ 1 Abs 3 StPO) besteht.

Gemdfs §1Abs2StPO beginnt das Strafverfahren, sobald Kriminalpolizei oder
Staatsanwaltschaft zur Aufklérung eines Anfangsverdachts (Abs 3) nach den Bestimmungen
des 2. Teils der StPO ermitteln.

Ermittlung iSd § 91 Abs 2 StPO ist jede Tdtigkeit der Kriminalpolizei, der Staatsanwaltschaft
oder des Gerichts, die der Gewinnung, Sicherstellung, Auswertung oder Verarbeitung einer
Information zur Aufkldrung des Verdachts einer Straftat dient. Sie ist nach der im Gesetz
vorgesehenen Form entweder als Erkundigung oder als Beweisaufnahme durchzufiihren,
wobei die blofie Nutzung von allgemein zugdnglichen Informationsquellen sowie die
Durchfiihrung von Erkundigungen zur Kldrung ob ein Anfangsverdacht vorliegt, keine
Ermittlung idS darstellt.

Die direkte Konfrontation einer Person mit der in der Anzeige gedufierten Verdachtslage —
wie laut Bericht der StA Wien vom 17. April 2024 auch in Bezug auf A*** geschehen — stellt
eine Aufkldrungstdtigkeit dar, die ein Ermittlungsverfahren im Sinne des § 1 Abs 2 StPO in
Gang setzt (vgl. 12 Os 10/22w).

Insoweit ist ein Vorgehen nach § 35c StAG im vorliegenden Fall ausgeschlossen.”

Das Verfahren wurde am 21. Mai 2024 weisungsgemaR eingestellt.

7. Verfahren 2 St 203/22h der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau

Die Staatsanwaltschaft Krems an der Donau fiihrte ein Verfahren in der Strafsache gegen

A*** quf Absehen des Strafvollzuges wegen Auslieferung gemal § 4 StVG.

Der deutsche Staatsangehodrige A*** wurde mit Urteil des Landesgerichts Krems an der
Donau vom 24. August 2023 gemall §21 Abs 1 StGB in ein forensisch-therapeutisches
Zentrum eingewiesen. Den dagegen vom Betroffenen erhobenen Rechtsmitteln wurde nicht

Folge gegeben.

Inhaltlich wurden dem mehrfach einschlédgig vorbestraften Betroffenen neuerlich schwere
Korperverletzungen und mehrfacher Widerstand gegen die Staatsgewalt wahrend des

Vollzugs der Strafhaft vorgeworfen.
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Mit Schreiben vom 26. Juni 2024 regte das erkennende Gericht eine Ubernahme der
Strafvollstreckung durch die deutschen Behorden an. Ein Ersuchen seitens des

Bundesministeriums fiir Justiz war noch nicht gestellt worden.

Das Landesgericht Krems an der Donau ersuchte in der Folge die Staatsanwaltschaft Krems
um Stellungnahme gemafl § 157 StVG iVm §4 StVG im Hinblick auf die bewilligte und
aufgeschobene Ubergabe an die deutschen Behérden wegen der Strafverfolgung von

Eigentumsdelikten, die in Deutschland mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind.

Die Staatsanwaltschaft Krems an der Donau legte am 29. August 2024 einen
Vorhabensbericht gemall § 26 ARHV vor, wonach sie beabsichtigte, im Hinblick auf die
Unterbringung wegen zahlreicher Vergehen erst im August 2023 und die
Vorstrafenbelastung einem Vorgehen nach §4 StVG nicht zuzustimmen. Als weiteres
Argument flihrte die Staatsanwaltschaft an, dass davon auszugehen sei, dass eine
Ubernahme des Strafvollzugs durch die deutschen Behérden méglich sei.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien beabsichtigte mit Bericht vom 30. August 2024, das
Vorhaben der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau zu genehmigen.

Nach Prifung der intendierten Vorgangsweise der Staatsanwaltschaften erteilte das
Bundesministerium fir Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Wien am 9. September 2024
gemalk § 29a Abs 1 StAG folgende Weisung:

,Zum Bericht vom 30. August 2024 ersucht (§ 29a Abs 1 StAG) das Bundesministerium fiir
Justiz die Oberstaatsanwaltschaft Wien, das im Bericht der Staatsanwaltschaft Krems an der
Donau vom 29. August 2024, 2 St 203/22h, in Aussicht genommene Vorhaben nicht zu
genehmigen; vielmehr wdre beim erkennenden Gericht ein Antrag auf Absehen vom

Strafvollzug wegen Auslieferung gemdf3 § 4 StVG zu stellen.

Gemdfs § 4 StVG ist, wird der Verurteilte an eine ausléindische Behérde ausgeliefert, vom
Vollzug einer iiber ihn verhdngten Freiheitsstrafe vorldufig abzusehen, es sei denn, dass es
aus besonderen Griinden des unverziiglichen Vollzuges bedarf, um der Begehung strafbarer

Handlungen durch andere entgegenzuwirken.

Die Auslieferung ist dem inldndischen Strafvollzug grundsdtzlich vorzuziehen. Bei Vorliegen
der gesetzlichen Voraussetzungen ist ein Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung
zwingend, der Verurteilte hat ein Recht darauf (Pieber in Hépfel/Ratz, WK? StVG § 4 Rz 11
[Stand 30. November 2023, rdb.at]; OLG Wien 21 Bs 251/19v).

Ein vorldufiges Absehen vom Strafvollzug ist allein dann unzuldssig, wenn besondere
generalpréventive Erwdgungen den — zumindest teilweisen — unverziiglichen Vollzug
erfordern. In Betracht kommen primdr hohe Freiheitsstrafen wegen schwerer Straftaten,

durch die der Rechtsfrieden besonders empfindlich und nachhaltig gestért wurde (zB
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terroristische Straftaten, erhebliche und mehrfache Suchtmitteldelinquenz im Rahmen einer
kriminellen Vereinigung), die besonderes Aufsehen erregt oder die die Behérden besonders
lange und intensiv auf den Plan gerufen haben. Spezialpridventive Erwdgungen haben aufier
Acht zu bleiben (Pieber in Hépfel/Ratz, WK? StVG § 4 Rz 12 [Stand 30. November 2023,
rdb.at]).

Nachdem die Unterbringung gemdfs § 21 Abs 1 StGB ausschliefSlich der Spezialprdvention
dient und keine Strafe darstellt, kénnen generalpréventive Uberlegungen niemals den (auch
nur teilweisen) sofortigen Vollzug der Unterbringung erfordern. Die Auslieferung geht immer
vor (siehe Pieber in Hépfel/Ratz, WK? StVG § 157; Drexler/Weger, StVG® § 157 StVG).

A*** wurde mit Urteil des Landesgerichts Krems an der Donau vom 24. August 2023 zu * Hv
*** gemdfs § 21 Abs 1 StGB in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Mit
Beschluss vom 8. September 2022 zu * HR *** wurde die Ubergabe des A*** an die
deutschen Behdérden bewilligt und mit Beschluss vom 13. Oktober 2022 aufgeschoben, bis
dem G6sterreichischen (Straf-)Vollzugsanspruch auch im Verfahren des Landesgerichts Krems
an der Donau * HR *** (in weiterer Folge das hier gegenstéiindliche Verfahren * Hv ***)

Gentige getan ist.

Vor diesem Hintergrund liegen keine generalpréventiven Griinde vor, die einem vorldufigen

Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung (Ubergabe) nach § 4 StVG entgegenstehen.”

Der in dieser Strafsache aufgrund der gebotenen Dringlichkeit bei internationalen
strafrechtlichen Angelegenheiten im Nachhinein befasste Weisungsrat erhob mit AuRerung
vom 26. September 2024 gegen den Weisungserlass des Bundesministeriums fiir Justiz

keinen Einwand.

Am 18. Oktober 2024 berichtete die Staatsanwaltschaft Krems an der Donau, dass
weisungsgemald der Antrag auf Vorgehen nach § 4 StVG beim Landesgericht Krems an der

Donau eingebracht und diesem stattgegeben wurde.

8. Verfahren 1 NSt 118/23k der Staatsanwaltschaft Steyr

Die Staatsanwaltschaft Steyr fihrte ein Verfahren in der Strafvollzugssache A*** wegen
bedingter Entlassung gemal § 46 Abs 6 StGB.

A*** verblRte im forensisch-therapeutischen Zentrum Garsten (vormals Justizanstalt
Garsten) eine Uber ihn mit Urteil des Landesgerichts Leoben vom 13. Dezember 2004
wegen des Verbrechens des Mordes und des Vergehens der Stérung der Totenruhe nach
den §§ 75, 190 Abs 1 StGB verhangte lebenslange Freiheitsstrafe. A*** wurde gemal} § 21
Abs 2 StGB eingewiesen. Aus diesem MaRnahmenvollzug wurde er am 13. Juli 2013 bedingt

entlassen und in den Normalvollzug Uberstellt.
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Die Voraussetzungen fiir eine bedingte Entlassung gemdR § 46 Abs6 StGB lagen mit
29. Juni 2019 vor. Zuletzt wurde die bedingte Entlassung mit Beschluss des Landesgerichts

Steyr vom 15. April 2020 aus spezialpraventiven Griinden abgelehnt.

Am 19. Mai 2023 berichtete die Staatsanwaltschaft Steyr unter Anschluss des
vollzugsgerichtlichen Aktes, dass der Strafgefangene am 25.Janner 2023 neuerlich die
bedingte Entlassung beantragt habe. Er habe sich im Entlassungsvollzug bewahrt und auch

schon eine Wohnbestatigung in einer betreuten Einrichtung.

Der bezughabenden Stellungnahme der Justizanstalt Garsten sei zu entnehmen, dass der
Strafgefangene an zahlreichen therapeutischen Gruppen und Bildungsveranstaltungen
teilgenommen habe. Er verhalte sich auf der Abteilung der Hausordnung entsprechend und
erbringe in der Tischlerei eine ausgezeichnete Arbeitsleistung. Seit 3. Juni 2020 befinde er
sich neuerlich in Einzeltherapie. Der Insasse habe mehrere (auch mehrtdgige) Ausgange
absolviert, bei denen es zu keinen Zwischenfdllen gekommen sei. Die Anstaltsleitung habe
bei weiterhin positiver Bewahrung keine Einwdande gegen eine bedingte Entlassung des

Insassen.

Der AuRerung der Begutachtungs- und Evaluationsstelle fiir Gewalt- und Sexualstraftater (in
weiterer Folge: BEST) zufolge sei der Insasse aus dem Malnahmenvollzug 2013 entlassen
worden. Das damalige — die Entlassung begriindende — Sachverstandigengutachten gehe bei
der To6tungshandlung von einem ausgeuferten Streit aus. Hingegen lagen andere
gutachterliche Einschatzungen vor, die A*** eine sexuelle Devianz attestierten. Eines davon
gehe vom fehlenden Einfluss der sexuellen Stérung auf das Delikt aus, ein anderes sehe hier
sehr wohl malgebliche Zusammenhdnge und daher einen weiteren spezifischen
Therapiebedarf. Mittlerweile befinde sich der Strafgefangene im gelockerten Vollzug und
habe eine Wohnplatzzusage in einer betreuten Einrichtung. Im Falle einer Entlassung sei aus

Sicht der BEST die weitere Arbeit an der Devianz und Personlichkeitsstorung wichtig.

Der Stellungnahme des Sozialen Dienstes zufolge sei der Insasse bestrebt, sich nach einer
bedingten Entlassung sein Unterstitzungsumfeld durch den Verein Neustart in Form von
Bewahrungshilfe sowie durch Fortfiihrung der Einzelpsychotherapie auszubauen. Im Hinblick
auf die Einzeltherapie strebe der Insasse eine Fortfiihrung der Therapie an. Im Falle einer
bedingten Entlassung werde A*** in einer betreuten Einrichtung Wohnsitz nehmen. Das

Entlassungsumfeld sei soweit vorbereitet und in mehreren Ausgangen erprobt worden.

Der Stellungnahme des psychiatrischen Dienstes zufolge seien die Ausgange seit September
2021 problemlos verlaufen. A*** unterziehe sich seit Jahren einer Einzelpsychotherapie.
Sowohl der Einzeltherapeut als auch die letzte psychiatrische Gutachterin (Gutachten aus
Februar 2020) hatten dem Strafgefangenen bereits deutliche therapeutische Fortschritte
und eine erhebliche Nachreifung der Personlichkeit bescheinigt. A*** wirde im Falle einer

bedingten Entlassung die Therapie auch fortsetzen. Aus psychiatrischer Sicht bestehe kein
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Einwand gegen eine bedingte Entlassung, die Einzelpsychotherapie sollte jedoch fortgesetzt
werden, der Wohnsitz sollte wie geplant in einer Einrichtung erfolgen.

SchliefRlich duRerte sich auch der psychologische Dienst zustimmend zu einer bedingten
Entlassung und empfahl folgende Weisungen:

1. Weiterfihrung der Einzeltherapie mit dem Schwerpunkt Devianz und
Personlichkeitsstorung,

2. schriftliche Bestatigungen (ber die Teilnahme an diesen extramuralen
Therapieeinheiten und

3. Alkoholabstinenz bzw die regelmaRige Alkoholkontrolle zur Bestimmung des
Alkoholgehaltes in der Atemluft.

Im Hinblick auf die positiven Stellungnahmen beabsichtigte die Staatsanwaltschaft Steyr,
einer bedingten Entlassung unter den oben angefiihrten Weisungen sowie der Anordnung

von Bewahrungshilfe und Wohnsitznahme in der betreuten Einrichtung zuzustimmen.

Die Oberstaatsanwaltschaft Linz nahm mit Bericht vom 24. Mai 2023 die Genehmigung

dieses Vorhabens in Aussicht.

Nach Prifung der Berichte der Staatsanwaltschaften beabsichtigte das Bundesministerium
fur Justiz mit Erlassentwurf vom 20. Juni 2023, der Oberstaatsanwaltschaft Linz eine
Weisung gemiR § 29a Abs 1 StAG zu erteilen. Nachdem der Weisungsrat mit AuRerung vom
4. Juli 2023 gegen den Erledigungsentwurf keinen Einwand erhoben hatte, Gbermittelte das
Bundesministerium fiir Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Linz am 4. Juli 2023 den Erlass mit

folgender Weisung:

,Das mit Bericht vom 24. Mai 2023 berichtete Vorhaben, eine zustimmende Auferung zum
Antrag des A*** auf bedingte Entlassung im Verfahren AZ * BE *** des LG Steyr abzugeben,
wird nicht zur Kenntnis genommen und die Oberstaatsanwaltschaft Linz ersucht (§ 29a Abs
1a StAG) die Staatsanwaltschaft Steyr anzuweisen, hinsichtlich der beantragten bedingten
Entlassung des A*** zundichst beim Landesgericht Steyr die Einholung eines psychiatrischen

Prognosegutachtens des Strafgefangenen zu beantragen.

Das letzte psychiatrische Sachversténdigengutachten zur Beurteilung der zukiinftigen
Deliktsfreiheit des Strafgefangenen wurde vor (iber drei Jahren im Februar 2020 durch die

Sachverstédndige Dr. S*** erstattet.

Die vorliegenden Stellungnahmen der befassten Dienste sowie der Begutachtungs- und
Evaluationsstelle fiir Gewalt und Sexualtdter (BESt) zeichnen kein ausreichend klares Bild des
Strafgefangenen und kann somit eine seriése Einschdtzung der zukiinftigen Deliktsfreiheit im
Falle einer bedingten Entlassung und Reintegration in die Gesellschaft nicht abschliefSend

getroffen werden.
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Gerade aufgrund des positiven Verlaufs und der nicht unbetrdchtlichen Verdnderungen im
Leben des Strafgefangenen im Rahmen des nunmehr angelaufenen Entlassungsvollzugs, im
Zusammenhalt mit weiteren Herausforderung etwa in Form der Bewidltigung seiner
Krebserkrankung oder méglichen zukiinftig auftretenden Konfliktsituationen im Berufsleben,
ist die Einholung eines aktuellen psychiatrischen (Prognose)Gutachtens des Strafgefangenen
indiziert, um die positive Annahme zukiinftiger Deliktsfreiheit zuverldssig einschitzen und
durch Erteilung passender Weisungen iZm einer mdglichen bedingten Entlassung auch

abklédren zu kénnen.

Dies auch im Hinblick auf das - mit 45 Jahren - noch junge Alter des Strafgefangenen, bei
welchem davon auszugehen sein wird, dass er wohl wieder zwischenmenschliche
Beziehungen in den verschiedensten Bereichen eingehen wird (wollen). Beriicksichtigt man
dabei, dass sein Opfer eine langjéhrige Arbeitskollegin (und keine Intimpartnerin) gewesen
ist, so sollte gerade im Hinblick auf eine vom Strafgefangenen angestrebte Erwerbstdtigkeit
auch dieser Bereich aktuell evaluiert werden. Die zitierten und im BE-Akt einliegenden
Stellungnahmen der befassten Dienste und Fachabteilungen lassen entsprechende konkrete
Angabe missen, ob beim Strafgefangenen eine dahingehende ausreichende Stabilisierung

bereits erarbeitet werden konnte.

Die Einholung eines aktuellen psychiatrischen Prognosegutachtens ist fiir die profunde

Annahme der von § 46 Abs 6 StGB geforderten positiven Annahme kiinftiger Deliktsfreiheit

daher unumgdnglich.
Der bezughabende Akt (* BE *** des LG Steyr) liegt bei.”

Mit Bericht vom 11. Oktober 2023 teilte die Staatsanwaltschaft Steyr mit, dass
weisungsgemall beim Landesgericht Steyr der Antrag auf Einholung eines psychiatrischen
Prognosegutachtens gestellt und die bereits tatig gewordene Sachverstandige am 7. August

2023 neuerlich zur Gutachterin bestellt worden sei.

Mit Bericht vom 1. Juli 2024 teilte die Staatsanwaltschaft Steyr mit, dass das
Sachverstandigengutachten sowie eine aktuelle forensische Stellungnahme der

Anstaltsleitung vorliegen.

Aus psychiatrischer Sicht kdnne angenommen werden, dass A*** keine weiteren Straftaten
begehen werde, wobei diese positive Prognose durch die Weisungen zur Wohnsitznahme in
der betreuten Einrichtung, zur Durchfiihrung einer weiteren Therapie bei dem langjahrig
etablierten Therapeuten und zur weiteren Begleitung durch den ebenfalls schon lange

etablierten und von A*** positiv besetzten Bewahrungshelfer abgesichert werden sollte.

Die aktuelle Stellungnahme des forensisch-therapeutischen Zentrums Garsten vom
17.Juni 2024 verwies auf ihre positive Stellungnahme zur bedingten Entlassung vom

24. April 2023. Nach Zusammenschau der aktuellen Informationen und des weiteren
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Vollzugsverlaufes kdnne diese vollumfanglich aufrechterhalten werden. Die Fachdienste
wirden sich den Ausfihrungen der Sachverstindigen anschliefen und kdnnten eine

bedingte Entlassung bei entsprechenden Weisungen empfehlen.

Im Hinblick auf das nunmehr vorliegende Sachverstandigengutachten, das von einer
positiven Annahme kiinftiger Deliktsfreiheit ausgehe, sowie im Hinblick auf die aktuelle
forensische Stellungnahme des forensisch-therapeutischen Zentrum Garsten sei von Seiten
der Staatsanwaltschaft Steyr beabsichtigt, unter den oben angefiihrten Weisungen sowie

der Anordnung von Bewahrungshilfe einer bedingten Entlassung des A*** zuzustimmen.

Die Oberstaatsanwaltschaft Linz beabsichtigte mit Bericht vom 8. Juli 2024, das Vorhaben
der Staatsanwaltschaft Steyr zu genehmigen.

Das Bundesministerium fur Justiz nahm das Ubereinstimmende Vorhaben der

Staatsanwaltschaften mit Erlass vom 15. Juli 2024 zur Kenntnis.

9. Verfahren 9 St 21/23z der Staatsanwaltschaft Feldkirch

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch flihrte ein Verfahren in der Strafsache gegen A***, B***
und andere Beschuldigte wegen § 11 SanktG (VerstoB gegen EU-Sanktionen durch Betrieb
eines Luxus-Hotels).

Am 8. Februar 2023 berichtete die Staatsanwaltschaft Feldkirch, dass das von der X***
GmbH & Co KG betriebene Luxushotel Gber eine Konzern- bzw Unternehmenskonstruktion
letztlich dem von der Europdischen Union im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg
sanktionierten russischen Staatsangehoérigen A*** zuzurechnen sei, von diesem kontrolliert
werde und diesem auch die Gewinne aus dem Betrieb des Luxushotels zukamen. Mit
Durchfuhrungsverordnung 2022/1270 vom 21. Juli 2022 des Rates der Europaischen Union
zur Durchfiihrung der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 wurde der Erstbeschuldigte A*** in die
Liste im Anhang 1 der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 aufgenommen.

A*** sei zusammengefasst alleiniger wirtschaftlicher Eigentlimer der am Hotelstandort
situierten Gesellschaften, weshalb anzunehmen sei, dass ihm die mit dem Hotelbetrieb
erwirtschafteten Gewinne zugutekdmen. Wiewohl nicht anzunehmen sei, dass er die
Transaktionen und Rechtsgeschafte im Zusammenhang mit dem Betrieb des Hotels selbst
durchfiihre bzw Dienstleistungen selbst erbringe und somit nicht unmittelbarer Tater sei, sei
jedenfalls davon auszugehen, dass er den Zweitbeschuldigten B*** als Geschaftsfiihrer der
Komplementérin zu den gegenstandlichen strafbaren Handlungen bestimmt habe. A*** und
B*** stiinden damit im Verdacht, die Vergehen nach § 11 Abs 1 und Abs 3 SanktG begangen

zu haben.
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Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete zur Klarung der Frage, ob und in welchem Ausmal}
Transaktionen und/oder sonstige Rechtsgeschifte im Sinne des § 11 Abs SanktG tatsachlich
durchgefliihrt worden seien, nach gerichtlicher Bewilligung die Auskunft iber Bankkonten
und Bankgeschafte gemaR §§ 109 Z 4, 116 StPO fiir den Zeitraum von 21. Juli 2022 bis zur
Umsetzung der Anordnung durch die Bank an.

Von einem Ersuchen um Einvernahme des Erstbeschuldigten im Rechtshilfeweg wurde aus

ermittlungstaktischen Griinden Abstand genommen.

Am 28. April 2023 berichtete die Staatsanwaltschaft Feldkirch sodann Gber ihr Vorhaben,
letztlich aus Beweisgriinden das Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigten gemaR § 190
Z 2 StPO einzustellen.

Nach gerichtlicher Bewilligung der Offnung der der X*** GmbH und Co KG und der XY***
GmbH und Co KG zuzurechnenden Konten hatte die Auswertung ergeben, dass lediglich zwei
der sieben Konten von Relevanz seien, zumal liber die anderen Konten keine nennenswerten
Geschaftstransaktionen abgefiihrt worden seien. AuBerdem hitten nur fiinf Uberweisungen
den Betrag von 100.000 Euro liberstiegen, wobei vier dieser Uberweisungen erst im Jahr
2023 und lediglich eine bereits im Jahr 2022 erfolgt sei. Weiters sei es zu strukturellen
Anderungen im Eigentiimerkonstrukt der ,X“-Gesellschaften gekommen. Die Z*** GmbH sei
von der V*** Corporation mit Sitz auf den British Virgin Islands Gbernommen worden. Der
Eigentimer dieser Gesellschaft sei nicht bekannt. Seit 23. September 2022 sei der
Erstbeschuldigte nicht mehr Geschéftsfiihrer der D*** Ltd.

Zur Eintragung im Sinne des § 6 SanktG im Firmenbuch sei ein Loschungsantrag eingebracht
worden. Wiewohl die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (in weiterer Folge: DSN)
dem Firmenbuchgericht mitgeteilt habe, dass trotz durchgefiihrter Anderungen in der
Eigentimerkette  davon auszugehen  sei, dass  weiterhin  eine  verdeckte
Geschaftsfuhrertatigkeit des Erstbeschuldigten und damit eine Kontrolle Gber die X***
GmbH und Co KG vorliege, sei antragsgemall die Loschung der Eintragung durch das

Landesgericht Feldkirch durchgefiihrt worden.

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hielt weiters fest, dass der sanktionierte Erstbeschuldigte
zu keinem Zeitpunkt Mehrheitseigentimer der gegenstidndlichen Gesellschaften gewesen
sei. Bis zu den strukturellen Anderungen der Eigentiimerkette sei er lediglich mit 41% an der
T*** AO beteiligt gewesen. Die Eigentumsverhéltnisse an der auf den British Virgin Islands
situierten V*** Corporation, der Konzernmutter, seien zwar nicht bekannt, es sei jedoch
nicht davon auszugehen, dass der Erstbeschuldigte — auch im Hinblick auf das
gegenstandliche Ermittlungsverfahren — offiziell als Mehrheitseigentiimer aufscheine. Ein

Rechtshilfeersuchen erscheine nicht erfolgversprechend.
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Aufgrund der gednderten Verhdltnisse, insbesondere unter Berlicksichtigung des
Umstandes, dass der Erstbeschuldigte nicht mehr Geschaftsfihrer der D*** Ltd. sei, sei der
Nachweis, dieser habe nach dem Zeitpunkt seiner Loschung als Geschaftsfihrer
beherrschenden Einfluss auf die ,X“-Gesellschaften ausgeilibt oder die maBgebliche
Kontrolle gehabt, nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu erbringen. Samtliche
Uberweisungen seien ausschlieRlich zu Zeitpunkten nach der Anderung erfolgt. Zielfiihrende
Erkenntnisquellen zur Erhartung des Tatverdachts seien nicht erkennbar. Auch die
Einvernahme der Beschuldigten scheine nicht zielfihrend. Letztlich reiche die Beweislage
nicht aus, eine Verurteilung wahrscheinlicher erscheinen zu lassen als einen Freispruch. Es
sei somit beabsichtigt, das Ermittlungsverfahren gemall § 190 Z2 StPO einzustellen. Die
Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck beabsichtigte mit Bericht vom 2. Mai 2023, das Vorhaben

zu genehmigen.

Nach Prifung der Berichte der Staatsanwaltschaften wurden in der Folge die fir den
internationalen Rechtsverkehr und das Sanktionengesetz zustiandigen Fachabteilungen des
Bundesministeriums flr Justiz hinsichtlich der moglichen Aussichtslosigkeit von
Rechtshilfeersuchen an die British Virgin Islands sowie zur Beurteilung der hier vorliegenden
Handlungen und ihrer TatbestandsmaBigkeit nach § 11 Abs 1 und 3 SanktG um ihre
Stellungnahmen gebeten.

Nach Einlagen der Stellungnahmen beabsichtigte das Bundesministerium fiir Justiz mit
Erlassentwurf vom 2. August 2023, der Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck eine Weisung
gemaR § 29a Abs 1 StAG zu erteilen. Nachdem der Weisungsrat mit AuRerung vom 30.
August 2023 gegen den Erledigungsentwurf keinen Einwand erhob, Ubermittelte das
Bundesministerium fiir Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck am 4. September 2023

den Erlass mit folgender Weisung:

»In der im Betreff genannten Strafsache wird der Bericht vom 2. Mai 2023 nicht zur Kenntnis
genommen und die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck ersucht (§ 29a Abs 1 StAG), die

Staatsanwaltschaft Feldkirch anzuweisen,

a. zundchst die rechtlichen und finanziellen Hintergriinde des Umgriindungsvorganges

(Beteiligungsverhdltnisse an der V*** Corporation, ob die V*** Corporation letztlich

wieder der T*** AO in Russland unterstellt ist) zu _erheben und dazu B*** als

Beschuldigten zu vernehmen, auch zur Frage, ob er Kenntnis von den Untergriinden

dieses Umgriindungsvorganges hat;

b. B*** als Beschuldigten auch zu der grundsdtzlich gegen ihn selbst bestehenden

Verdachtslage zu vernehmen.

¢. im Rechtshilfeweg eine Abfrage im Unternehmensregister der British Virgin Islands

zur_Frage der Beteiliqungsverhdltnisse an der V*** Corporation zu veranlassen,
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wobei nach Auskunft der Abteilung V 1 das Rechtshilfeersuchen wie folgt zu

adressieren wdre:

British Virgin Islands

Attorney General Chambers

Road Town

Tortola

British Virgin Islands
VG1110

Telephone: +1 ***

Email: ***

Begriindend ist festzuhalten, dass die beabsichtigte Verfahrenseinstellung — jedenfalls derzeit

— verfriiht erscheint.

Nach den Berichtsinhalten ist das Hotel X*** in L*** bzw die das Hotel betreibende X***
GmbH und Co KG wirtschaftlich A*** zuzurechnen und durch diesen kontrolliert.
Kommanditistin der gegensténdlichen X***-Kommanditgesellschaften ist jeweils die D***
Ltd., die auch Alleingesellschafterin der X*** GmbH ist; dieser GmbH kommt auch die

Komplementdirstellung in den KGs zu.

Jedenfalls bis 23.9.2022 war A*** Geschdftsfiihrer der D*** [td. Durch die
Alleingesellschafterstellung der von ihm zudem als Geschdiftsfiihrer geleiteten D*** Ltd.
gegeniiber der Komplementdrin X*** GmbH, deren Geschdiftsfiihrer der Zweitbeschuldigte
B*** jst, kam ihm aufgrund gesetzlich vorgesehener Vertretungsbefugnis der
Komplementdre a priori Einfluss auf die X*** KGs und damit den Hotelbetrieb zu. Insoweit sei
davon auszugehen, dass ihm durch seine wirtschaftliche Verfiigungsgewalt letztlich auch die

Gewinne aus dem Hotelbetrieb zukommen, was jedenfalls sanktionswidrig wdre.

A*** und B*** sind somit verddchtig, entgegen unmittelbar anwendbaren
Sanktionsmafinahmen der Europdischen Union gegen A*** Transaktionen oder sonstige

Rechtsgeschdifte in Bezug auf Vermdégensbestandteile in einem EUR 100.000 libersteigenden

Wert durchgefiihrt zu haben, indem sie im Rahmen der bestehenden Konzernkonstruktion die

Gewinne des Hotelbetriebs letztlich dem wirtschaftlichen Eigentiimer A*** zukommen lief3en
(§ 11 Abs 1 SanktG).

Die Frage ist, ob A*** trotz der angefiihrten strukturellen Anderungen in der Konzern-

Konstruktion weiterhin eine (iberwiegende wirtschaftliche Einflussnahme auf die ,X“-

Gesellschaften ausiiben konnte und ihm auch allféllige Ertrdge aus dem Hotelbetrieb
zugutekommen, sodass betragsmdiflig relevante Verfiigungen (iber EUR 100.000 nach diesem

Zeitraum noch tatbestandlich sind.

-37-

www.parlament.gv.at


mailto:AGC@gov.vg

38 von 109 111-919-BR/2026 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument

Gerade bei fehlenden Beschuldigtenvernehmungen und Verzicht auf Rechtshilfeersuchen
kann diese Frage jedenfalls nicht als abschliefSend gekléirt betrachtet werden. Um festhalten
zu kénnen, dass A*** nunmehr keinen direkten Einfluss auf die Konzernmutter T*** AG mehr
hat, wdre als Vorfrage zundchst zu kldren, welche Beteiligungsverhdltnisse an der V***
Corporation bestehen, ob also auch diese wiederum konzernmdpfig der von A*** gehaltenen

T*** AO in Russland unterstellt ist.

AbschliefSend kénnte dies wohl nur durch eine Abfrage im Unternehmensregister der British
Virgin Islands gekldrt werden, wobei aufgrund der von der Abt. V 1 zur Verfiigung gestellten
Informationen jedenfalls nicht von einer Aussichtslosigkeit eines solchen Rechtshilfeersuchens

auszugehen ist und dieses somit anzustreben wdre.

Abgesehen von diesem Rechtshilfeersuchen wdre jedoch jedenfalls zu versuchen, die
rechtlichen und finanziellen Hintergriinde dieses Umgriindungsvorganges und des ersichtlich
damit im Zusammenhang stehenden Wechsels in der Geschdiftsfiihrerposition der D*** Ltd.
zu erheben. Es wdre lebensfremd anzunehmen, dass sich A*** von der
Geschdftsfiihrerposition bei der D*** Ltd. trennt, ohne dass ein fiir ihn oder den Konzern

lukratives vertraglich belegbares Rechtsgeschdft zugrundeliegend ist.

Dies widire jedenfalls durch Beschuldigtenvernehmung des wohl als Strohmann fungierenden
B*** zu kldren; kénnen die diesbeziiglichen strukturellen und personenmdfigen
Verdnderungen nicht durch deckende Rechtsgeschdifte plausibilisiert werden, wdre wohl von
einer Verschleierung- und Strohmannkonstruktion angesichts der Sanktionen gegen A***

auszugehen.”

Mit Bericht vom 15. September 2023 teilte die Staatsanwaltschaft Feldkirch mit, dass das
Landesgericht Feldkirch mit Beschluss vom 13. September 2023 den von den Beschuldigten
gestellten Antrdgen auf Einstellung des Ermittlungsverfahrens stattgegeben und das
Ermittlungsverfahren gemall § 108 Abs 1 Z 2 StPO eingestellt habe. Es sei beabsichtigt,

Beschwerde zu erheben.

Nach Ansicht des Landesgerichts Feldkirch hatten sich im bisherigen Ermittlungsverfahren
keinerlei verfestigte Hinweise ergeben, dass seitens des von der EU sanktionierten
Erstbeschuldigten in irgendeiner Art und Weise Geschafte getatigt worden seien, die ihn
oder eine in seinem Allein- oder Mehrheitseigentum stehende Gesellschaft wirtschaftlich
bereichert hatten, erst recht nicht in einem den Betrag von 100.000 Euro Ubersteigenden
Wert.

A*** sei unbestritten — Uber mehrere Gesellschaften hinweg — zwar teilweiser Eigentimer
der Dritt- und Viertbeschuldigten, doch habe sich der Verdacht, dass er der alleinige oder
Uberwiegende wirtschaftliche Berechtigte sei, nicht beweisen lassen; ebenso wenig habe

nachgewiesen werden kdnnen, dass es hier Verschiebungen von Geldern in dessen Richtung
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gegeben habe. Die laut dem Einzelerlass der Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck vom
4. September 2023 (die Weisung des Bundesministeriums fiir Justiz umsetzend) dargestellten
und ersuchten weiteren ErmittlungsmaBnahmen seien angesichts der bisherigen
Ermittlungsergebnisse nicht als geeignet anzusehen, den urspriinglich vorhandenen
Tatverdacht zu erhadrten. Daher sei das Ermittlungsverfahren nach § 108 Abs 1 Z 2 StPO

einzustellen.

Gegen diesen Beschluss erhob die Staatsanwaltschaft Feldkirch mit Zustimmung der

Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck Beschwerde.

Am 10. Marz 2024 berichtete die Staatsanwaltschaft Feldkirch Gber die Entscheidung des
Oberlandesgerichts Innsbruck, mit der der Beschwerde teilweise Folge gegeben und der
angefochtene Beschluss hinsichtlich der erfolgten Einstellung betreffend den
Erstbeschuldigten aufgehoben wurde. Dies jedoch lediglich aus formalen Griinden, weil vom
Erstbeschuldigten gar kein Antrag gemaR § 108 StPO gestellt worden war.

Inhaltlich hielt das Oberlandesgericht Innsbruck in seinem Beschluss vom 27. Februar 2024
fest, dass insbesondere aufgrund der dargestellten Unternehmensstruktur und der
berichteten Tatigkeit des Erstbeschuldigten als Geschaftsfihrer/Direktor der D*** Ltd.
urspriinglich eine Verbindung des Erstbeschuldigten, als sanktionierter Person, zu den
belangten Verbanden und zum Zweitbeschuldigten bzw eine (mittelbare) Kontrolle des
Erstbeschuldigten Uber die nicht unmittelbar sanktionierten Mitbeschuldigten bzw die

belangten Verbande naheliegend gewesen sei.

Die Verfahrenslage biete jedoch keine Anhaltspunkte dafiir, eine solche Verbindung bzw
(mittelbare) Kontrolle auch nach dem 23. September 2022 weiterhin fiir wahrscheinlich zu
halten. Es gebe keine Verfahrensergebnisse oder Anhaltspunkte, die nahelegen wiirden, dass
dem Erstbeschuldigten, allenfalls durch den von ihm dazu bestimmten Zweitbeschuldigten,
mittelbar oder unmittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen durch Transaktionen und
Dienstleistungen nach § 11 Abs 1 und Abs 3 SanktG zur Verfligung gestellt worden oder

zugutegekommen seien.

Insgesamt konne auch nach Uber einem Jahr Ermittlungstatigkeit von keinem ausreichend
erharteten Tatverdacht ausgegangen werden. Insoweit sei auch von den weiteren
beabsichtigten ErmittlungsmaBnahmen eine eine Anklageerhebung moglich erscheinen

lassende Entwicklung und Intensivierung des Verdachts nicht zu erwarten.

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch beabsichtigte im Hinblick auf die Entscheidung des
Oberlandesgerichts Innsbruck mit Bericht vom 10. Marz 2024, das Verfahren (auch) gegen
den Erstbeschuldigten gemall § 190 Z2 StPO einzustellen sowie die Vernichtung der

aufgrund der Anordnung der Auskunft Uber Bankkonten und Bankgeschifte gemafR
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§§ 109 Z 4, 116 StPO erhaltenen Unterlagen anzuordnen, nachdem das Oberlandesgericht
Innsbruck eine Gesetzesverletzung festgestellt hatte.

Die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck nahm mit Bericht vom 12. Méarz 2024 die
Genehmigung dieses Vorhabens in Aussicht.

Nach Prifung des Ubereinstimmenden Vorhabens beabsichtigte das Bundesministerium fir
Justiz mit Erlassentwurf vom 20. Marz 2024, den Bericht der Oberstaatsanwaltschaft

Innsbruck vom 12. Méarz 2024 zur Kenntnis zu nehmen.

Aufgrund des auRergewdhnlichen Interesses der Offentlichkeit an dieser Strafsache war der
Weisungsrat mit dem Erledigungsentwurf zu befassen. Nachdem dieser mit AuBerung vom
18. April 2024 dagegen keinen Einwand erhoben hatte, (ibermittelte das Bundesministerium
fir Justiz mit Note vom 19.April 2024 seinen Genehmigungserlass an die
Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck.

10. Verfahren 19 HSt 7/21m der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung
von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (zwei Weisungen)

Die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption
(in weiterer Folge: WKStA) fiihrte ein Verfahren in der Rechtshilfesache der Republik Ukraine

gegen unbekannte Tater (Verantwortliche einer ukrainischen Gesellschaft).

Das Nationale Antikorruptionsbiro der Ukraine filihrte vorgerichtliche Untersuchungen
gegen Verantwortliche der ukrainischen A*** Company wegen des Verdachts der
Unterschlagung, Veruntreuung oder Aneignung von Vermoégenswerten nach Art 191 Abs 5
des Strafgesetzbuches der Ukraine, des Verdachts der Geldwasche nach Art 209 Abs 3 des
Strafgesetzbuches der Ukraine sowie des Verdachts des Missbrauchs der Amtsgewalt oder
dienstlicher Befugnisse nach Art 364 Abs 2 des Strafgesetzbuches der Ukraine. Im genannten
Strafverfahren wurden von der ukrainischen Seite bereits mehrere Rechtshilfeersuchen

gestellt, welche bislang von der WKStA erledigt wurden.

Mit Schreiben vom 6. Oktober 2021 an das Bundesministerium fiir Justiz ersuchte das
Nationale Antikorruptionsbiiro der Ukraine, die im Eigentum einer 0Osterreichischen
Versicherungsgesellschaft stehenden Raume in Wien, welche derzeit durch die B*** AG
genutzt wirden, zu durchsuchen und die im Rechtshilfeersuchen naher konkretisierten
Gegenstinde  sicherzustellen. Mit Note vom  14. Oktober 2021 wurde das
Rechtshilfeersuchen an die WKStA zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung gegen

Wiedervorlage unter Anschluss der Erledigungsstiicke tGibersendet.

Nachdem in Entsprechung des Rechtshilfeersuchens die Ubermittlung der Erledigungsakten

an die ukrainische Seite Uber das Bundesministerium fir Justiz mit Schreiben vom
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11. Februar 2022 veranlasst worden war, kiindigte die B*** AG an, Beschwerde gegen den
Beschluss auf Bewilligung der Anordnung der Durchsuchung des Landesgerichts fiir
Strafsachen Wien vom 25. November 2021 sowie Einspruch wegen Rechtsverletzung zu
erheben, und beantragte, mit der Weiterleitung der Originaldokumente bis zum Vorliegen
der Rechtsmittelentscheidung zuzuwarten, woraufhin der Versand an die ukrainische Seite

vorerst widerrufen wurde.

Die Beschwerdefiihrerin flihrte im Wesentlichen aus, dass die Leistung von Rechtshilfe
gemall §51Abs1Z2ARHG insoweit unzuldssig sei, als fiir das dem Ersuchen
zugrundeliegende Verfahren nach §19Z1 und 2 ARHG die Auslieferung unzuldssig sei.
Weiters bendétige die Beschwerdefiihrerin die sichergestellten Originaldokumente im
Hinblick auf ein Zivilverfahren, weshalb ihr im Falle einer verzégerten oder nicht erfolgten
Retournierung der Originaldokumente ein nicht unbetrachtlicher Schaden entstehen wiirde;

die Durchsuchung und Sicherstellung sei daher auch nicht verhaltnismaRig.

Am 4. April 2022 teilte die WKStA mit, dass das Oberlandesgericht Wien der Beschwerde mit
Beschluss vom 22. Marz 2022 Folge gegeben, den angefochtenen Beschluss aufgehoben und
die Sache zur neuerlichen Entscheidung an das Erstgericht zurickverwiesen habe,
wohingegen es den Einspruch wegen Rechtsverletzung zuriickgewiesen habe. Im Hinblick auf
diese Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien sei beabsichtigt, den Antrag beim
Landesgericht fir Strafsachen Wien zurlickzuziehen, die sichergestellten Unterlagen wieder
an die B*** AG auszufolgen, dem Rechtshilfeersuchen des Nationalen Antikorruptionsbiiros
der Ukraine vom 6. Oktober 2021 nicht zu entsprechen und die ukrainische Seite hiertiber zu

informieren.

Zur Begriindung des Beschlusses vom 22. Marz 2022 flihrte das Oberlandesgericht Wien im
Wesentlichen aus, dass das Erstgericht zu Recht vom Vorliegen der beiderseitigen
Strafbarkeit ausgegangen sei, wegen des als gerichtsnotorisch anzusehenden
Kriegszustandes in der Ukraine eine eingehende Uberpriifung der
Zulassigkeitsvoraussetzungen der Rechtshilfe jedoch unumganglich sei. Die Leistung von
Rechtshilfe sei insoweit unzuldssig, als flir das dem Ersuchen zugrundeliegende Verfahren
nach dem §19 Z1 und 2 ARHG die Auslieferung unzuldssig ware. Das dort gefiihrte
Strafverfahren misse mit den Grundsatzen der Art 3 und 6 EMRK im Einklang stehen. Eine
Strafe dirfe im ersuchenden Staat somit auch nicht in einer Art 3 EMRK widersprechenden
Weise vollstreckt werden, wobei der Mal3stab jenem entspreche, der auch bei Priifung der

Zulassigkeit der Auslieferung anzulegen ware.

Nach Prifung des beabsichtigten Vorgehens der Staatsanwaltschaften wurden zunachst zur
Verbreiterung der Entscheidungsgrundlage Stellungnahmen der zustdndigen Abteilungen
des Bundesministeriums fiir europdische und internationale Angelegenheiten zur Frage der

Wahrscheinlichkeit einer allfalligen Verletzung von Art 3 und Art 6 EMRK in einem

-41 -

www.parlament.gv.at

41 von 109



42 von 109

111-919-BR/2026 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument

Strafverfahren im Hinblick auf den gegenwartigen Kriegszustand in der Ukraine eingeholt.
Den Stellungnahmen des Bundesministeriums fiir europdische und internationale
Angelegenheiten zufolge kénne eine verbindliche Auskunft fiir die gesamte Ukraine derzeit
nicht eingeholt werden, konkrete Auskiinfte konnten vielmehr nur Einzelfallprifungen
bringen.

Am 22. Juni 2022 berichtete die WKStA, dass das Nationale Antikorruptionsbiiro der Ukraine
seinen Sitz in Kiew habe. Aufgrund der Ausweitung des russischen Angriffskrieges auf Kiew
und dessen Vororte sei einzelfallbezogen auf den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien
vom 22. Marz 2022 hinzuweisen. Es liege der Schluss nahe, dass in der Ukraine derzeit weder
ein dem Art 6 EMRK entsprechendes gerichtliches Strafverfahren noch ein Art 3 EMRK
entsprechender Strafvollzug gewahrleistet werden kénne. Uberdies sei auch ein Verlust der
zu Ubersendenden Originalurkunden als nicht unwahrscheinlich anzusehen. Ausgehend
davon sei daher die Leistung jeder Art von Rechtshilfe im konkreten Verfahren insoweit
unzulassig, als auch die Auslieferung unzuldssig ware und somit auch die Tatsachen, aus
denen sich die Erforderlichkeit und VerhaltnismaRigkeit der MaBnahmen ergdben, nicht

vorliegen wiirden.

Es sei daher nach wie vor beabsichtigt, den Antrag beim Landesgericht fir Strafsachen Wien
zurlickzuziehen, die sichergestellten Unterlagen wieder an die Firma auszufolgen, dem
Rechtshilfeersuchen des Nationalen Antikorruptionsbiros der Ukraine vom 6. Oktober 2021

nicht zu entsprechen und die ukrainische Seite hieriiber zu informieren.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien nahm mit Bericht vom 24. Juni 2022 die Genehmigung

dieses Vorhabens in Aussicht.

Nach Prifung der intendierten Vorgangsweise der Staatsanwaltschaften erteilte das
Bundesministerium fiir Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Wien am 20. Juli 2022 gemaR
§ 29a Abs 1 StAG folgende Weisung:

,Zum Bericht vom 24. Juni 2022 ersucht (§ 29a Abs 1 StAG) das Bundesministerium fiir Justiz
die Oberstaatsanwaltschaft Wien, den Bericht der Zentralen Staatsanwaltschaft zur
Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption vom 22. Juni 2022 nicht zu

genehmigen.

Gemdfs dem hier mafigeblichen § 51 Abs 1 Z2 ARHG ist die Leistung von Rechtshilfe insoweit
unzuléssig, als fiir das dem Ersuchen zugrundeliegende Verfahren nach dem § 19 Z1 und 2
leg cit die Auslieferung unzuldssig wére. Gemdf § 19 ARHG ist eine Auslieferung unzuldssig,
wenn zu besorgen ist, dass 1. das Strafverfahren im ersuchenden Staat den Grundsdtzen der
Art 3 und 6 EMRK nicht entsprechen werde oder nicht entsprochen habe, 2. die im
ersuchenden Staat verhdngte oder zu erwartende Strafe oder vorbeugende Mafinahme in

einer den Erfordernissen des Art 3 EMRK nicht entsprechenden Weise vollstreckt werden
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wiirde, oder 3. die auszuliefernde Person im ersuchenden Staat wegen ihrer Abstammunag,
Rasse, Religion, ihrer Zugehdrigkeit zu einer bestimmten Volks- oder Gesellschaftsgruppe,
ihrer Staatsangehdérigkeit oder wegen ihrer politischen Anschauungen einer Verfolgung
ausgesetzt wdre oder aus einem dieser Griinde andere schwerwiegende Nachteile zu

erwarten hdtte (Auslieferungsasyl).

Zur allfdlligen Gefahr einer Verletzung des Art 3 EMRK ist auszufiihren, dass die zur
Auslieferung gesuchte Person die erhebliche Wahrscheinlichkeit einer aktuellen, ernsthaften
(gewichtigen) Gefahr einer Art 3 EMRK nicht entsprechenden Behandlung schliissig
nachzuweisen hat, wobei der Nachweis hinreichend konkret sein muss. Die blofse Mdglichkeit
drohender Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung reicht nicht aus.
Vielmehr muss unter Berlicksichtigung aller Umstdnde des Einzelfalles ein reales, an Hand
stichhaltiger Griinde belegbares Risiko bestehen, die betreffende Person wiirde im
Empfangsstaat der tatsdchlichen Gefahr einer Art 3 EMRK widersprechenden Behandlung
ausgesetzt sein (Goth-Flemmich/Riffel in Hépfel/Ratz, WK? StGB § 19 ARHG Rz 8 mwN [Stand
1. Dezember 2021, rdb.at]).

Zur allfélligen Gefahr einer Verletzung des Art 6 EMRK ist auszufiihren, dass Art 6 EMRK nach
hA auf das Rechtshilfeverfahren selbst nicht sachlich anwendbar ist, weil strafrechtliche
Verfahren, deren (unmittelbarer) Gegenstand nicht die Entscheidung (iber Schuld oder
Nichtschuld ist — die also nicht per se auf die Priifung einer strafrechtlichen Anklage abzielen
—, nicht in den Schutzbereich des Art 6 EMRK fallen. Lediglich in Ausnahmefdllen ist auch im
Rechtshilfeverfahren eine Berufung auf eine Verletzung des Art 6 EMRK méglich, ndmlich
dann, wenn im Strafverfahren des ersuchenden Staates eine elementare Verletzung des
Fairness-Grundsatzes (,flagrant denial of justice”) droht (,real risk”), die so eklatant ist, dass
die Fairnessgarantie in ihrem Kern aufgehoben oder zerstért wird (so etwa bei Verwertung
von durch Folter erlangter Beweismittel oder bei struktureller Verweigerung des Zugangs zu
einer anwaltlichen Vertretung). Dabei ist zu beachten, dass der EGMR Art 6 EMRK in diesem
Kontext nur ausnahmsweise als verletzt erachtet und zudem blof3e Zweifel am Bestehen eines
fairen Verfahrens (im ersuchenden Staat) eben so wenig geniigen wie der alleinige Umstand,
dass es in besagtem Staat bereits in der Vergangenheit regelmdflig Konventionsverstéfie
gegeben hat. Die betroffene Person muss vielmehr den substantiierten Nachweis des Risikos
einer Verletzung ihrer diesbeziiglichen Rechte erbringen (Martetschldger in Hépfel/Ratz, WK?
StGB § 51 ARHG Rz 3 mwN [Stand 1. Dezember 2021, rdb.at]).

Dies besagt im Wesentlichen auch die hier gegenstindliche Entscheidung des
Oberlandesgerichts Wien vom 22. Mdrz 2022, * Bs *** und * Bs *** wonach sich im
konkreten Fall eine eingehende Uberpriifung der Zuldssigkeitsvoraussetzungen der

Rechtshilfe als unumgdnglich erweise.
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Zur Verbreiterung der Entscheidungsgrundlage wurden vom Bundesministerium fiir Justiz
Stellungnahmen der zustéindigen Abteilungen des Bundesministeriums fiir europdische und
internationale Angelegenheiten zur Frage der Wahrscheinlichkeit einer allfdlligen Verletzung
der Art 3 und 6 EMRK in einem Strafverfahren im Hinblick auf den gegenwdrtigen
Kriegszustand in der Ukraine eingeholt.

Den Stellungnahmen zu Folge kénne eine verbindliche Auskunft fiir die gesamte Ukraine
derzeit nicht eingeholt werden, konkrete Auskiinfte kénnten vielmehr nur Einzelfallpriifungen
bringen. Die Ukraine habe am 13. Mai 2022 zu einer Liste von Europaratsiibereinkommen —
darunter auch das Europdische Ubereinkommen iiber die Rechtshilfe in Strafsachen vom
20. April 1959, BGBI. Nr. 41/1969, — die Erkldrung abgegeben, dass es wdhrend des
andauernden Kriegszustandes in der Ukraine unméglich sei, die Einhaltung aller vertraglichen
Verpflichtungen garantieren zu kénnen. Die allfillige Unmdglichkeit der Vertragserfiillung
durch die Ukraine wdére daher im Einzelfall hinsichtlich jeder vertraglichen Verpflichtung
gesondert zu priifen, wobei das Ergebnis wohl mafigeblich davon abhidngen werde, welcher

Teil des Staatsgebietes der Ukraine betroffen sei.

Blofs ergdnzend sei ausgefiihrt, dass die Gefahr des Verlustes der Originalurkunden
ausgerdumt werden kénnte, wenn sich die ukrainische Seite bereit erkldren wiirde, auch

beglaubigte Kopien derselben entgegenzunehmen.

Im Hinblick auf die ausgefiihrten Erwdgungen, die eingelangten Stellungnahmen der
zustdndigen Abteilungen des Bundesministeriums flir europdische und internationale
Angelegenheiten sowie im Interesse einer — soweit mdglich — grundsdtzlichen
Aufrechterhaltung des Rechtshilfeverkehrs mit der Ukraine wdre daher dem Vorhaben der
Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption,
wonach beabsichtigt sei, den Antrag beim Landesgericht fiir Strafsachen Wien
zurlickzuziehen, die sichergestellten Unterlagen wieder an die B*** AG auszufolgen, dem
Rechtshilfeersuchen des Nationalen Antikorruptionsbiiros der Ukraine vom 6. Oktober 2021
nicht zu entsprechen und die ukrainische Seite hieriiber zu informieren, nicht zuzustimmen.
Vielmehr wdre der Antrag auf gerichtliche Bewilligung der Anordnung der Durchsuchung der
im Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom 22. Mdrz 2022, * Bs *** genannten
Geschdftsrdumlichkeiten aufrechtzuerhalten und eine neuerliche Entscheidung des
Landesgerichts fiir Strafsachen Wien auf Basis einer verbreiterten Entscheidungsgrundlage zu

erwirken.”

Der in dieser Strafsache aufgrund der gebotenen Dringlichkeit bei internationalen
strafrechtlichen Angelegenheiten im Nachhinein befasste Weisungsrat erhob mit AuRerung
vom 29. August 2022 gegen den Weisungserlass des Bundesministeriums fir Justiz keinen

Einwand.
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Mit Bericht vom 26. Janner 2023 teilte die WKStA mit, dass das Landesgericht fir
Strafsachen Wien mit Beschluss vom  20.Janner 2023 den weisungsgemal
aufrechterhaltenen Antrag der WKStA ,auf gerichtliche Bewilligung der Anordnung der
Durchsuchung gemdfs §§ 117 Z2 lit b (und aus Eigenem gem lit a), 119 Abs 1, 120 Abs 1
erster Satz StPO beim Unternehmen B*** AG, FN *** und zwar ,RGume an Wien, 1010,
Vienna / Wien, Osterreich), die der Firma U*** AG gehéren und durch die Firma ,,B*** AG*
gebraucht werden” (ON 32 Seite 21 und ON 42 Seite 11) [sic] vom 02.08.2022 (ON 51)“
abgewiesen habe.

Dies im Wesentlichen mit der Begriindung, dass gemaR § 51 Abs 1 Z 2 ARHG die Leistung von
Rechtshilfe insoweit unzuldssig sei, als fir das dem Ersuchen zugrundeliegende Verfahren
nach dem § 19 Z 1 und 2 leg cit die Auslieferung unzuladssig ware. Dies bedeute, dass gewisse
Mindestanforderungen fiir das Strafverfahren und den Strafvollzug im ersuchenden Staat
vorliegen miussten. Vor dem Hintergrund des Kriegszustandes in der Ukraine sei
festzustellen, , dass eine Auslieferung in die Ukraine derzeit gegen Artikel 3 EMRK verstofen
wiirde und daher gemdfS §19 Z1 und 2 ARHG unzuldssig wdére, weil in der Ukraine
momentan fiir jeden Zivilisten die reale Gefahr einer Art 3 EMRK widersprechenden
Behandlung besteht und die ukrainischen Behérden angesichts des Kriegszustandes nicht in
der Lage sind, diese Gefahr durch angemessenen Schutz zu beseitigen. Unter diesen
Umstdinden ist nach § 51 Abs 1 Z2 ARHG auch die Leistung von Rechtshilfe unzuldssig. Dass
es im ukrainischen Strafverfahren zu Nr. *** soweit ersichtlich derzeit noch keine konkreten
Verddchtigen gibt und das Nationalbiiro lediglich um RechtshilfemafSnahmen im Inland
ersucht, mit denen keine Verletzung von Art 3 EMRK einhergehen kann, dndert an diesem
Ergebnis nichts. § 51 Abs 1 Z 2 ARHG setzt blofS eine hypothetische Priifung voraus, ob fiir das
dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende Verfahren die Auslieferung zuldssig wdre. Da die
Gefahr einer Art 3 EMRK widersprechenden Behandlung einer Auslieferung in die Ukraine fiir
das ukrainische Strafverfahren zu Nr. *** derzeit entgegenstiinde und damit die Leistung von
Rechtshilfe unzuldssig ist, war spruchgemdf8 zu entscheiden”. Die erganzenden
Informationen der ukrainischen Behorden seien vom Landesgericht fiir Strafsachen Wien
zwar erwahnt, jedoch nicht im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung in die Begriindung

einbezogen worden.

Ausgehend von diesem Beschluss sowie vom Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom
22. Marz 2022 sei ein Rechtsmittel nicht mit Aussicht auf Erfolg zu erheben. Es sei daher
beabsichtigt, kein Rechtsmittel gegen den Beschluss des Landesgerichts fir Strafsachen

Wien vom 20. Janner 2023 zu erheben.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien beabsichtigte mit Bericht vom 30. Janner 2023, das
Vorhaben der WKStA zu genehmigen.
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Nach Prifung des beabsichtigten Vorgehens der Staatsanwaltschaften und Einholung einer
weiteren Stellungnahme des Bundesministeriums filir europdische und internationale
Angelegenheiten erteilte das Bundesministerium fir Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Wien
am 6. Februar 2023 gemal § 29a Abs 1 StAG folgende Weisung:

,Zum Bericht vom 30.Jdnner 2022, * HSt*** ersucht (§29a Abs1 StAG) das
Bundesministerium fiir Justiz die Oberstaatsanwaltschaft Wien, den Bericht der Zentralen
Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption vom
26. Jdnner 2023, 19 HSt 7/21m, nicht zu genehmigen.

Gemdfs dem hier mafigeblichen § 51 Abs 1 Z2 ARHG ist die Leistung von Rechtshilfe insoweit
unzuléssig, als fiir das dem Ersuchen zugrundeliegende Verfahren nach dem § 19 Z1 und 2
leg cit die Auslieferung unzuldssig wdre. Gemdfs § 19 ARHG ist eine Auslieferung unzuldssig,
wenn zu besorgen ist, dass 1. das Strafverfahren im ersuchenden Staat den Grundsdtzen der
Art 3 und 6 EMRK nicht entsprechen werde oder nicht entsprochen habe, 2. die im
ersuchenden Staat verhdngte oder zu erwartende Strafe oder vorbeugende MafSnahme in
einer den Erfordernissen des Art 3 EMRK nicht entsprechenden Weise vollstreckt werden
wiirde, oder 3. die auszuliefernde Person im ersuchenden Staat wegen ihrer Abstammunag,
Rasse, Religion, ihrer Zugehdrigkeit zu einer bestimmten Volks- oder Gesellschaftsgruppe,
ihrer Staatsangehdérigkeit oder wegen ihrer politischen Anschauungen einer Verfolgung
ausgesetzt wdre oder aus einem dieser Griinde andere schwerwiegende Nachteile zu

erwarten hdtte (Auslieferungsasyl).

Zur allfdlligen Gefahr einer Verletzung des Art 3 EMRK ist auszufiihren, dass die zur
Auslieferung gesuchte Person die erhebliche Wahrscheinlichkeit einer aktuellen, ernsthaften
(gewichtigen) Gefahr einer Art 3 EMRK nicht entsprechenden Behandlung schliissig
nachzuweisen hat, wobei der Nachweis hinreichend konkret sein muss. Die blofie Mdglichkeit
drohender Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung reicht nicht aus.
Vielmehr muss unter Berlicksichtigung aller Umstdnde des Einzelfalles ein reales, an Hand
stichhaltiger Griinde belegbares Risiko bestehen, die betreffende Person wiirde im
Empfangsstaat der tatséchlichen Gefahr einer Art 3 EMRK widersprechenden Behandlung
ausgesetzt sein. Der Nachweis konkreter Anhaltspunkte bzw stichhaltiger Griinde erscheint
nur verzichtbar, wenn der ersuchende Staat eine stédndige Praxis umfassender und
systematischer Menschenrechtsverletzungen aufweist. Einer Auslieferung steht nicht nur die
Gefahr von Ubergriffen von staatlicher Seite, sondern auch entgegen, wenn die staatlichen
Stellen bei drohenden Ubergriffen von Seiten privater Personen zu einem wirksamen Schutz
vor dieser Gefahr nicht in der Lage sind. Auch in derartigen Fdllen obliegt es der betroffenen
Person, konkret darzutun, dass ihr im Zielstaat von dritter (nichtstaatlicher) Seite unmittelbar

Gefahr droht und — zusdtzlich — dass die staatlichen Autoritdten nicht in der Lage sind, sie
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ausreichend vor dieser Gefahr zu schiitzen. (Géth-Flemmich/Riffel in Hépfel/Ratz, WK? StGB
$§ 19 ARHG Rz 8 f mwN [Stand 1. Dezember 2021, rdb.at])

Zur allfélligen Gefahr einer Verletzung des Art 6 EMRK ist auszufiihren, dass Art 6 EMRK nach
hA auf das Rechtshilfeverfahren selbst nicht sachlich anwendbar ist, weil strafrechtliche
Verfahren, deren (unmittelbarer) Gegenstand nicht die Entscheidung (iber Schuld oder
Nichtschuld ist — die also nicht per se auf die Priifung einer strafrechtlichen Anklage abzielen
—, nicht in den Schutzbereich des Art 6 EMRK fallen. Lediglich in Ausnahmeféllen ist auch im
Rechtshilfeverfahren eine Berufung auf eine Verletzung des Art 6 EMRK méglich, ndmlich
dann, wenn im Strafverfahren des ersuchenden Staates eine elementare Verletzung des
Fairness-Grundsatzes (,flagrant denial of justice”) droht (,real risk“), die so eklatant ist, dass
die Fairnessgarantie in ihrem Kern aufgehoben oder zerstért wird (so etwa bei Verwertung
von durch Folter erlangter Beweismittel oder bei struktureller Verweigerung des Zugangs zu
einer anwaltlichen Vertretung). Dabei ist zu beachten, dass der EGMR Art 6 EMRK in diesem
Kontext nur ausnahmsweise als verletzt erachtet und zudem blof3e Zweifel am Bestehen eines
fairen Verfahrens (im ersuchenden Staat) eben so wenig geniigen wie der alleinige Umstand,
dass es in besagtem Staat bereits in der Vergangenheit regelmdflig Konventionsverstéfse
gegeben hat. Die betroffene Person muss vielmehr den substantiierten Nachweis des Risikos
einer Verletzung ihrer diesbeziiglichen Rechte erbringen. (Martetschldger in Hépfel/Ratz,
WK? StGB § 51 ARHG Rz 3 mwN [Stand 1. Dezember 2021, rdb.at])

Dies besagt im Wesentlichen auch die Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom
22. Mdrz 2022, * Bs *** und * Bs *** wonach sich im konkreten Fall eine eingehende

Uberpriifung der Zuldssigkeitsvoraussetzungen der Rechtshilfe als unumgénglich erweise.

Zur Verbreiterung der Entscheidungsgrundlage wurden vom Bundesministerium flir Justiz
Stellungnahmen der zustéindigen Abteilungen des Bundesministeriums fiir europdische und
internationale Angelegenheiten zur Frage der Wahrscheinlichkeit einer allfdlligen Verletzung
der Art 3 und 6 EMRK in einem Strafverfahren im Hinblick auf den gegenwdrtigen

Kriegszustand in der Ukraine eingeholt.

Den bisherigen Stellungnahmen zu Folge kénne im Wesentlichen zusammengefasst eine
verbindliche Auskunft fiir die gesamte Ukraine nicht eingeholt werden, konkrete Auskiinfte
kénnten vielmehr nur Einzelfallpriifungen bringen. Die Ukraine habe am 13. Mai 2022 zu
einer Liste von Europaratsiibereinkommen — darunter auch das Europédische Ubereinkommen
iber die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959, BGBI. Nr. 41/1969, — die Erklédrung
abgegeben, dass es wédhrend des andauernden Kriegszustandes in der Ukraine unméglich sei,
die Einhaltung aller vertraglichen Verpflichtungen garantieren zu kénnen. Die allféllige
Unmdéglichkeit der Vertragserfiillung durch die Ukraine wdre daher im Einzelfall hinsichtlich
jeder vertraglichen Verpflichtung gesondert zu priifen, wobei das Ergebnis wohl mafSgeblich

davon abhdngen werde, welcher Teil des Staatsgebietes der Ukraine betroffen sei.
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Die Osterreichische Botschaft Kiew berichtete im Wesentlichen zusammengefasst, dass eine
Einschétzung im konkreten Einzelfall aufgrund der unzureichenden Informationslage nur
schwer méglich sei; dariiber hinaus, dass das gegenstdndliche Verfahren eingeleitet worden
sei und neben elementaren Informationen zu den Beschuldigten seien keine Informationen
vorhanden. Eine Befassung des Auflenwirtschaftszentrums Kiew habe ebenfalls keine
weiteren Erkenntnisse gebracht. Die Mdglichkeit des Verlustes der Originalurkunden werde
nicht als reale Gefahr angesehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass aufgrund von
Kriegshandlungen Urkunden zerstért werden kénnten, sei zwar gegeben, miisse aber zum
derzeitigen Zeitpunkt als gering eingeschdtzt werden. Die staatliche Gefidngnisverwaltung
der Ukraine habe laut einem Bericht des UN-Hochkommissariats fiir Menschenrechte
bekanntgegeben, dass in jenen Hafteinrichtungen, die Anfang Mdrz 2022 unter Beschuss
gestanden seien, die Hdftlinge Schutzrdume hdtten aufsuchen miissen; eine Evakuierung der
Hafteinrichtungen sei nicht angesprochen worden. Als Hintergrundinformation diirfe auf den
Artikel auf der Website der Weltorganisation gegen Folter verwiesen werden; das
Ldnderprofil der Ukraine des Europdischen Gerichtshofes fiir Menschenrechte und ein Bericht
des ddnischen Einwanderungsdienstes (iber Haftbedingungen in der Ukraine wiirden
informationshalber (ibermittelt werden. Unter Verweis auf die Schwierigkeit bei der
Beschaffung konkreter fallspezifischer Informationen und auf die angeschlossenen
allgemeinen Informationen diirfe daher die ausgesprochene Einschétzung wiederholt
werden, wonach einer Auslieferung unter den derzeitigen Umstdnden im Hinblick auf die
konkrete Gefahr fiir Leib und Leben der Hdftlinge sowie aufgrund von Bedenken hinsichtlich

der Einhaltung der Bestimmungen der Art 3 und 6 EMRK nicht ndhergetreten werden sollte.

Das Nationale Antikorruptionsbiiro der Ukraine teilte mit Schreiben vom 28. Oktober 2022 im
Wesentlichen zusammengefasst mit, dass die vorgerichtliche Untersuchung in Kiew gefiihrt
werde, das Nationale Antikorruptionsbiiro der Ukraine jedoch eine Reihe von Regionalbiiros
in Gebieten habe, die nicht von aktiven Feindseligkeiten betroffen seien, so zum Beispiel in
Lwiw; besagte Regionalbiiros kénnten bei Bedarf als Ort vorgerichtlicher Untersuchungen
genutzt werden. Ein allfilliges Hauptverfahren wiirde vom Hohen Antikorruptionsgericht in
Kiew gefiihrt werden. Das ukrainische Strafgesetzbuch und die ukrainische
Strafprozessordnung seien wegen des Kriegszustandes einer Reihe von Anderungen
unterworfen worden, um zu garantieren, dass die Verfahrensrechte auch unter den durch
den Kriegszustand verursachten Umstdnden ausgelibt werden kénnten sowie um Leib und
Leben der Verfahrensparteien in Ausiibung ihrer Verfahrensrechte und Verfahrenspflichten zu
schiitzen. Insbesondere sei die Meéglichkeit der Fernteilnahme von Beschuldigten und
Verteidigern an Verfahrenshandlungen und Gerichtsverfahren geschaffen worden, wodurch
die Gefahr fiir Leib und Leben erheblich minimiert oder gar beseitigt werden kénne.
Durchgefiihrte Vernehmungen in einem unter Kriegsrecht gefiihrten Strafverfahren diirften

auflerdem nur dann als Beweismittel verwertet werden, wenn ein Verteidiger teilgenommen
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habe und die Vernehmung aufgezeichnet worden sei. Die Einfiihrung des Kriegsrechtes habe
in keiner Weise die Anforderungen an die Einhaltung der Gesetze sowie der Rechte,
Freiheiten und Interessen von \Verfahrensparteien geschwdcht. Das Nationale
Antikorruptionsbiiro der Ukraine fiihre seine Tétigkeiten ausschliefSlich in einer Weise aus, die
durch die Gesetze der Ukraine, einschliefSlich der Art 3 und 6 EMRK, vorgesehen seien. Durch
das Kriegsrecht kénnten bestimmte verfassungsrechtlich gewdhrleistete Rechte
voriibergehend beschrénkt werden, Art 3 und 6 EMRK seien hievon jedoch nicht betroffen
und diirften nicht beschrinkt werden. Das Nationale Antikorruptionsbiiro der Ukraine sei
verpflichtet, dem Gericht Originaldokumente vorzulegen, solche kénnten erforderlichenfalls
in den bereits erwdhnten Regionalbiiros aufbewahrt werden. Es werde daher ersucht,
Originaldokumente zur Verfligung zu stellen, sollte dies nicht mdéglich sein, mdge die
Bereitstellung von beglaubigten Urkunden erwogen werden. Ergdnzend fiihrte das Nationale

Antikorruptionsbiiro der Ukraine Allgemeines zu den Haftbedingungen in der Ukraine aus.

Am 25. Jdnner 2023 wurde zur \Verbreiterung der Entscheidungsgrundlage vom
Bundesministerium fiir Justiz neuerlich eine Stellungnahme der zustindigen Abteilung des
Bundesministeriums fiir europdische und internationale Angelegenheiten zur Frage der
Wahrscheinlichkeit einer allfdlligen Verletzung der Art 3 und 6 EMRK in einem Strafverfahren
im Hinblick auf den gegenwdrtigen Kriegszustand in der Ukraine eingeholt. Dieser aktuellen
Stellungnahme zu Folge Idgen im Wesentlichen zusammengefasst keine Anhaltspunkte vor,
aufgrund derer zu besorgen sei, dass Strafverfahren in der Ukraine den Grundsditzen der Art 3
und 6 EMRK nicht entsprechen wiirden oder nicht entsprochen hdtten. Gleichzeitig wurde
festgehalten, dass hinsichtlich der Frage der Zuldssigkeit der Auslieferung die Einschétzung
der Osterreichischen Botschaft Kiew aufrecht bleibe, wonach einer Auslieferung unter den
derzeitigen Umstdnden im Hinblick auf die konkrete Gefahr fiir Leib und Leben der Hdftlinge
sowie aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Bestimmungen der Art 3 und 6
EMRK nicht ndhergetreten werden sollte und aufgrund des Kriegszustandes auch die
Wahrung von Artikel 2 EMRK in Frage gestellt sein kénnte. Im Rahmen eines Treffens der
Botschaften der Mitgliedstaaten der Europdischen Union und der EU-Delegation in Kiew am
3. Februar 2023 hdtten Deutschland, Frankreich, Portugal und Tschechien betont, dass die
Rechtshilfe in Strafsachen — Auslieferungen ausgenommen — fortgefiihrt werde; keiner der
Botschaften der Mitgliedstaaten der Europdischen Union in Kiew seien Einschrédnkungen der
Rechtshilfe in Strafsache bekannt. Die Ukraine habe das Treaty Office des Europarates zuletzt
am 19. Dezember 2022 (iber die Verlingerung von Derogationsmafinahmen beziiglich der
EMRK informiert und beziehe sich dabei auf den Notstandsfall nach Art 15 EMRK. Eine
konkrete Liste der MafSnahmen habe die Ukraine zuletzt im Juni 2022 iibermittelt und
seitdem mehrmals verldngert. Da diese zeitlich befristete Derogation auf Art 15 EMRK fufSe
und kein Mitgliedstaat des Europarates oder ein Organ des Europarates diese solcherart

erlassene Derogation als einen Verstof8 gegen die EMRK ansehe, kénne aus dieser Derogation
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nicht abgeleitet werden, dass die Ukraine die Art 3 und 6 EMRK nicht einhalte. Dariiber
hinaus tbermittelte die zustdndige Abteilung des Bundesministeriums fiir europdische und

internationale Angelegenheiten weitere ergdnzende Unterlagen.

Nun ist es — wie im hier gegenstdndlichen Beschluss des Landesgerichts fiir Strafsachen Wien
vom 20. Jdnner 2023, * HR *** aqusgefiihrt — zutreffend, dass der Nachweis konkreter
Anhaltspunkte und stichhaltiger Griinde fiir die Annahme einer individuellen Gefahr dann
verzichtbar erscheint, wenn der ersuchende Staat eine stéindige Praxis umfassender und
systematischer Menschenrechtsverletzungen aufweist (14 Os 128/12y; RS0123229 [T12]),
geht die Gefahr fiir Leib und Leben jedoch nicht von staatlicher Seite aus, wdre aber nicht nur
nachzuweisen, dass die Gefahr eine unmittelbar drohende ist, sondern auch, dass die
staatlichen Autoritéiten nicht in der Lage sind, die betroffene Person ausreichend vor dieser
Gefahr zu schiitzen (13 Os 150/07v; RS0123229 [T1]). Aus den oben dargelegten
Stellungnahmen der zustéindigen Abteilungen des Bundesministeriums fiir europdische und
internationale Angelegenheiten ergibt sich, dass die allfillige Unmdglichkeit der
Vertragserfiillung durch die Ukraine im Einzelfall hinsichtlich jeder vertraglichen
Verpflichtung gesondert zu priifen wdre, wobei das Ergebnis wohl mafgeblich davon
abhdngen werde, welcher Teil des Staatsgebietes der Ukraine betroffen sei. Weiters legte das
Nationale Antikorruptionsbiiro der Ukraine im Wesentlichen nachvollziehbar dar, dass
Mafinahmen getroffen worden seien, um die Einhaltung der Vertragserfiillung — soweit
méglich — zu gewdhrleisten, insbesondere durch die Mdglichkeit des Riickgriffes auf
Regionalbiiros in Gebieten, die nicht von aktiven Feindseligkeiten betroffen seien und die
Méglichkeit der Fernteilnahme an Verfahrenshandlungen. Letzteres wurde im Beschluss des
Landesgerichts fiir Strafsachen Wien vom 20. Jédnner 2023, * HR ***, zwar erwdhnt, jedoch
nicht im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung in die Begriindung einbezogen, vielmehr
zog sich das Landesgericht fiir Strafsachen Wien im Wesentlichen zusammengefasst darauf
zurlick, dass ,,in der Ukraine momentan fiir jeden Zivilisten die reale Gefahr einer Art 3 EMRK
widersprechenden Behandlung” bestehe und ,die ukrainischen Behdérden angesichts des
Kriegszustandes nicht in der Lage” seien, ,diese Gefahr durch angemessenen Schutz zu

beseitigen”.

Im Hinblick auf die ausgefiihrten Erwdgungen, die eingelangten Stellungnahmen der
zustdndigen Abteilungen des Bundesministeriums flir europdische und internationale
Angelegenheiten und die ergdnzenden Informationen des Nationalen Antikorruptionsbiiros
der Ukraine sowie im Interesse einer — soweit mdéglich — grundsdtzlichen Aufrechterhaltung
des Rechtshilfeverkehrs mit der Ukraine und abschliefenden Kldrung der hier
gegenstdndlichen Frage wdre daher dem Vorhaben der Zentralen Staatsanwaltschaft zur
Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption, wonach beabsichtigt sei, kein
Rechtsmittel gegen den Beschluss des Landesgerichts fiir Strafsachen Wien vom 20. Jdnner
2023, 334 HR 243/22w, zu erheben, nach Rechtskraft des Beschlusses die sichergestellten
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Unterlagen der B*** AG wieder auszufolgen, dem Rechtshilfeersuchen des Nationalen
Antikorruptionsbiiros der Ukraine vom 6. Oktober 2021 nicht zu entsprechen und der
ersuchenden Behérde die bezughabenden Gerichtsentscheidungen zu libersenden, nicht
zuzustimmen. Vielmehr wdre Beschwerde gegen den Beschluss des Landesgerichts fiir
Strafsachen Wien vom 20. Jdnner 2023, * HR ***, zu erheben.”

Der in dieser Strafsache aufgrund der gebotenen Dringlichkeit bei internationalen
strafrechtlichen Angelegenheiten im Nachhinein befasste Weisungsrat erhob mit AuBerung
vom 14. Marz 2023 gegen den Weisungserlass des Bundesministeriums flr Justiz keinen

Einwand.

Am 30. Marz 2023 berichtete die WKStA, dass das Oberlandesgericht Wien mit Beschluss
vom 17.Marz 2023 der gegen den Beschluss des Landesgerichts Wien erhobenen
Beschwerde zusammengefasst mit der Begriindung nicht Folge gegeben habe, dass aufgrund
der eindeutigen Gesetzeslage (§ 51 Abs 1 Z 2 ARHG) die Leistung von Rechtshilfe unzuldssig
sei, wenn fur das dem Ersuchen zugrundeliegende Verfahren nach dem § 19 Z 1 und 2 ARHG
die Auslieferung unzulassig ware, weshalb die Leistung von Rechtshilfe fir die Ukraine somit

aktuell nicht in Betracht komme.

Die WKStA beabsichtige daher, die sichergestellten Unterlagen der B*** AG wieder
auszufolgen, dem Rechtshilfeersuchen des Nationalen Antikorruptionsbiiros der Ukraine
vom 6. Oktober 2021 nicht zu entsprechen und der ersuchenden Behorde die

bezughabenden Gerichtsentscheidungen zu libersenden.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien nahm mit Bericht vom 4. April 2023 die Genehmigung

dieses Vorhabens in Aussicht.

Das Bundesministerium fir Justiz kam zu der Ansicht, dass der Beschluss des
Oberlandesgerichts Wien vom 17. Marz 2023 — ebenso wie bereits der Beschluss des
Landesgerichts flir Strafsachen Wien vom 20. Janner 2023 — § 1 ARHG verletze, wonach die
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nur insoweit Anwendung finden, als in

zwischenstaatlichen Vereinbarungen nichts anderes bestimmt ist.

Vor den Hintergrund der strittigen Rechtsfrage mit erheblichen Auswirkungen auf den
Rechtshilfeverkehr mit der Ukraine regte das Bundesministerium fir Justiz bei der
Generalprokuratur die Erhebung einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes

an.

Die Generalprokuratur folgte dieser Anregung, erhob am 29.Juni 2023 eine
Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes und beantragte zu erkennen, dass die
Beschliisse des Landesgerichts fir Strafsachen Wien vom 20. Janner 2023 und des
Oberlandesgerichts Wien vom 17. Méarz 2023 § 1 ARHG iVm Art 1 Abs 1 und Art 5 Abs 1 lit c

EuropRHU verletzen.
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Der Oberste Gerichtshof erkannte mit Urteil vom 7. September 2023, 12 Os 77/23z,
12 0s78/23x, zu Recht, dass die genannten Beschliisse des Landesgerichts Wien und des
Oberlandesgerichts Wien § 1 ARHG iVm Art 1 Abs 1 EuropRHU verletzen.

Dies im Wesentlichen mit der Begriindung, dass die Republik Osterreich betreffend Art 5
Abs 1 EuropRHU bloR erklért habe, dass Osterreich die Erledigung von Rechtshilfeersuchen
um Durchsuchung oder Beschlagnahme von Gegenstinden der in Art 5 Abs 1 lit ¢ EuropRHU
festgesetzten Bedingung unterwerfen wird, wonach die Erledigung des Rechtshilfeersuchens
mit dem Recht des ersuchten Staates vereinbar sein muss, nicht jedoch auch der in Art 5
Abs1 litb EuropRHU festgesetzten Bedingung, wonach die dem Rechtshilfeersuchen
zugrundeliegende strafbare Handlung im ersuchten Staat auslieferungsfahig sein muss.

Das Bundesministerium fir Justiz UGbermittelte mit Erlass vom 18. Oktober 2023 der
Oberstaatsanwaltschaft Wien zu ihrem Bericht vom 4. April 2023 das Urteil des Obersten
Gerichtshofes vom 7. September 2023 zur ergianzenden Prifung und neuerlichen

Berichterstattung.

Am 22. Dezember 2023 berichtete die WKStA, dass aufgrund der Entscheidung des Obersten
Gerichtshofes vom 7. September 2023 und der darin festgestellten Rechtsverletzungen eine
weitere Antragstellung (wohl: im Hinblick auf die Anordnung der Durchsuchung von Orten)
beim Landesgericht fir Strafsachen Wien zu unterbleiben habe, weil das
Verschlechterungsverbot nach § 292 letzter Satz StPO zu beachten sei, die sichergestellten
und bereits an das Bundesministerium fiir Justiz vorgelegten Unterlagen jedoch an die
ukrainischen Behorden mit dem Hinweis weiterzuleiten seien, dass diese ohne
Einverstandnis des Beschuldigten weder fiir die Entscheidung Uber die Beendigung des
Ermittlungsverfahrens noch zur Begriindung eines der Festnahme oder Untersuchungshaft

dieses Beschuldigten zugrundeliegenden Tatverdachts verwendet werden diirfen.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien teilte mit Bericht vom 27. Dezember 2023 mit, dass der
Ansicht der WKStA im Ergebnis beigetreten werde, einer weiteren Antragstellung beim
Landesgericht fur Strafsachen Wien jedoch nicht das Verschlechterungsverbot, sondern —
mangels konkreter Wirkung des Urteils des Obersten Gerichtshofes vom 7. September 2023
— die materielle Rechtskraft (wohl: des Beschlusses des Landesgerichts fiir Strafsachen Wien
vom 20. Janner 2023) entgegenstehe. Fiir den Fall der Genehmigung des Vorhabens werde
um Mitteilung gebeten, ob die WKStA um Vorlage einer entsprechenden Erledigungsnote an

die ukrainischen Behorden ersucht werden solle.

Mit Erlass des Bundesministeriums fir Justiz vom 9. Janner 2024 wurde der Bericht der
Oberstaatsanwaltschaft Wien vom 27. Dezember 2023 zur Kenntnis genommen und dieser
mitgeteilt, dass der Vorlage einer entsprechenden Erledigungsnote der WKStA an die

ukrainischen Behorden, in der der bisherige Verfahrensverlauf und die daraus resultierenden
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Einschrankungen der Verwendung der sichergestellten Unterlagen (nach Osterreichischem
Recht) hinreichend dargelegt werden, entgegengesehen werde.

Am 19.Juni 2024 (bermittelte das Bundesministerium fir Justiz dem Nationalen
Antikorruptionsbiiro der Ukraine die entsprechende Erledigungsnote.

11. Verfahren 72 St 151/23k der Staatsanwaltschaft Wien

Die Staatsanwaltschaft Wien fiihrte ein Verfahren in der Strafsache gegen A*** und B***
wegen § 153 Abs 1 und Abs 3 erster Fall StGB (strafrechtlich zu prifende Zahlungen einer
gesetzlichen Interessensvertretung).

Am 18. Juli 2023 berichtete die Staatsanwaltschaft Wien von zwei Anzeigen betreffend
Zahlungen von der W*** an den V*** iHv 234.000 Euro, welche B*** als Prasident der
W*** in den Jahren 2021 und 2022 ohne Genehmigung der zustdandigen Gremien der W***
und rechtsgrundlos an den V***, vertreten durch dessen Prasidenten A***, der gleichzeitig
W***_Vizeprasident ist, ausbezahlt habe, ohne dass der V*** dafilir eine Gegenleistung

erbracht haben soll.

Weiters berichtete die Staatsanwaltschaft von den Ergebnissen ihrer Internet-Recherche zu
den gegenstandlichen Zahlungen und zu den handelnden Personen und priifte dann in
rechtlicher Hinsicht das Bestehen eines Anfangsverdachtes nach § 153 Abs1 und Abs 3
erster Fall StGB.

Die Staatsanwaltschaft Wien kam zum Ergebnis, dass sie zwar die Gegenleistung des V***
fur die Zahlungen nicht kenne, die medial geduRerten Stellungnahmen dazu jedoch nicht
widersprichlich seien (Anm.: A*** hatte offentlich die zusdtzlichen Ausgaben mit "Grdtzl-
und Betriebsbesuchen wdéhrend der Corona-Pandemie"” und "Informationskampagnen (iber
die Arbeit der Wirtschaftskammer" begriindet, B***, Prdsident der W***, hatte gemeint, es

habe sich "primér um Materialaufwand" gehandelt).

Zudem bestehe kein Hinweis, dass A*** den ihm in seiner Funktion eingerdumten
Ermessensspielraum ausgenutzt und diesen in unsachlicher oder grober Weise missbraucht
habe, weshalb der objektive Tatbestand der Untreue nicht erfillt sei. Auch hinsichtlich der
subjektiven Tatseite sei die erforderliche Wissentlichkeit hinsichtlich der Pflichtwidrigkeit
und der zumindest bedingte Vorsatz hinsichtlich der Vermdgensschadigung und der anderen

objektiven Tatbestandsmerkmale nicht erkennbar.

AbschlieBend priifte die Staatsanwaltschaft Wien das Bestehen eines Anfangsverdachtes
nach § 302 Abs 1 StGB und verneinte auch diesen. Es liege kein Akt der Hoheitsverwaltung
vor; zudem sei aufgrund der medial bereits geduBerten Verantwortung der Angezeigten die

subjektive Tatseite, die in Form der Wissentlichkeit vorzuliegen habe, derart in Zweifel zu
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ziehen, dass keine fiir ein Strafverfahren erforderliche Sicherheit anzunehmen ware, zumal

keine andere Einlassung der Angezeigten in einem Ermittlungsverfahren zu erwarten sei.

Auf dieser Grundlage beabsichtigte die Staatsanwaltschaft Wien, gemafls § 35¢ StAG von der

Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abzusehen.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien nahm mit Bericht vom 19. Juli 2023 die Genehmigung
dieses Vorhabens in Aussicht.

Nach Prifung der Berichte beabsichtigte das Bundesministerium fir Justiz mit Erlassentwurf
vom 20. August 2023, der Oberstaatsanwaltschaft Wien eine Weisung gemal
§ 29a Abs 1 StAG zu erteilen. Nachdem der Weisungsrat mit AuRerung vom 30. August 2023
gegen den Erledigungsentwurf keinen Einwand erhoben hatte, Ubermittelte das
Bundesministerium fiir Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Wien am 4. September 2023 den
Erlass mit folgender Weisung:

,Unter Bezugnahme auf den Bericht vom 19. Juli 2023 ersucht (§ 29a Abs 1 StAG) das
Bundesministerium fiir Justiz, von der Genehmigung des von der Staatsanwaltschaft Wien
mit Bericht vom 18. Juli 2023 in Aussicht genommenen Vorhabens Abstand zu nehmen und
die genannte Staatsanwaltschaft stattdessen zu ersuchen (§ 29 Abs 1 StAG), Ermittlungen zur
Aufkldrung des ihr zur Kenntnis gelangten Anfangsverdachts in Zusammenhang mit
Zahlungen der W*** an den V*** jn H6he von 234.000 Euro in den Jahren 2021 und 2022 zu

flihren.

Begriindung:

Nach dem Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft Wien vom 18. Juli 2023 wurden B***,
Prisident der W*** und A*** Vizeprdsident der W*** und Prdsident des V***, in
Zusammenhang mit Zahlungen, die in den Jahren 2021 und 2022 , ohne Gegenwert” und
ohne , Beschliisse” von der W*** an den V*** geflossen seien, zur Anzeige gebracht. Den
Anzeigen ldsst sich konkret der Vorwurf entnehmen, die fiir die anzeigegegenstdndlichen
Zahlungen Verantwortlichen hdétten ihre Befugnis, liber das Vermégen der W***, sohin (iber
fremdes Vermdgen, zu verfiigen und die W*** zu verpflichten, wissentlich missbraucht und
dadurch die W*** am Vermdgen geschddigt, indem sie entgegen den Bestimmungen des
Wirtschaftskammergesetzes, willkiirlich, ohne Gegenleistung und ohne Genehmigung der
zusténdigen Gremien der W***, sohin in unvertretbarer Weise gegen solche Regeln
verstofsend, die dem Vermégensschutz der wirtschaftlich Berechtigten dienen, aus
Kammergeldern einen Betrag von (tatséichlich) 234.000 Euro an den V*** auszahlten, wobei
sie durch die Tat einen 5.000 Euro (ibersteigenden Schaden herbeifiihrten (§ 153 Abs 1 und 3
erster Fall StGB).
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In rechtlicher Hinsicht ist zu priifen, ob — ausgehend von dem der Staatsanwaltschaft bekannt
gewordenen Sachverhalt — ein Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung vorliegt. Nach
Markel liegt ein solcher vor, wenn auf Grund bestimmter Anhaltspunkte angenommen
werden kann, dass eine Straftat begangen worden ist (§1 Abs3 StPO). Dieser
Anfangsverdacht darf nur auf Grund konkreter Anhaltspunkte angenommen werden. Allein
Vermutungen, lediglich vage Hinweise oder Spekulationen (auf blofSfe Annahmen oder
MutmafSungen beruhende Erwartungen) geniigen nicht, aus den Umsténden muss sich aber
noch keine genaue Tatkonkretisierung ergeben. Bestimmte Anhaltspunkte setzen voraus,
dass zumindest nach der sich bietenden Sachlage die Annahme einer verfolgbaren Tat
indiziert ist. Es muss im Gesamtbild aller Faktoren nach kriminalistischer Erfahrung als
mdglich erscheinen, dass eine verfolgbare Straftat vorliegt. Der Anfangsverdacht braucht
dabei aber weder dringend noch hinreichend zu sein, weil der Begriff des hinreichenden
Verdachts bereits eine Prognose und in folgerichtiger Weiterbeurteilung eine vorldufige
Tatbewertung mit der Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung enthdlt (so Markel in
Fuchs/Ratz, WK StPO § 1 Rz 26).

Aus dem Bericht der Staatsanwaltschaft Wien ergeben sich folgende (durch Recherchen des
ORF éffentlich gewordene) Auffilligkeiten:

- In den Jahren 2021 und 2022 flossen Zahlungen in Héhe von 234.000 Euro von der

W*** an den V***,

- Der Zweck dieser Zahlungen ist unklar. A***, Vizeprdsident der W*** und Préisident des
V*** — somit Empfédnger der Zahlungen —, begriindete die Zahlungen medial mit
zusdtzlichen Ausgaben fiir ,Grdtzl- und Betriebsbesuche wdéhrend der Corona-
Pandemie” und ,Informationskampagnen (iber die Arbeit der W***“; B¥** Prisident
der W***, meinte demgegeniiber medial, es habe sich ,primér um Materialaufwand”

gehandelt.

- Die Zahlungen erfolgten ohne Genehmigung der zustédndigen Gremien der W*** und

wurden erst nachtréglich im Jahr 2023 durch das W***-Prisidium genehmigt.

Insofern liegen jedenfalls nicht nur Vermutungen, vage Hinweise oder Spekulationen vor,
sondern konkrete und aufkldrungsbediirftige Anhaltspunkte, die die Annahme rechtfertigen,
dass Untreuehandlungen begangen worden sein kénnen. Eine besondere Auffdlligkeit stellen
dabei die offenkundig widerspriichlichen medialen Angaben der Angezeigten A*** und B***
zur Gegenleistung des V*** fiir die Zahlungen durch die W*** dar. Dieser Widerspruch kann
auch nicht dadurch beseitigt werden, dass die Staatsanwaltschaft Wien festhdlt, dass auch
Ldie laut A*** angefiihrten Informationskampagnen mit dem von B*** gedufierten
Materialaufwand einhergehen”, ohne vorher die Betroffenen dazu befragt zu haben. In

rechtlicher Hinsicht ist zu § 153 StGB auszufiihren, dass auch eine nachtrdgliche
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Genehmigung durch den Machtgeber eine allfdllige Rechtswidrigkeit des Missbrauchs nicht
beseitigen kann (Fabrizy/Michel-Kwapinski/Oshidari, StGB'* § 153 Rz 8; 13 Os 55/17p, EvBI
2018/56 mit Anm Ratz).

Gibt es konkrete Anhaltspunkte fiir vorhandene und nicht ausgeschépfte Erkenntnisquellen,
die eine Intensivierung des Tatverdachts verniinftigerweise erwarten lassen (Bertel/Venier,
Strafprozessrecht® Rz 226), gebietet das strafprozessuale Legalitétsprinzip (§ 2 Abs 1 StPO)
grundsdtzlich die Fiihrung eines Ermittlungsverfahrens unter Beachtung des allgemeinen
Beschleunigungsgebots (Nordmeyer in Fuchs/Ratz, WK StPO § 190 Rz 10). In diesem Sinn
kann auch a priori ohne Vernehmung der Beschuldigten das Vorliegen der subjektiven

Tatseite nicht verneint werden.

Im Rahmen der durchzufiihrenden Ermittlungen wird insbesondere zu erheben sein, auf
welcher Rechtsgrundlage die gegenstéindlichen Zahlungen der W*** an den V*** erfolgt
sind, welche Entscheidungstriger:innen innerhalb der W*** diese Zahlungen veranlasst
haben, was der Verwendungszweck der ausbezahlten Gelder war und wofiir der V*** Wien

diese tatsdchlich verwendet bzw welche allféllige Gegenleistung er dafiir erbracht hat.

Abschliefsend wird auf die in diesem Zusammenhang aktuell an den Bundesminister fiir Arbeit
und Wirtschaft gerichteten schriftlichen Anfragen hingewiesen (Nr. 15599/J-NR/2023 vom
6. Juli 2023 und Nr. 15784/J-NR/2023 vom 11. Juli 2023).“

Am 2. Februar 2024 berichtete die Staatsanwaltschaft Wien Uber die weisungsgemaRe
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen A*** (Vizeprasident der W**¥*) pB***
(Prasident der W***), und E*** (Direktor der W***), Die Genannten stiinden im Verdacht,
als Verantwortliche der W*** ihre Befugnis, Gber das Vermogen der W***, sohin Uber
fremdes Vermogen, zu verfliigen und die W*** zu verpflichten, wissentlich missbraucht zu
haben und dadurch die W*** am Vermogen geschadigt zu haben, indem sie entgegen den
gesetzlichen Bestimmungen willkiirlich, ohne Gegenleistung und ohne Genehmigung der
zustandigen Gremien der W***, sohin in unvertretbarer Weise gegen solche Regeln
verstoBend, die dem Vermogensschutz der wirtschaftlich Berechtigten dienen, in zwei
Angriffen einen Gesamtbetrag von 234.000 Euro an den V*** auszahlten, wobei sie dadurch
einen 5.000 Euro Ubersteigenden Schaden herbeifiihrten (Verdacht der Untreue nach § 153
Abs 1 und Abs 3 erster Fall StGB).

Im Wege der Amtshilfe seien eine Reihe bezughabender Unterlagen von der W***
beigeschafft worden. Auch V*** habe eine Reihe von Unterlagen Ubermittelt. Die

Beschuldigten E***, B*** und A*** seien jeweils als Beschuldigte einvernommen worden.

Es seien auch weitere Zeugen zu Gesprachsinhalten und Korrespondenz zur Gewahrung der

Kostenbeteiligung und der Kostenabrechnung vernommen worden.
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In rechtlicher Beurteilung des berichteten Sachverhalts fiihrte die Staatsanwaltschaft Wien
aus, der Verdacht gegen E*** und B*** habe sich nicht erhartet, weil beide — zumindest aus
ihrer Sicht — die internen Vorgaben eingehalten und entsprechende Beschliisse gefasst
hatten sowie von einem nachhaltigen Nutzen fiir die W*** ausgegangen seien. Der durch
C*** erhobene Verdacht, dass ihm andere Grinde fiir die Gewahrung der Subvention
genannt worden seien, als letztlich abgerechnet wurden, miisse jedoch noch aufgeklart
werden, weshalb noch die Vernehmung des bis Mai 2024 im Ausland aufhaltigen Zeugen

Z2*** erforderlich sei.

Mit Bericht vom 10. Juni 2024 (bermittelte die Oberstaatsanwaltschaft Wien einen
Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft Wien vom 6. Juni 2024. Darin berichtete die
Staatsanwaltschaft Wien ergidnzend, sie habe nunmehr den letzten Zeugen Z***
einvernommen. Dieser sei bis 2020 Prasident des V*** gewesen, seit 1996 auch
Vizeprasident der W***,

In ihrer rechtlichen Beurteilung wiederholte die Staatsanwaltschaft Wien ihre Erwagungen,
wonach sich der Verdacht gegen die Beschuldigten nicht erhartet habe, weil sie — zumindest
aus ihrer Sicht — die internen Vorgaben eingehalten und entsprechende Beschliisse gefasst
hatten sowie von einem nachhaltigen Nutzen fiir die W*** ausgegangen seien. Ausgehend
von diesen  Erwagungen  beabsichtigte die  Staatsanwaltschaft Wien, das
Ermittlungsverfahren gegen A***, B*** und C*** jeweils wegen § 153 Abs1 und Abs 3
erster Fall StGB gemall § 190 Z 2 StPO einzustellen, weil den Beschuldigten kein strafbares
Verhalten im Zusammenhang mit den Zahlungen der W*** an den V*** in Hohe von

234.000 Euro angelastet werden konne.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien beabsichtigte, das Vorhaben der Staatsanwaltschaft Wien
zur Kenntnis zu nehmen und fligte an, dass auch nach ihrer Ansicht die Ergebnisse des
Ermittlungsverfahrens keinerlei Anhaltspunkte fir die Begehung strafbarer Handlungen,
insbesondere in subjektiver Hinsicht, boten und daran auch die im November 2023 erfolgte

Rickzahlung der Férdermittel nicht zu ritteln vermoge.

Das Ubereinstimmende staatsanwaltschaftliche Einstellungsvorhaben wurde mit Erlass des

Bundesministeriums fir Justiz vom 26. Juni 2024 zur Kenntnis genommen.

12. Verfahren 7 St 19/23g der Staatsanwaltschaft Salzburg

Die Staatsanwaltschaft Salzburg fiihrte ein Ermittlungsverfahren in der Strafsache gegen
A*** wegen §283 Abs1l Z1 und Abs2 StGB. A*** war zum Vorfallszeitpunkt
Stadtparteiobmann der Partei P*** und Mitglied des P***-Gemeinderatsklubs der Stadt
Salzburg und hatte sich auf Social-Media in strafrechtlich zu priifender Weise zu einer Aktion

der ,Letzten Generation” geduBert.
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Am 18. April 2023 berichtete die Staatsanwaltschaft Salzburg, A*** habe zu einem noch zu
erhebenden Zeitpunkt vor dem 12. Marz 2023 in Salzburg und anderenorts in einem Uber die
Internetanwendungen TikTok und Instagram verbreiteten Video 6ffentlich auf eine Weise,
dass es einer breiten Offentlichkeit zuginglich werde, durch Kommentieren einer
Protestaktion der Klimaschiitzerinnen und Klimaschitzer der , Letzten Generation” mit den
Worten , Letzte Woche haben die Salzburger Stadtfreiheitlichen noch davor gewarnt! Heute
am 6. Midrz ist es Realitit geworden! OKOTERRORISTEN BARRIKADENBAUER &
AUTOZUNDLER sind nun auch in Salzburg angekommen. Wir schreiben den 6. Mérz es ist kurz
vor 9 und die ersten beiden KLIMAKLEBER wurden hier an der Imbergstrafie entfernt,
nachdem sie den Salzburger Friihverkehr um Stadtbereich lahmlegen wollten. Nachdem
bereits OVP-Funktiondre in Wien mit dieser Art der Demonstration sympathisieren und diese
auch unterstiitzen fordern wir hier in Salzburg den OVP-Biirgermeister Preuner sich
EINDEUTIG von dieser Art der Demonstration zu DISTANZIEREN und fiir einen
REIBUNGSLOSEN Verkehr in der Stadt Salzburg Sorge zu tragen!”, gegen eine nach den
vorhandenen Kriterien der Weltanschauung definierte Gruppe zu Hass gegen sie
aufgestachelt und in der Absicht, die Menschenwiirde der Mitglieder der Gruppe zu
verletzen, in einer Weise beschimpft, die geeignet sei, die Gruppe in der offentlichen

Meinung verachtlich zu machen oder herabzusetzen.

Am 6. Marz 2023 sei das oben beschriebene Video, zumindest auf den Social-Media-
Plattformen TikTok und Instagram, veroffentlicht worden. Seine Wortmeldung sei im
Untertitel mitzulesen gewesen; im oberen rechten Bildbereich war das Logo der

Stadtorganisation der P*** zu sehen.

Die , Letzte Generation Osterreich” bewerbe auf ihrer Internetseite als Visionen eine direkte
Demokratie mit einem Blrgerinnenrat, welcher tatsachlich die ganze Gesellschaft abbilden
soll, um im Klima-Notfall Lésungen zu finden, welche von allen mitgetragen werden kdénnen.
Die Kosten fiir die mit dem Klimaschutz verbundenen Umstellungen dirfen nicht auf die
arbeitende Bevolkerung abgewilzt werden, wobei alle — insbesondere Reiche, Ol- und Gas-
Firmen — einen gerechten Anteil beitragen sollen. Darliber hinaus wird unter den
Schlagworten ,Uberlebensrecht fiir alle“ ein Ende der Ausbeutung des globalen Siidens
postuliert und als erster Schritt ein Schuldenerlass fiir diese Regionen sowie eine Entscha-
digung fiir die dadurch angerichtete Zerstérung angedacht. Unter der Uberschrift ,Unsere
Werte” werden beispielsweise Gewaltfreiheit, regenerative Kultur und transparente Struktu-

ren als Leitbilder formuliert und es wird jede Form der Diskriminierung abgelehnt.

Die ,Letzte Generation Osterreich“ verstehe sich laut Internetauftritt als Teil des
internationalen A22-Netzwerkes, welches nach Selbstdefinition zivile Widerstandsprojekte
vereine, ,die sich in einem brutalen Wettlauf gegen die Zeit fiir das Uberleben der

Menschheit einsetzen”.
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Rechtlich hielt die Staatsanwaltschaft Salzburg fest, dass die Klimaschiitzer der ,Letzten
Generation” als eine nach den vorhandenen Kriterien der Weltanschauung definierte
Gruppe im Sinne des § 283 Abs 1 Z 1 StGB zu sehen seien.

Der Begriff Weltanschauung diene als Sammelbezeichnung fiir alle religiosen, ideologischen,
politischen und &hnlichen Leitauffassungen vom Leben und von der Welt als einem
Sinnganzen sowie zur Deutung des personlichen und gemeinschaftlichen Standorts fiir das
individuelle Lebensverstandnis. Mit Weltanschauung seien (hier) areligiose Weltanschauun-
gen gemeint, weil eine religiose Weltanschauung mit dem Begriff Religion abgedeckt werde.
Weltanschauungen seien keine wissenschaftlichen Systeme, sondern Deutungsauffassungen
in der Form persénlicher Uberzeugungen von der Grundstruktur, Modalitit und Funktion des
Weltganzen. Sofern Weltanschauungen Vollstandigkeit anstrebten, gehorten dazu
Menschen- und Weltbilder, Wert-, Lebens- und Moralanschauungen (vg/ Briinner, Die Dis-

kriminierung aus religiosen Griinden 46).

Im Sinne des Art 9 EMRK sei unter einer Weltanschauung eine zusammenhangende
Sichtweise grundsatzlicher Lebensfragen, eine Sicht der Welt als Ganzes zu verstehen. Die
Uberzeugungen miissten ein gewisses MaR an Stichhaltigkeit, Ernsthaftigkeit, Schliissigkeit

und Bedeutung aufweisen.

Die Rechtsprechung des EGMR sah im Pazifismus eine Weltanschauung. Unter
Weltanschauung werden etwa der Kommunismus und wohl auch generell eine ausgepragte

linke oder rechte politische Weltsicht fallen.

Grundsatzlich kénnte auch die Hetze gegen den politischen Gegner auf Grund seiner
Weltanschauung zur Strafbarkeit fihren. In Bezug auf Weltanschauungen, die selbst bzw
deren Betatigung strafrechtlich verpént sind, sei jener Meinung der Vorzug zu geben,
wonach mit Blick auf den primaren Schutzzweck des § 283 StGB, den 6ffentlichen Frieden zu
gewahrleisten bzw die 6ffentliche Sicherheit aufrecht zu erhalten, auch die Hetze gegen an
sich nicht schutzwiirdige Gruppen, wie etwa extreme, weltanschaulich definierte Gruppen,
miterfasst werden soll (Pléchl in WK? StGB § 283 Rz 10; mwN).

Die Bewegung der Klimaschiitzer der ,Letzten Generation“ sei von der gemeinsamen Uber-
zeugung getragen, dass eine die Menschheit bedrohende Klimakatastrophe nur mehr in
dieser Generation durch radikale Veranderungen in der globalen Wirtschaft mit signifikanten

Auswirkungen auf das Gesellschaftsleben abzuwenden sei.

Die gemeinsamen Uberzeugungen der ,lLetzten Generation” verstiinden sich daher als
Leitauffassung vom Leben und von der Welt als einem Sinnganzen, die zur komplexen
Deutung des personlichen und gemeinschaftlichen Standorts fir das individuelle
Lebensverstandnis dient und von einer Mehrzahl von Personen hinreichend stabil vertreten
wird (vgl 9 ObA 58/22z).
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Die Staatsanwaltschaft Salzburg beabsichtigte, ein Ermittlungsverfahren gegen A*** wegen
der Vergehen der Verhetzung nach § 283 Abs 1 Z 1 und 2, Abs 2 einzuleiten.

Die Oberstaatsanwaltschaft Linz nahm mit Bericht vom 8. Mai 2023 in Aussicht, das
Vorhaben der Staatsanwaltschaft Salzburg nicht zu genehmigen, sondern diese zu ersuchen
(§ 29 Abs 1 StAG), von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen A*** gemall § 35c
StAG abzusehen.

Begriindend hielt die Oberstaatsanwaltschaft Linz fest, dass der Begriff der
»Weltanschauung” auf europarechtlicher Ebene nicht definiert und eng mit dem Begriff
»Religion” verbunden sei (GBK 11/352/18; GBK 11/223/14; GBK II/N-190/13; GBK Il 89/09). Er
diene als Sammelbezeichnung fir alle religiosen, ideologischen, politischen und dhnlichen
Leitauffassungen vom Leben und von der Welt als einem Sinnganzen sowie zur Deutung des

persénlichen und gemeinschaftlichen Standorts fiir das individuelle Lebensverstandnis.

In dem in den erldauternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage des
Gleichbehandlungsgesetzes (GIBG) verwendeten Zusammenhang seien mit Weltanschauung
areligiose Weltanschauungen gemeint, da religiose Weltanschauungen mit dem Begriff
»Religion” abgedeckt wiirden. Weltanschauungen seien keine wissenschaftlichen Systeme,
sondern Deutungsauffassungen in der Form persdnlicher Uberzeugungen von der
Grundstruktur, Modalitdt und Funktion des Weltganzen. Sofern Weltanschauungen
Vollstandigkeit anstrebten, gehdren dazu Menschen- und Weltbilder, Wert-, Lebens- und
Moralanschauungen (vgl RIS-Justiz RS0124567; Pléchl in WK? StGB § 283 Rz 10 mHa EBRV
[zum GIBG] 307 BIgNR 22. GP 15; Erlass des BMVRDJ vom 08.11.2019, BMVRDIJ-
$215.001/0004-1V 1/2019, S 10; zum Begriff der Weltanschauung vgl auch die im Auftrag der
Antidiskriminierungsstelle im deutschen Bundesministerium fiir Familie, Senioren, Frauen
und Jugend von Dr. Thomas  HEINRICHS  erstellte, online  abrufbare
[www.antidiskriminierungsstelle.de] Studie ,Weltanschauung als Diskriminierungsgrund —

Begriffsdimensionen und Diskriminierungsrisiken®).

Im Sinne des Art9 EMRK sei unter einer Weltanschauung eine zusammenhdngende
Sichtweise grundsatzlicher Lebensfragen, eine Sicht der Welt als Ganzes zu verstehen. Die
Uberzeugungen miissten ein gewisses MaR an Stichhaltigkeit, Ernsthaftigkeit, Schlissigkeit
und Bedeutung aufweisen (vgl OGH 9 ObA 122/07t, 9 ObA 59/22z; Pléchl in WK? StGB § 283
Rz 10).

Die im Bericht der Staatsanwaltschaft Salzburg und im Amtsvermerk ON 3 genannten
Visionen, Werte, personlichen Uberzeugungen, kritischen Auffassungen, Ideen und
Losungsvorschlage der Klimaschiitzer:innen der ,Letzten Generation”, die sich als Teil des
internationalen , A22-Netzwerkes” durch ,zivile Widerstandsprojekte” vereinen wirden,

betrdafen Meinungen zu einzelnen politischen Fragen und Teilaspekten des Lebens.
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Diese seien — selbst bei weiter, im Einklang zum Diskriminierungsverbot des GIBG stehender
Auslegung und unter Beachtung des Grundrechts der Religions- und
Weltanschauungsfreiheit nach Art 9 Abs1 EMRK sowie des von § 283 StGB geschitzten
Rechtsguts (6ffentlicher Frieden und Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Sicherheit) — nicht
»als Leitauffassung vom Leben und der Welt als einem Sinnganzen”, sohin als
Weltanschauung im Sinne des §283 Abs1l Z1 StGB zu verstehen, weswegen eine
Strafbarkeit des Angezeigten nach §283 Abs1 und Abs 2 StGB ausscheide und die
Bestimmung des § 117 Abs 3 StGB nicht zum Tragen komme.

Bei den verbleibend zu prifenden Tatbestanden der liblen Nachrede nach § 111 Abs 1 und
Abs 2 StGB und der Beleidigung nach § 115 Abs1 und Abs 2 StGB handle es sich um
Privatanklagedelikte (§ 117 Abs 1 StGB).

Nach Prifung der Berichte der Staatsanwaltschaften beabsichtigte das Bundesministerium
fur Justiz mit Erlassentwurf vom 2. Juni 2023, den Bericht der Oberstaatsanwaltschaft Wien

vom 8. Mai 2023 als vertretbar zur Kenntnis zu nehmen.

Da das Verfahren den Kriterien des Aufgabengebietes des Weisungsrats nach § 29c Abs 1Z 3
StAG unterlag, wurde es diesem am 13. September 2023 zur AuRerung vorgelegt. Nachdem
der Weisungsrat mit AuBerung vom 16. Oktober 2023 empfahl, die Oberstaatsanwaltschaft
Linz anzuweisen, im aktuellen Stadium der Anfangsverdachtsprifung davon auszugehen,
dass die , Letzte Generation” eine nach den Kriterien der Weltanschauung definierte Gruppe
von Personen sein konnte, Gbermittelte das Bundesministerium fir Justiz, in Entsprechung
der AuBerung des Weisungsrats, der Oberstaatsanwaltschaft Linz den Erlass vom 20.
Oktober 2023 mit folgender Weisung:

,Die Oberstaatsanwaltschaft Linz wird ersucht (§ 29a Abs 1 StAG), von der beabsichtigten
Weisung, die Staatsanwaltschaft Salzburg médge von der Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens gemdfS § 35¢ StAG absehen, Abstand und das Vorhaben der
Staatsanwaltschaft Salzburg vom 18. April 2023 in der Form des Berichts vom 16. Juni 2023

zur Kenntnis zu nehmen.

In Umsetzung der Empfehlung des Weisungsrats vom 16. Oktober 2023, AZ 212/23, ist davon
auszugehen, dass die ,lLetzte Generation” eine nach den Kriterien der Weltanschauung
definierte Gruppe von Personen (§ 283 Abs 1 Z 1 StGB) sein kénnte.

1. Mit dem (insoweit am 1. Jdnner 2012 in Kraft getretenen) Bundesgesetz, mit dem das
Strafgesetzbuch zur Verhinderung von Terrorismus sowie das Strafgesetzbuch und die
Strafprozessordnung 1975 zur Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes der Umwelt
gedndert werden, BGBI. | 2011/103, wurde der Katalog der geschiitzten Gruppen in § 283 Abs
1 StGB — soweit hier von Bedeutung — dahin erweitert, dass auch eine nach den Kriterien der

Weltanschauung definierte Gruppe von Personen Deliktsobjekt ist.
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Nach den Gesetzesmaterialien (EBRV 674 BIgNR 24. GP 6 f) basiert die in Rede stehende
Erweiterung, mit der einer Kritik von CERD, dem Antidiskriminierungskomitee der Vereinten
Nationen, Rechnung getragen werden soll, im Wesentlichen auf Art. 10 und 19 des Vertrags
lber die Arbeitsweise der Europdischen Union (welche die Bekdmpfung von
Diskriminierungen unter anderem aus Griinden der Weltanschauung nennen) sowie auf Art. 9

MRK, der Religions- und Weltanschauungsfreiheit in gleicher Weise schiitzt.

Diese grundlegende Bezugnahme auf Art. 9 MRK unter dem Aspekt des (libergreifenden
gemeinsamen Regelungsgesichtspunktes des Diskriminierungsschutzes (siehe dazu auch
Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer, EMRK®> Art. 9 Rz 51, wonach Art. 9 nicht nur als
Abwehrrecht gegen Eingriffe des Staates wirkt, sondern diesem auch positive Schutzpflichten
in Betreff der Garantie der ungestérten Ausiibung der Religion oder Weltanschauung
auferlegt), in § 283 StGB bezogen auf das Rechtsgut des dffentlichen Friedens, legt es in
methodischer Hinsicht nahe, zur Auslegung des Begriffs Weltanschauung in § 283 Abs 1 StGB
die Rechtsprechung des Europdischen Gerichtshofs fiir Menschenrechte heranzuziehen.

2. Nach den von der Europdischen Kommission und dem Europdischen Gerichtshof fiir
Menschenrechte gebildeten, solcherart auch auf die hier vorliegende Fragestellung
anzuwendenden Grundsdtzen wird fiir den Begriff der Weltanschauung (wie auch jenen der
Religion) eine Uberzeugung (,belief“ oder ,conviction”) verlangt, die ein Mindestmaf3 an
Stirke, Ernsthaftigkeit, Kohdrenz und Bedeutung besitzt (,a certain level of cogency,
seriousness, cohesion and importance”, z.B. De Wild v The Netherlands, EGMR 9.11.2021,
Bsw. 9476/19, Rz 51) und einer grundlegenden Sicht auf ebenfalls grundlegende Probleme
(,coherent view on fundamental problems”) entspricht. Damit wird klargestellt, dass
jedenfalls mehr zu fordern ist als eine gefestigte Meinung zu einer Einzelfrage (siehe zum
Ganzen mwN Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer, EMRK> Art. 9 Rz 14 f). Eines
vollwertigen im Sinne von umfassenden Gedankensystems (,a fully-fledged system of
thought”) bedarf es hingegen nicht (s. Campbell and Cosans v. The United Kingdom, EGMR
25.2.1982, Bsw. 7511/76, 7743/76; Mathy, DRdA 2023,22).

Zur einschldgigen Judikatur Idsst sich allgemein sagen, dass die Entscheidungsbegriindungen
deutlich auf eine Einzelfallpriifung abstellen und mehrere Fiille einen klaren Religionskonnex
haben, mégen sie auch im Guide des EGMR unter der Uberschrift ,various coherent and
sincerely-held philosophical convictions” genannt werden. Ein fiir den gegenstdndlichen
Sachverhalt anndhernd bedeutsamer Prézedenzfall wurde — soweit iiberblickbar — bisher

nicht entschieden.

In einzelnen Entscheidungen wurden Pazifismus (als philosophische Uberzeugung,
Arrowsmith v. The United Kingdom, EKMR 12.10.1978, Bsw. 7050/75), Sekularismus
(ebenfalls als philosophische Uberzeugung, Lautsi gg. Italien, EGMR 3.11.2009, Bsw.

30814/06) oder ,a doctor’s opinions on alternative medicine” (als Manifestation einer
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medizinischen Philosophie, Nyyssénen v. Finland, EKMR 15.1.1998, Bsw. 30406/96) als
(Ausdruck einer) Weltanschauung verstanden.

3. Ob ein Mensch eine Uberzeugung hat und welchen Inhalt diese aufweist, sind Fragen
tatsdchlicher Natur. Ob der Inhalt den abstrakten Kriterien der ,Stéirke, Ernsthaftigkeit,
Kohdrenz und Bedeutung” entspricht und demgemdf8 als Weltanschauung gelten kann, ist
eine auf hinreichender Tatsachengrundlage zu l6sende Rechtsfrage. Programmatische
Erkldrungen und propagierte Ideen sind mdglicherweise Anhaltspunkte fiir Anschauungen,

jedoch fiir sich alleine keine gesicherte Entscheidungsbasis.

Der im Amtsvermerk der Staatsanwaltschaft Salzburg vom 22. Mdrz 2023, ON 3 des
Ermittlungsaktes AZ 7 St 19/23g, wiedergegebene Webauftritt der , Letzten Generation”, aus
welchem die Anklagebehérde eine weltanschauliche Positionierung der Akteure ableitet, ist
der Ansicht der Oberstaatsanwaltschaft zuwider kein Beleg fiir das Fehlen einer
Weltanschauung. Es ist zwar einzurdumen, dass eine Summe von Forderungen an die
Gestaltung des staatlichen und privaten Daseins noch keine Weltanschauung darstellt.
Sollten allerdings die den Postulaten zugrundeliegenden Motive ein gedankliches System mit
fundamentalen Lebensleitlinien sein, wdre eine ,Anschauung (iiber die (von der) Welt”

indiziert.

4. Fiir die Anfangsverdachtspriifung ist letztlich mafigebend, dass der normative Begriff der
,hach Kriterien der Weltanschauung definierten Gruppe von Personen” (§283 Abs 1
Z 1 StGB) erfiillt sein kénnte.”

A*** war zum Zeitpunkt der erstmaligen Berichterstattung Mitglied des Gemeinderatsklubs
der Stadt Salzburg und Stadtparteiobmann der B***. Am 14. Juni 2023 wurde er als
Abgeordneter zum Salzburger Landtag angelobt. Nach Beantragung um Aufhebung der
Immunitat stimmte der Salzburger Landtag am 13. Dezember 2023 der behordlichen

Verfolgung des A*** zu.

Am 7. Mai 2024 berichtete die Staatsanwaltschaft Salzburg, dass der bislang unbescholtene
Beschuldigte nach Erteilung der Zustimmung des Salzburger Landtages zur Strafverfolgung
zwei schriftliche Stellungnahmen eingebracht habe. Die Einlassung des Beschuldigten zu
seinen Beweggriinden und das Bestreiten eines Vorsatzes, die Aktivisten vom 6. Marz 2023
oder die ,Letzte Generation” als Gruppe aufgrund ihrer Weltanschauung zu diskreditieren,
seien nachvollziehbar und durchaus plausibel. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Salzburg
seien die Aussagen der als Zeugen ausgeforschten und vernommenen beteiligten
Demonstranten nicht geeignet, die die subjektive Tatseite leugnende Verantwortung des

Beschuldigten zu widerlegen.

Nach den Ermittlungsergebnissen sei eine gemeinsame Weltanschauung der Teilnehmer an

Protesten der ,Letzten Generation“ nicht Voraussetzung fir ihre Teilnahme. Nach
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Absolvieren eines Trainings zur Sicherstellung der Gewaltfreiheit soll jedermann ein
spontanes Mitwirken an einer 6ffentlichen Protestaktion moglich sein. Das erklarte Ziel der
Proteste der ,Letzten Generation” sei es, durch offentlichwirksame Aktionen auf die
Umsetzung bereits bestehender Klimaschutzgesetze und -vertrage sowie der Empfehlungen
des durch die Regierung eingesetzten Klimarates hinzuwirken. Nachdem aber eine Summe
von Forderungen an die Gestaltung des staatlichen und privaten Daseins noch keine
Weltanschauung darstellen, sei auch die leugnende Verantwortung des Beschuldigten, sich
diesbezliglich lberhaupt keine Gedanken gemacht, sondern nur die eigenen politischen
Vorteile im Blick gehabt zu haben, nicht zu widerlegen. Dem bloBen Wortlaut der
inkriminierten AuRerung sei nicht zu unterstellen, der Beschuldigte wiirde die Umsetzung
der Empfehlungen des Klimarats und die Ansichten deren Fiirsprecher kritisieren oder diese

gar verachtlich machen wollen.

Rechtlich sei aufgrund der Nichtnachweisbarkeit der subjektiven Tatseite des Beschuldigten
das Verfahren wegen § 283 Abs 1 und Abs 2 StGB (subsidiar §§ 115 Abs 1 iVm 117 Abs 3
StGB) unabhangig von einer durch die an der Protestaktion vom 6. Marz 2023 beteiligten
Aktivistinnen und Aktivisten geteilten Weltanschauung gemals § 190 Z 2 StPO einzustellen.

Die Oberstaatsanwaltschaft Linz nahm mit Bericht vom 8. Mai 2024 die Genehmigung dieses

Vorhabens in Aussicht.

Nach Prifung des libereinstimmenden Vorhabens der Staatsanwaltschaften beabsichtigte
das Bundesministerium flr Justiz mit Erlassentwurf vom 15. Mai 2024, den Bericht der

Oberstaatsanwaltschaft Linz vom 8. Mai 2024 zur Kenntnis zu nehmen.

Aufgrund des auRergewdhnlichen Interesses der Offentlichkeit an dieser Strafsache war der
Weisungsrat mit dem Erledigungsentwurf zu befassen. Nachdem dieser mit AuRerung vom
28. Mai 2024 dagegen keinen Einwand erhoben hatte, (ibermittelte das Bundesministerium
fir Justiz mit Note vom 29.Mai2024 seinen Genehmigungserlass an die

Oberstaatsanwaltschaft Linz.

13. Verfahren 506 St 68/23w der Staatsanwaltschaft Wien

Die Staatsanwaltschaft Wien fiihrte ein Verfahren in der Strafsache gegen A*** wegen
§§ 302 Abs 1, 282 Abs 1 StGB (strafrechtlich zu prifender Aufruf zum Abschuss von Wolfen).

Am 6.September 2023 berichtete die Staatsanwaltschaft Wien von einer
Sachverhaltsdarstellung des Vereins gegen Tierfabriken vom 23. Juli 2023, in der A***,
Blirgermeister einer Karntner Gemeinde, vorgeworfen wurde, er habe in einem Artikel einer
Wochenzeitschrift vom 16. Juli 2023 dazu aufgerufen, Wolfe zu erlegen; die Gemeinde
werde gemeinsam mit dem Bauernbund pro vorgelegtem Wolfskadaver 2.500 Euro

bezahlen. Dies stelle einen Missbrauch der Amtsgewalt gemaR § 302 Abs 1 StGB dar;
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gleichzeitig habe A*** damit in einem Druckwerk zu mit Strafe bedrohten Handlungen
gemalk § 282 Abs 1 StGB aufgefordert.

In ihrer rechtlichen Beurteilung verneinte die Staatsanwaltschaft Wien zundchst das
Vorliegen des Tatbestandes nach § 302 Abs 1 StGB in objektiver Hinsicht, weil einerseits die
Auszahlung einer Pramie durch eine Gemeinde fir den Abschuss von Wolfen kein
hoheitliches Handeln darstelle und andererseits die bloBe Ankiindigung, fiir den Fall der

Vorlage eines Wolfskadavers eine Pramie zu bezahlen, jedenfalls noch kein Amtsgeschaft sei.

Der Tatbestand der Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen sei jedoch
verwirklicht, weil die vorsatzliche Totung eines Wolfes ohne Vorliegen der rechtlichen
Voraussetzungen einen Verstold gegen § 181f StGB darstelle.

Es bestehe daher der Verdacht, A*** habe am 16. Juli 2023 in Wien in einem Druckwerk,
namlich einer Wochenzeitschrift, durch die 6ffentliche Auslobung einer Abschusspramie fiir
jeden erlegten Wolf, auch wenn die rechtlichen Voraussetzungen fiir einen Abschuss nicht
vorlagen, zu einer mit Strafe bedrohten Handlung, ndmlich zum Vergehen der vorsatzlichen
Schadigung des Tier- oder Pflanzenbestandes nach § 181f Abs 1 StGB, aufgefordert
(Verdacht der Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen und Gutheifung mit Strafe
bedrohter Handlungen gem § 282 Abs 1 StGB).

Auf dieser Grundlage beabsichtigte die Staatsanwaltschaft Wien, betreffend den Vorwurf
des Missbrauchs der Amtsgewalt nach §302 Abs1 StGB gemalR §35c StAG von der
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abzusehen und betreffend den Vorwurf der
Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen nach § 282 Abs 1 StGB ein Verfahren

einzuleiten und A*** dazu als Beschuldigten zu vernehmen.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien nahm mit Bericht vom 7. September 2023 in Aussicht, das
Vorhaben der Staatsanwaltschaft Wien zu genehmigen, wobei sie erganzend auf die in
§ 181f StGB normierte Verwaltungsakzessorietat, den Schutzstatus des Wolfes laut Anhang
IV lit a der Richtlinie 92/43/EWG (,,Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie”, ,FFH-RL“) und auf eine
Information des Landes Karnten vom 29.Marz 2022 zur Vorgehensweise bei
Wolfssichtungen, Wolfsvergramungen und Erlegung eines ,Risikowolfes” nach der aktuellen
Karntner ,Wolfs-Verordnung”, LGBI. Nr. 8/2022, hinwies.

Nach Prifung der intendierten Vorgangsweise der Staatsanwaltschaften beabsichtigte das
Bundesministerium fur Justiz mit Erlassentwurf vom 27. Oktober 2023, der
Oberstaatsanwaltschaft Wien eine Weisung gemal § 29a Abs 1 StAG zu erteilen. Nachdem
der Weisungsrat mit AuRerung vom 16. November 2023 gegen diesen Erledigungsentwurf
keinen Einwand erhoben hatte, Ubermittelte das Bundesministerium fir Justiz der

Oberstaatsanwaltschaft Wien am 22. November 2023 den Erlass mit folgender Weisung:
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,Zum Bericht vom 7. September 2023 ersucht (§ 29a Abs 1 StAG) das Bundesministerium fiir
Justiz, von der Genehmigung des von der Staatsanwaltschaft Wien mit Bericht vom
6. September 2023 in Aussicht genommenen Vorgehens gemdfS § 35¢c StAG Abstand zu

nehmen.

Im Ubrigen wird der Bericht zur Kenntnis genommen.

Begriindung:

§ 35c StAG bezieht sich in erster Linie nicht auf die rechtliche Kategorie (strafbare Handlung),
sondern auf die Tat, also das den rechtlichen Erwdgungen zugrunde gestellte historische
Geschehen. Die Staatsanwaltschaft ist nach den ErldutRV 181 BlgNR 25. GP zu § 35c StAG
verpflichtet, einen zur Kenntnis genommenen Sachverhalt zuerst rechtlich dahin zu
beurteilen, ob er in Richtung eines Geschehens deutet, das — als erwiesen angenommen —
(zumindest) einem Tatbestand des materiellen Strafrechts subsumierbar, mithin als (Anfangs-
)Verdacht einer Straftat zu bewerten ist. Nur wenn (gar) keine Anhaltspunkte vorliegen, die
annehmen lassen, dass (irgend)eine Straftat begangen wurde, sieht § 35c StAG vor, mangels
Anfangsverdachts von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abzusehen, jedwede
Tdatigkeit zu unterlassen, die der Gewinnung, Sicherstellung, Auswertung oder Verarbeitung
einer Information zur Aufklérung des Verdachts einer Straftat dient, und den Anzeiger hievon
in Kenntnis zu setzen (Fellner/Nogratnig, RStDG, GOG und StAG 1I°°1 § 35¢ StAG Rz 2).

Dies ist — ausgehend vom berichteten Sachverhalt — gegenstdndlich gerade nicht der Fall.
Beim angezeigten Sachverhalt handelt es sich um einen einzigen Lebenssachverhalt, der
entsprechend der diesbeziiglich nicht zu beanstandenden Beurteilung durch die
Staatsanwaltschaft Wien zutreffend einen Anfangsverdacht iR § 282 Abs 1 StGB begriindet
und zu dem Ermittlungen zu fiihren sein werden. Fiir ein denselben Sachverhalt betreffendes
Vorgehen nach § 35c¢c StAG im Sinne einer ,teilweisen Subsumptionszuriicklegung” zum
gleichzeitig erhobenen Vorwurf des Missbrauchs der Amtsgewalt nach § 302 Abs 1 StGB

bleibt demgegentiber kein Raum.”

Mit Bericht vom 24. Februar 2024 teilte die Staatsanwaltschaft Wien mit, sie habe A*** als
Beschuldigten zum Tatvorwurf vernommen. A*** habe sich dahingehend verantwortet, dass
er die einschlagige ,,Wolfsverordnung” der Karntner Landesregierung vom 24. Janner 2023,
Zahl: 10-JAG-2859/2-2022, LGBI. Nr. 6/2023, und die darin aufgestellten Voraussetzungen
fir einen legalen Wolfsabschuss (insbesondere nachzuweisender vorheriger
Vergramungsversuche) kenne, jedoch der Meinung sei, dass ,der Wolf ohne vorheriges
Vergrimen sofort erlegt werden solle, um das Problem fiir die Zukunft einer Lésung zufiihren
zu kénnen.” Die verordnete Vergramung von Woélfen halte er flir nicht durchfiihrbar, weil
vergramte Wolfe dann nur in der Nachbargemeinde ,ihrem Blutrausch nachkommen”
wirden. A*** habe auch ein Schreiben an den zustandigen Hegeringleiter vom 2. Juni 2023

vorgelegt, in dem er gebeten habe, ,mit allen zur Verfiigung stehenden technischen und
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personellen Ressourcen der Wolfsproblematik entgegenzuwirken und dafiir Sorge zu tragen,
dass die Wélfe zur Strecke gebracht werden.”

In rechtlicher Beurteilung des berichteten Sachverhalts fiihrte die Staatsanwaltschaft Wien
nun im Wesentlichen aus, dass A*** durch die offentliche Ankiindigung, fir jeden
vorgelegten Wolfskadaver — unabhangig von einer vorher erfolgten Vergramung — eine
Abschusspramie zu bezahlen, andere zumindest mit bedingtem Vorsatz zur Begehung des
Vergehens der vorsatzlichen Schadigung des Tier- oder Pflanzenbestandes nach § 181f Abs 1
StGB aufgefordert habe. Aus der Vernehmung, insbesondere auch in Zusammenschau mit
dem Schreiben an den Hegering, gehe klar die Absicht des Beschuldigten hervor, dass Woélfe
ohne Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen sofort erlegt werden sollten. Es sei daher
davon auszugehen, dass der Beschuldigte die Pramie bewusst deshalb ausgelobt habe, um
Personen (Jager) dazu zu bringen, Woélfe verordnungswidrig zu toten. Da der Beschuldigte
die Pramie im Rahmen eines Interviews gegeniiber einem Journalisten erlautert habe, habe
er auch mit dem Vorsatz gehandelt, dass die Auslobung der Pramie in einem Druckwerk

veroffentlicht werde.

Der Beschuldigte habe daher den Tatbestand der Aufforderung zu mit Strafe bedrohten
Handlungen sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht verwirklicht. Ein
diversionelles Vorgehen komme aus spezialpraventiven Grinden im Hinblick auf die

mangelnde Verantwortungsiibernahme nicht in Frage, weshalb Anklage zu erheben sei.

Die Staatsanwaltschaft Wien verneinte in ihrer rechtlichen Beurteilung abschlielRend
(neuerlich) das Vorliegen des Tatbestandes nach § 302 Abs 1 StGB in objektiver Hinsicht, weil
die Auszahlung einer Pramie durch eine Gemeinde fiir den Abschuss von Wodlfen kein
hoheitliches Handeln, sondern Privatwirtschaftsverwaltung darstelle. Da eine Pramie nach
den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens auch nicht ausbezahlt worden sei, bestehe auch
kein Tatverdacht in Richtung § 153 StGB.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien nahm mit Bericht vom 26. Februar 2024 die Genehmigung

des Vorhabens der Staatsanwaltschaft Wien in Aussicht.

Nach Priifung des libereinstimmenden Vorhabens der Anklagebehdrden wurde der Bericht
der Oberstaatsanwaltschaft Wien vom 26. Februar 2024 mit Erlass des Bundesministeriums

fr Justiz vom 15. Mérz 2024 zur Kenntnis genommen.

Mit Bericht vom 27. Mai 2024 Ubermittelte die Oberstaatsanwaltschaft Wien einen
Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft Wien vom 24. Mai 2024 (ber das intendierte

Rechtsmittelverfahren im berichtsgegenstandlichen Verfahren.

Die Staatsanwaltschaft Wien berichtete zusammengefasst, dass der Angeklagte in der
Verhandlung am 6. Mai 2024 den ihm vorgeworfenen Sachverhalt im Wesentlichen

zugestanden und zugesagt habe, sich in Hinkunft an Schutzgesetze fiir Wildtiere zu halten.
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Insofern habe er damit Verantwortung fiir sein Verhalten lbernommen. Das Landesgericht
fur Strafsachen Wien habe ein diversionelles Vorgehen im Sinne einer GeldbuBe erortert, die
der Angeklagte am 16. Mai 2024 lberwiesen habe. Mit Beschluss vom 22. Mai 2024 habe
das Landesgericht fur Strafsachen Wien das Strafverfahren gegen A*** gemall § 200 Abs 5
StPO iVm § 199 StPO endgiiltig eingestellt.

Die Staatsanwaltschaft Wien beabsichtigte, keine Beschwerde gegen den Beschluss auf
endgiltige Einstellung einzubringen. Die Oberstaatsanwaltschaft Wien beabsichtigte, das

Vorhaben der Staatsanwaltschaft Wien zu genehmigen.

Nach Prifung des Ubereinstimmenden Vorhabens wurde der Bericht der
Oberstaatsanwaltschaft Wien vom 27. Mai 2024 mit Erlass des Bundesministeriums fiir Justiz

vom 29. Mai 2024 zur Kenntnis genommen.

14. Verfahren 25 St 55/21t der Staatsanwaltschaft St. P6lten

Die Staatsanwaltschaft St. Polten fuhrte in der Strafsache gegen A*** ein Verfahren auf

Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung gemal § 4 StVG.

Der kroatische Staatsangehorige A*** wurde mit Urteil des Landesgerichts St. Polten vom
17. Mai 2022 wegen des Verbrechens der schweren No6tigung nach §§ 15, 105 Abs 1, 106
Abs 1 Z 1 StGB, der Verbrechen der schweren Kérperverletzung nach §§ 84 Abs 4, 83 Abs 1,
84 Abs 5 Z 2 StGB, des Verbrechens der schweren Notigung nach §§ 15, 105 Abs 1, 106 Abs 1
Z 2 StGB, des Verbrechens der schweren Erpressung nach §§ 15, 144 Abs 1, 145 Abs1 Z2
StGB und des Verbrechens der schweren Kérperverletzung nach §§ 83 Abs 1, 84 Abs5 Z2
StGB unter Anwendung der §§ 28 Abs 1, 39a Abs 1 Z3 und Abs 2 Z 4 StGB nach § 145 Abs 1

StGB zu einer Freiheitsstrafe in der Dauer von drei Jahren verurteilt.

A*** verblRte die Uber ihn verhangte Freiheitsstrafe in der Justizanstalt Stein; das

errechnete Strafende ware der 20. November 2024 gewesen.

Mit Beschluss des Landesgerichts Krems an der Donau als Vollzugsgericht vom 7. November
2023 wurde die bedingte Entlassung des Verurteilten gemalk § 46 Abs 2 StGB abgelehnt.

Aufgrund des internationalen Haftbefehls des Second Primary Court in Belgrad vom
2. Februar 2022 zur Strafverfolgung sowie des Primary Court Mladenovac vom 30. Juli 2021
zur Strafvollstreckung leitete das Landesgericht St. P6lten ein Auslieferungsverfahren gemaf
§ 28 ARHG gegen A*** ein.

Mit Schreiben des Bundesministeriums fiir Justiz vom 30. Mai 2022 wurde gemal} § 34
Abs 3 ARHG die Ubergabe des Verurteilten an die serbischen Behérden angeordnet, weil sich
der Verurteilte aufgrund des serbischen Ersuchens um Auslieferung zur Strafverfolgung und

Strafvollstreckung mit der Auslieferung einverstanden erklart und eingewilligt hatte, ohne
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Durchfiihrung eines férmlichen Auslieferungsverfahrens Ubergeben zu werden. Die
Ubergabe wurde im Hinblick auf den ésterreichischen Starfanspruch im Hauptverfahren des
Landesgerichts St. Pélten gemaR § 37 ARHG aufgeschoben.

Der Strafgefangene wurde mit Urteil des Hochstgerichts Belgrad vom 26. November 2019
wegen der Straftat des unerlaubten Herstellens, Besitzens, Tragens und Vertreibens von
Waffen und Munition nach Art 348 Abs 4 iVm Abs 1 des serbischen StGB zu einer
Freiheitsstrafe in der Dauer von drei Jahren und vier Monaten verurteilt, die noch zur Ganze
zu verbiBen war; aulRerdem war beim Zweiten Hauptgericht Belgrad noch ein Strafverfahren
wegen des Verdachts der Straftat der schweren Korperverletzung nach Art 121 Abs 1 des
serbischen StGB anhangig; dem Verurteilten drohte eine Freiheitsstrafe in der Dauer von bis

zu funf Jahren.

Bereits am 4. Juli 2022 legte die Staatsanwaltschaft St. Polten einen Vorhabensbericht
gemall § 26 ARHV vor, wonach beabsichtigt war, bis zur vollstandigen VerbiRung der
Freiheitsstrafe keinen Antrag auf Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung gemald
§ 4 StVG zu stellen bzw einem solchen entgegenzutreten. Die Oberstaatsanwaltschaft Wien
beabsichtigte, das Vorhaben der Staatsanwaltschaft St. P6lten zu genehmigen und diese
spatestens nach VerbiiBung von zwei Dritteln der verhdangten Freiheitsstrafe um neuerliche
Berichterstattung zu ersuchen. Der Bericht der Oberstaatsanwaltschaft Wien vom
6.Juli 2022 wurde mit Erlass des Bundesministeriums fur Justiz vom 12. Juli 2022 zur

Kenntnis genommen.

Mit Beschluss des Landesgerichts St. Pélten vom 21. Juli 2022 wurde der Antrag des
Verurteilten auf Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung gemall § 4 StVG im
Wesentlichen mit der Begriindung abgewiesen, dass der Angeklagte wegen mehrerer
strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben verurteilt worden sei und die Taten von einem
dulerst brutalen Vorgehen gegeniiber wehrlosen Opfern gepragt gewesen seien, weshalb
aus generalpraventiven Erwagungen der Vollzug der Uber ihn verhdngten Freiheitsstrafe

weiterzufiuhren sei.

Am 11. Madrz 2024 legte die Staatsanwaltschaft St. P6lten neuerlich einen Vorhabensbericht
gemdlR § 26 ARHV vor, wonach sie beabsichtigte, bis zur vollstandigen VerbiRung der
Freiheitsstrafe keinen Antrag auf Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung gemaR § 4
StVG zu stellen bzw einem solchen entgegenzutreten. Dies zusammengefasst mit der
Begriindung, dass im Hinblick auf die besonders schwerwiegenden strafbaren Handlungen
gegen Leib und Leben sowie Vermogen besondere spezial- und generalpraventive Griinde
vorliegen wiirden, derentwegen ein Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung nicht in
Betracht kdme; die generalpraventive Wirkung bestehe insbesondere in der Abschreckung
selbsternannter Schuldeneintreiber, die unter Anwendung und Androhung erheblicher

Gewalt vermeintliche Schulden eintreiben wirden.
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Die Oberstaatsanwaltschaft Wien nahm mit Bericht vom 11. Marz 2024 die Genehmigung
des beabsichtigten Vorhabens der Staatsanwaltschaft St. P6lten in Aussicht.

Nach Prifung der intendierten Vorgangsweise der Staatsanwaltschaften erteilte das
Bundesministerium fir Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Wien am 19. Marz 2024 gemald
§ 29a Abs 1 StAG folgende Weisung:

»Zum Bericht vom 11. Mdrz 2024 ersucht (§ 29a Abs 1 StAG) das Bundesministerium fiir Justiz
die Oberstaatsanwaltschaft Wien, das im Bericht der Staatsanwaltschaft St. Pélten vom

11. Mdrz 2024, 25 St 55/21t, in Aussicht genommene Vorhaben nicht zu genehmigen.

Gemdfs § 4 StVG ist, wird der Verurteilte an eine ausléndische Behérde ausgeliefert, vom
Vollzug einer liber ihn verhéngten Freiheitsstrafe vorléufig abzusehen, es sei denn, dass es
aus besonderen Griinden des unverziiglichen Vollzuges bedarf, um der Begehung strafbarer

Handlungen durch andere entgegenzuwirken.

Die Auslieferung ist dem inldndischen Strafvollzug grundsdétzlich vorzuziehen. Bei Vorliegen
der gesetzlichen Voraussetzungen ist ein Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung
zwingend, der Verurteilte hat ein Recht darauf (Pieber in Hépfel/Ratz, WK? StVG § 4 Rz 11
[Stand 30. November 2023, rdb.at]; OLG Wien 21 Bs 251/19v).

Ein vorldufiges Absehen vom Strafvollzug ist allein dann unzuldssig, wenn besondere
generalpréventive Erwdgungen den — zumindest teilweisen — unverziiglichen Vollzug
erfordern. In Betracht kommen primdr hohe Freiheitsstrafen wegen schwerer Straftaten,
durch die der Rechtsfrieden besonders empfindlich und nachhaltig gestért wurde (z.B.
terroristische Straftaten, erhebliche und mehrfache Suchtmitteldelinquenz im Rahmen einer
kriminellen Vereinigung), die besonderes Aufsehen erregt oder die die Behérden besonders
lange und intensiv auf den Plan gerufen haben. Spezialprdventive Erwdgungen haben aufier
Acht zu bleiben (Pieber in Hépfel/Ratz, WK? StVG § 4 Rz 12 [Stand 30. November 2023,
rdb.at].

Bei der Priifung der generalpréiventiven Griinde ist die Héhe der im Inland verhingten
Freiheitsstrafe gegen die im Ausland verhdngte oder zu erwartende Freiheitsstrafe
abzuwdgen. Generalpriventive Bedenken gegen ein Absehen werden daher in der Regel
dann nicht bestehen, wenn den Auszuliefernden im Ausland eine Strafe erwartet, deren
AusmafS zumindest der im Inland noch nicht vollzogenen Freiheitsstrafe entspricht oder sie
sogar libersteigt (Pieber in Hopfel/Ratz, WK? StVG § 4 Rz 13 mwN [Stand 30. November 2023,
rdb.at].

Selbst besondere generalpriventive Griinde kénnen einem vorldufigen Absehen vom

Strafvollzug wegen Auslieferung nach § 4 StVG nach dem Vollzug von zwei Drittel der im

Inland zu verbiifSenden Strafhaft nicht mehr entgegenstehen (siehe RIS-Justiz RLOO00166);

wenngleich § 4 StVG im Unterschied zur bedingten Entlassung freilich keine Stichtage kennt.
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Der Verurteilte wurde wegen schwerer Straftaten bei einem Strafrahmen von zwei bis zu
zehn Jahren zu einer Freiheitsstrafe in der Dauer von drei Jahren verurteilt. Er hat bereits
mehr als zwei Drittel der im Urteil des Landesgerichts St. Pélten vom 17. Mai 2022, * Hv ***
verhdngten Freiheitsstrafe in der Dauer von drei Jahren, ndmlich rund zwei Jahre und vier
Monate, verbiifst. Mit Urteil des Hoéchstgerichts Belgrad vom 26. November 2019, K.br.
**%*/19, wurde der Verurteilte zu einer Freiheitsstrafe in der Dauer von drei Jahren und vier
Monaten verurteilt, die noch zur Gdénze zu verbiifien ist, aufSerdem ist gegen ihn beim
Zweiten Hauptgericht Belgrad zum Aktenzeichen *K. br. ***/17 ein Strafverfahren anhdngig,
wodurch dem Verurteilten eine weitere Freiheitsstrafe in der Dauer von bis zu fiinf Jahren
droht.

Es sind keine besonderen generalpréventiven Griinde (mehr) ersichtlich, die einem

vorléufigen Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung nach § 4 StVG entgegenstehen.

Im Hinblick darauf wdéire das im Bericht der Staatsanwaltschaft St. Pélten vom 11. Mdrz 2024,
25 St 55/21t, in Aussicht genommene Vorhaben nicht zu genehmigen. Vielmehr wdre beim
erkennenden Gericht ein Antrag auf Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung gemdyf3
$ 4 StVG zu stellen.”

Der in dieser Strafsache aufgrund der gebotenen Dringlichkeit bei internationalen
strafrechtlichen Angelegenheiten im Nachhinein befasste Weisungsrat erhob mit AuRerung
vom 30. April 2024 gegen den Weisungserlass des Bundesministeriums flr Justiz keinen

Einwand.

Weisungsgemdl beantragte die Staatsanwaltschaft St. Polten am 22. Marz 2024 das
Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung gemaR § 4 StVG. Mit Beschluss vom 25. Marz
2024 sah das Landesgericht St. Polten vom Vollzug der Uber A*** mit Urteil des

Landesgerichts St. P6lten vom 17. Mai 2022 verhangten Freiheitsstrafe vorlaufig ab.

Am 28. Juni 2024 wurde A*** am Flughafen Wien-Schwechat an die serbischen Beamten

Ubergeben.

15. Verfahren 87 St 94/16a und 7 St 5/20f der Staatsanwaltschaft St. Polten

Die Staatsanwaltschaft St. Polten fliihrte ein Verfahren in der Strafsache gegen A*** und
weitere Beschuldigte wegen §205 Abs1 StGB und weiterer strafbarer Handlungen

(strafrechtlich zu priifende Vorfalle in einem Pflegeheim).

Zusammengefasst sollen A***, B*** C*** und D*** im Zeitraum zwischen Marz 2016 und
17. Oktober 2016 in ihrer Funktion als Pfleger im Pflegeheim — soweit fiir die erteilte
Weisung von Bedeutung — zum Nachteil mehrerer Patienten die Vergehen des Qualens oder

Vernachlassigens unmiindiger, jlingerer oder wehrloser Personen nach § 92 Abs 1 StGB und
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die Verbrechen des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeintrachtigten
Person nach § 205 Abs 1 StGB begangen haben, dies teils alleine, teils als Mittater dadurch,
dass es A*** C*** ynd D*** unterlieRen, den unmittelbaren Tater B*** abzuhalten, indem

sie tatenlos danebenstanden und zusahen (Anklagepunkt A.ll.b).

Am  31.Oktober 2019 Ubermittelte die Staatsanwaltschaft St. Pdlten der
Oberstaatsanwaltschaft Wien einen Vorhabensbericht, wonach sie beabsichtigte, gegen
A¥xx BE*x CEx* ynd D*** Anklage zu erheben, das Verfahren gegen B*** und A*** wegen
§ 3g VerbotsG gemaR § 27 StPO zur Durchfiihrung weiterer Umfelderhebungen zu trennen,
das Verfahren gegen E*** wegen §§ 2, 92 Abs 1 StGB gemaR § 190 Z 2 StPO einzustellen und
hinsichtlich der weiteren Pflegekridfte, insbesondere F*** und G*** mangels
Anfangsverdacht einer Straftat gemadR §35c¢c StAG von der Einleitung eines

Ermittlungsverfahrens abzusehen.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien beabsichtigte mit Bericht vom 8. November 2019, die
Staatsanwaltschaft St. Polten zu ersuchen (§ 29 Abs 1 StAG), betreffend A***, C*** und
D*** den Punkt A.ll.b.) der Anklageschrift als sonstigen Tatbeitrag nach § 12 dritter Fall StGB
zu formulieren, jeweils in der Subsumtion um § 12 dritter Fall StGB zu ergdnzen und die
Feststellungen entsprechend anzupassen, sowie das Vorhaben der Staatsanwaltschaft im

Ubrigen zu genehmigen.

Begriindend fiihrte die Oberstaatsanwaltschaft Wien aus, dass § 205 Abs 1 StGB ein
Tatigkeitsdelikt sei, welches nicht durch Unterlassen gemaRR § 2 StGB begangen werden
konne. In dem zur ,eigenen Belustigung” tatenlosen Zusehen sei jedoch ein psychischer
Tatbeitrag nach § 12 dritter Fall StGB zu sehen, weil hiedurch der unmittelbare Tater in
seinen Tathandlungen jedenfalls bestarkt werde. Allenfalls ware § 286 Abs 1 StGB erfiillt,

sollte sich in der Hauptverhandlung der psychische Tatbeitrag nicht nachweisen lassen.

Nach rechtlicher Prifung der intendierten Vorgangsweise der staatsanwaltschaftlichen
Behorden nahm das Bundesministerium fiir Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz
mit Erledigungsentwurf vom 9. Dezember 2019 in Aussicht, der Oberstaatsanwaltschaft
Wien folgende Weisung gemaR § 29a Abs 1 StAG zu erteilen:

,Zum Bericht vom 8. November 2018 ersucht das Bundesministerium fiir Verfassung,
Reformen, Deregulierung und Justiz (§ 29a Abs 1 StAG), vom beabsichtigten Ersuchen an die
Staatsanwaltschaft St. Pélten (§ 29 Abs 1 StAG), betreffend A***, C*** und D*** zu Punkt
A./ll./b. in der berichteten Form Abstand zu nehmen und sie stattdessen anzuweisen, Punkt
A./Il./b. der Anklageschrift als sonstigen Tatbeitrag durch Unterlassung zu formulieren,
jeweils in der Subsumtion zu Punkt A./Il./b/ § 2 und § 12 dritter Fall StGB zu ergénzen und die

Feststellungen entsprechend anzupassen.
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Dazu wird angemerkt, dass es umstritten ist, ob die Beschrdnkung auf Erfolgsdelikte iSd § 2
StGB nur fiir die unmittelbare Tdéiterschaft gilt oder fiir alle Beteiligungsformen. Betrachtet
man die Einwirkung auf das Tatobjekt durch die aktive Begehung der Tat durch den
unmittelbaren Tdter und die dadurch erfolgte Rechtsgutbeeintriichtigung als Erfolg iSd § 2,
so ist auch dies ein Erfolg, der vom Garanten abgewendet werden muss. So entspricht es
bspw. der einhelligen Literatur und Judikatur, dass die Mutter als Beitragstditerin zu § 206
oder § 207 StGB haftet, wenn sie es unterldsst, sexuelle Handlungen an ihrer unmiindigen
Tochter zu verhindern (vgl. Hilf in Hépfel/Ratz, WK? StGB § 2 Rz 162; Fuchs/Zerbes, Strafrecht
AT 12937/6, 91; Kienapfel/Hbpfel/Kert, Strafrecht AT*> Z 28 Rz 19; Philipp in Hépfel/Ratz, WK?
StGB § 206 Rz 31; RS0108869, 14 Os 67/13d; zuletzt 12 Os 5/19f).

Soweit liberblickbar fehlt zur Frage, ob auch §205 Abs 1 StGB (in der Form der
Beitragstdterschaft) durch Unterlassung begangen werden kann, oberstgerichtliche
Rechtsprechung. Aus ho. Sicht ist jedoch eine sachliche Rechtfertigung fiir eine
Differenzierung zwischen § 205 und §§ 206, 207 StGB nicht ersichtlich. Im Ubrigen geht auch
das Oberlandesgericht Wien zuletzt im Beschluss vom 7. August 2019 in Ubereinstimmung
mit der Staatsanwaltschaft St. Pélten von einem dringenden Tatverdacht in Richtung
$§ 2, 205 StGB aus.

Im Ubrigen wird der Bericht zur Kenntnis genommen. Zu den Punkten A./l./a./ 2 (Opfer H***)
und Pkt. A./l./c. (Opfer I***) der Anklageschrift — deren Begriindung im Ubrigen hinsichtlich
1*** und des Vorwurfs des ,Reibens von Franzbrandwein in den Vaginalbereich”
unvollsténdig ist — weist das Bundesministerium fiir Verfassung, Reformen, Deregulierung
und Justiz darauf hin, dass nach der aktuellen Formulierung der Tathandlungen im
Anklageentwurf ... ihm den Penis und die Hoden verdrehten und den Penis mit
Franzbrandwein einrieben” sowie ,,... ihr Franzbrandwein in die Augen, in den Mund und in
den Vaginalbereich rieben” im Hinblick auf die beschriebene Art und die doch ausreichend
erhebliche Intensitéit der Handlungen von einem objektiven Sexualbezug und somit von einer
Tatbestandmdpfigkeit nach § 205 Abs 2 StGB ausgegangen werden kann (vgl. 11 Os 11/14y,
12 Os 5/09s, RS0078135). Vorbehaltlich dahingehender Zeugenaussagen oder anderer

Beweisergebnisse wird angeregt, die Anklage dahingehend zu modifizieren.”

Der gemiR §29c Abs 1Z 1 und Z 3 StAG befasste Weisungsrat erhob mit AuBerung vom
19. Dezember 2019 gegen den Erledigungsentwurf keinen Einwand. Der Weisungserlass vom
9. Dezember 2019 wurde daher am 23. Dezember 2019 an die Oberstaatsanwaltschaft Wien

Ubermittelt.

In der Folge brachte die Staatsanwaltschaft St. Polten die Anklageschrift beim Landesgericht
St. Polten ein. Mit Urteil des Landesgerichts St. Polten als Schoéffengericht vom
31. August 2023 (im zweiten Rechtsgang nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs

und [teilweiser] Neudurchfiihrung der Verhandlung) wurden die Angeklagten im Sinne der
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Anklage verurteilt, wobei vom Gericht auch einzelne Fakten ausgeschieden wurden. Nach
Zurickweisung der Nichtigkeitsbeschwerde der Angeklagten durch Beschluss des Obersten
Gerichtshofs vom 14. Dezember 2023 gab das Oberlandesgericht Wien der Berufung der
Angeklagten am 6. Madrz 2024 nicht Folge.

Mit Verfliigung vom 12. April 2024 trat die Staatsanwaltschaft St. Polten — nach
Genehmigung des Vorhabens durch die Oberstaatsanwaltschaft Wien und das
Bundesministerium fiir Justiz — von der Anklage hinsichtlich der vom Landesgericht St. Polten
ausgeschiedenen Fakten aus dem Grunde des § 192 Abs 1 Z 1 StPO gemals § 227 Abs 1 StPO
zurick und stellte das offene Ermittlungsverfahren gegen B*** und A*** wegen
§ 3g Abs 1 VerbotsG gemaR § 192 Abs 1 Z 1 StPO ein.

16. Verfahren 65 St 5/21h der Staatsanwaltschaft St. Pélten

Die Staatsanwaltschaft St. Polten fiihrte ein Verfahren in der Strafsache gegen A*** und
weitere Beschuldigte wegen § 181b Abs 3 StGB (richtig nunmehr: § 181c Abs 1 und Abs 2
erster Fall StGB) und  weiterer strafbarer Handlungen. Verantwortliche eines
Entsorgungsunternehmens standen im Verdacht, Abfdlle entgegen Art 2 Nummer 35 der
Verordnung 1013/2006/EG, und zwar 100 Tonnen nicht recycelbaren Plastikmdills, in nicht
unerheblicher Menge aus Osterreich nach Malaysia verbracht zu haben.

Mit Vorhabensbericht vom 23. Marz 2022 nahm die Staatsanwaltschaft St. Polten — soweit
hier von Relevanz — in Aussicht, den unter einem als Entwurf vorgelegten Strafantrag gegen
A*** wegen des Vergehens des fahrldassigen umweltgefahrdenden Behandelns und
Verbringens von Abfallen nach § 181c Abs 1 und Abs 2 erster Fall StGB und gegen B***
wegen des Vergehens des vorsatzlichen umweltgefahrdenden Behandelns und Verbringens
von Abfdllen gemall § 181b Abs 1 Z4 und Abs 2 StGB als Beteiligter nach § 12 zweiter Fall
StGB samt einem Antrag auf Verhangung einer VerbandsgeldbufRe gemall § 4 Abs 3 VbVG

Uber die betroffene Gesellschaft beim Landesgericht fiir Strafsachen Wien einzubringen.

Die Zustandigkeit des Landesgerichts fiir Strafsachen Wien zur Durchfiihrung der
Hauptverhandlung lber den einzubringenden Strafantrag stiitzte die Staatsanwaltschaft
St. Polten unter Bezugnahme auf § 36f StPO und § 15 Abs 1 VbVG auf den mutmallichen
Handlungsort der unmittelbaren Taterin und Geschaftsfihrerin A*** am damaligen Sitz der

von ihr vertretenen X*** GmbH in Wien.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien wollte mit Bericht vom 25. Marz 2022 das von der
Staatsanwaltschaft St. Polten in Aussicht genommene Anklagevorhaben unter Hinweis auf
zwei von der genannten Staatsanwaltschaft zu erwagende Erganzungen des Strafantrages

zur Kenntnis nehmen.
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Nach Priufung der Berichte beabsichtigte das Bundesministerium fir Justiz mit Erlassentwurf
vom 19. Juli 2022, der Oberstaatsanwaltschaft Wien eine Weisung gemaR § 29a Abs 1 StAG
zu erteilen. Nachdem der Weisungsrat mit AuRerung vom 27. Juli 2022 gegen die in Aussicht
gestellte Erledigung keinen Einwand erhoben hatte, libermittelte das Bundesministerium fir
Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Wien am 29. Juli 2022 den Erlass mit folgender Weisung:

,Der Bericht vom 25. Mdrz 2022 wird im Umfang des von der Staatsanwaltschaft St. Pélten
im Bericht Nr. 3 vom 23. Mdrz 2022 unter den Punkten Il. bis IV. dargestellten Vorhabens zur

Kenntnis genommen.

Im Zusammenhang mit der von der Staatsanwaltschaft St. Pélten intendierten Einbringung
des Strafantrages beim Landesgericht fiir Strafsachen Wien wird angemerkt, dass es sich bei
dem im Strafantrag angefiihrten und sich auch aus dem Firmenbuch ergebenden (formellen)
Sitz der X*** GmbH im Tatzeitraum laut einer Recherche in offenen Quellen um eine
Rechtsanwaltskanzlei handelt, an deren Adresse mehrere Unternehmen ihren Sitz haben
diirften. Die (zustdndigkeitsbegriindende) Annahme der Staatsanwaltschaft St. Pélten, dass
die unmittelbare Tdterin A*** die Tathandlungen an diesem Ort gesetzt habe, ist daher —
insb mit Blick auf eine allfdllige értliche Unzustindigkeit des angerufenen Gerichts und die
sich, sofern diese durch das Gericht nicht amtswegig gemdf8 §§ 485 Abs 1 Z 1 iVm 450 StPO
wahrgenommen wird, daraus ergebende Nichtigkeit gemdfs §§ 489 Abs 1 iVm 468 Abs 17 1
StPO im einzelrichterlichen Verfahren, — vor Einbringung des Strafantrages noch weiter
aufkldrungsbediirftig, weshalb um die entsprechende Veranlassung einer diesbeziiglichen
ergénzenden Abkldrung ersucht wird (§ 29a Abs 1 StAG).

Demgemdpfs erlibrigt sich derzeit ein weiteres Eingehen auf die laut Bericht vom 25. Mdirz
2022 beabsichtigte Weisung im Zusammenhang mit den weiteren im Zeitraum Oktober 2019
bis Ende Jdnner 2020 verbrachten 1.093,44 Tonnen ,,Kunststoffmahlgut”. “

Nach Durchfiihrung der erganzenden Erhebungen zur 6rtlichen Zustadndigkeit brachte die
Staatsanwaltschaft St. Poélten den Strafantrag und den Antrag auf Verhdngung einer
VerbandsgeldbuBe beim Landesgericht fiir Strafsachen Wien ein. Dieses sprach die beiden
Angeklagten nach der am 20.Janner 2023 und am 12. April 2023 durchgeflhrten
Hauptverhandlung von samtlichen Vorwirfen gemalR § 259 Z 3 StPO frei. Der gegen den
Freispruch von A*** von der Staatsanwaltschaft Wien erhobenen Berufung wegen
Nichtigkeit und Schuld gab das Oberlandesgericht Wien mit Urteil vom 3. April 2024 nicht
Folge.

Das Verfahren ist somit rechtskraftig abgeschlossen.
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17. Verfahren 10 St 34/22w der Staatsanwaltschaft St. Polten, abgetreten zu
607 St 18/23k der Staatsanwaltschaft Wien

Die Staatsanwaltschaft St. Polten fihrte ein Verfahren in der Strafsache gegen unbekannte
Tater (,Verantwortliche einer politischen Partei“) wegen § 153 Abs 1 und Abs 3 erster

Fall StGB (strafrechtlich zu prifende Zahlungen einer politischen Partei).

Die Staatsanwaltschaft St. Polten hatte aufgrund einer anonymen Anzeige gegen
unbekannte Verantwortliche einer politischen Partei — soweit hier von Relevanz — zu prifen,
ob diese in einem noch festzustellenden Zeitraum in Niederdsterreich ihre Befugnis, liber
fremdes Vermogen zu verfliigen, namlich Auszahlungen aus parteiinternen Geldern
vorzunehmen, wissentlich missbraucht und dadurch die politische Partei in einem noch
festzustellenden Ausmall am Vermogen geschadigt haben, indem sie zwischen 2008 und
2016 rund 80.000 Euro als Vergltung fiir angebliche Spesen an A*** sowie zu noch
festzustellenden Zeitpunkten weitere, noch festzustellende Betrdge als Spesen an die

Ehefrau eines betroffenen Parteipolitikers zu Unrecht auszahlten bzw auszahlen lieRen.

Die Staatsanwaltschaft St. Polten nahm mit Vorhabensbericht vom 24. Oktober 2022 in
Aussicht, von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen die Angezeigten gemal
§ 35¢ StAG aus dem Grunde der tatigen Reue nach § 167 StGB abzusehen.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien beabsichtigte mit Bericht vom 28. Oktober 2022, dieses

Vorhaben zu genehmigen.

Nach Prifung der Berichte beabsichtigte das Bundesministerium fiir Justiz mit Erlassentwurf
vom 7.Dezember 2022, der Oberstaatsanwaltschaft Wien eine Weisung gemaR
§ 29a Abs 1 StAG zu erteilen. Nachdem der Weisungsrat gegen den Erledigungsentwurf mit
AuBerung vom 20. Dezember 2022 keinen Einwand erhoben hatte, tbermittelte das
Bundesministerium flr Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Wien am 22. Dezember 2022 den

Erlass mit folgender Weisung:

,Bezugnehmend auf den Bericht vom 28. Oktober 2022 ersucht (§ 29a Abs 1 StAG) das
Bundesministerium fiir Justiz, im Zusammenhang mit den laut Anzeige zu Unrecht erfolgten
Spesenabrechnungen von der intendierten Genehmigung des Vorhabens der
Staatsanwaltschaft St. Pélten in Richtung § 35c StAG Abstand zu nehmen und stattdessen

zweckentsprechende Sachverhaltserhebungen durchfiihren zu lassen.

Zur Begriindung ist auszufiihren, dass die Annahme der tdtigen Reue durch die
Staatsanwaltschaft St. Pélten hinsichtlich des Angezeigten A*** aufgrund des
Anzeigevorbringens, dieser habe unberechtigt Spesen im Ausmaf3 von ,,rund EUR 80.000,00“
abgerechnet und sei nach einer Priifung durch die Personalabteilung zur Riickzahlung eines

Betrages im ,vierstelligen Bereich verdonnert” worden, mit Blick auf in § 167 Abs 2 Z 1 StGB
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geforderte Vollstindigkeit der Schadenswiedergutmachung nicht nachvollzogen werden

kann.

Zudem blieb die Behauptung des Anzeigers, A*** habe als Vorgesetzter die
Spesenabrechnungen von B*** fiir tatsdchlich private Urlaube im Jahr 2019 (bzw bis
méglicherweise laufend) abgezeichnet, unberiicksichtigt; es ist nicht ersichtlich, dass die
dadurch indizierte Priifung des § 58 Abs 2 StGB erfolgt wadire.

Weiters vermdgen die von der Staatsanwaltschaft St. Pélten zur Verneinung der subjektiven
Tatseite des A*** herangezogenen Argumente im Hinblick auf den evident ironisch
gemeinten Hinweis des Anzeigers auf die ,fadenscheinige Rechtfertigung” von A*** fiir die
fehlerhafte Spesenabrechnung nicht zu iiberzeugen.

Da es laut angezeigtem Sachverhalt zu einer Priifung der Spesenabrechnung durch die
Personalabteilung sowie zur Riickzahlung eines Betrages gekommen sein soll, ist
diesbeziiglich von einem Anfangsverdacht auszugehen, dass eine strafbare Handlung
begangen worden sein kénnte. In Bezug auf dieses Anzeigefaktum bestehen auch konkrete
Anhaltspunkte fiir noch nicht ausgeschépfte Erkenntnisquellen, die eine Kldrung des
Tatverdachts verniinftigerweise erwarten lassen. Daher ist die Durchfiihrung von
zweckentsprechenden Sachverhaltserhebungen im Zusammenhang mit den vom Anzeiger

behaupteten zu Unrecht erfolgten Spesenabrechnungen indiziert. [...]“

Die letztlich aufgrund eines weiteren konnexen, in deren ausschlieRliche Zustandigkeit
fallenden Vorwurfs auch fir die dargestellte Verdachtslage zustdndige Staatsanwaltschaft
Wien stellte nach Genehmigung des Bundesministeriums fiir Justiz und Einholung einer
AuBerung des Weisungsrats das gegen C*** wegen §§ 12 zweiter und dritter Fall, 146, 147
Abs 1 Z1 und Abs 2, 148 (zweiter Fall); 153 Abs 1 und Abs 3 zweiter Fall; 153b Abs 1, Abs 2
und Abs 3 StGB, gegen A*** wegen §§ 146, 147 Abs 1 Z1 und Abs 2; 153 Abs 1 und Abs 3
erster Fall; 153b Abs 1, Abs 2 und Abs 3 StGB und gegen die Ehefrau des C*** wegen §§ 146,
147 Abs1 Z1 und Abs2, 148 (zweiter Fall) StGB gefiihrte Ermittlungsverfahren mit
Verfiigung vom 19. September 2024 aus Beweisgriinden gemaR § 190 Z 2 StPO ein.

Das Verfahren ist damit rechtskraftig abgeschlossen.

18. Verfahren 719 St 1/23h der Staatsanwaltschaft Wien

Die Staatsanwaltschaft Wien flihrte ein Verfahren in der Strafsache gegen A*** wegen
§ 288 Abs 1 und Abs 4 StGB. Gegenstand des Verfahrens war der Verdacht, A*** habe in
Osterreich im Rahmen einer Rechtshilfehandlung fiir eine deutsche Staatsanwaltschaft

falsch ausgesagt.
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Die Staatsanwaltschaft Wien legte A*** mit Strafantrag vom 11. April 2023 das Vergehen
der falschen Beweisaussage nach § 288 Abs 1 und Abs 4 StGB zur Last.

Mit Beschluss vom 24. Mai 2023 stellte das Landesgericht fiir Strafsachen Wien das
Strafverfahren gegen A*** wegen §288 Abs1 und Abs4 StGB nach Leistung eines
Pauschalkostenbeitrages unter Bestimmung einer Probezeit von zwei Jahren gemal} §§ 199
iVm 203 Abs 1 StGB vorlaufig ein.

Die Staatsanwaltschaft Wien beabsichtigte mit Bericht vom 5. Juni 2023, von der Erhebung

eines Rechtsmittels Abstand zu nehmen.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien wollte mit Bericht vom 6. Juni 2023 das von der

Staatsanwaltschaft Wien in Aussicht genommene Vorhaben genehmigen.

Nach Prifung der Berichte erteilte das Bundesministerium fiir Justiz mit Erlass vom
12. Juni 2023 der Oberstaatsanwaltschaft Wien folgende Weisung gemaR § 29a Abs 1 StAG:

,Unter Bezugnahme auf den Bericht vom 6. Juni 2023 ersucht (§ 29a Abs 1 StAG) das
Bundesministerium fiir Justiz, von der Genehmigung des von der Staatsanwaltschaft Wien
mit Bericht vom 5. Juni 2023 in Aussicht genommenen Vorhabens Abstand zu nehmen und
stattdessen die Staatsanwaltschaft Wien zu ersuchen (§ 29 Abs 1 StAG), eine Beschwerde
gegen den Beschluss des Landesgerichts fiir Strafsachen Wien vom 24. Mai 2023, AZ * Hv

**%* einzubringen.
Zur Begriindung ist Folgendes auszufiihren:

Mit Beschluss vom 24. Mai 2023, der Staatsanwaltschaft Wien zugestellt am 31. Mai 2023,
AZ * Hv *** stellte das Landesgericht fiir Strafsachen Wien das Strafverfahren gegen A***
wegen § 288 Abs 1 und Abs 4 StGB nach Leistung eines Pauschalkostenbeitrages in der Héhe
von EUR 200,00 gemdfs §§ 198 Abs1 Z3, 199 iVm 203 Abs 1 (und Abs 2) StPO unter

Bestimmung einer Probezeit von zwei Jahren vorléufig ein.

Entgegen der Rechtsansicht des Erstgerichts liegen nicht sdmtliche

Diversionsvoraussetzungen des § 198 Abs 1 und Abs 2 StPO vor.

Gemdfs §§ 199 iVm 198 StPO hat das Gericht das Verfahren nach Einbringung der Anklage
wegen Begehung einer von Amts wegen zu verfolgenden strafbaren Handlung mit Beschluss
einzustellen, wenn der Sachverhalt hinreichend gekldrt ist und eine Bestrafung im Hinblick
auf die in §198 Abs1 Z1 bis Z4 StPO genannten MafSnahmen aus spezial- und
generalpréventiven Griinden nicht geboten erscheint, sofern die Tat nicht mit mehr als fiinf
Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist, die Schuld des Angeklagten nicht als schwer (§ 32 StGB)
anzusehen wdre und die Tat — von Ausnahmeféllen abgesehen — nicht den Tod eines
Menschen zur Folge gehabt hat (§ 198 Abs 2 StPO).
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Gemdfs §§ 199 iVm 203 Abs 1 StPO hat das Gericht unter den genannten Voraussetzungen
das Strafverfahren unter Setzung einer Probezeit von einem bis zu zwei Jahren vorldufig
einzustellen, wobei gemdfs § 203 Abs 2 StPO dies — soweit nicht aus besonderen Griinden
darauf verzichtet werden kann — von der Erfiillung bestimmter Pflichten (in Form von
Weisungen bzw Bewdhrungshilfe) abhéngig zu machen ist.

Dass dem Angeklagten Pflichten gemdf8 § 203 Abs 2 StPO auferlegt worden wdren, wie sich
aus dem Zitat der genannten Bestimmung im Spruch des bekdmpften Beschlusses schliefsen
liefe, ldsst sich weder der Begriindung des Beschlusses noch dem Protokoll der
Hauptverhandlung vom 24. Mai 2023 entnehmen. Ebenso fehlen Ausfiihrungen zu dem
darauf nur aus besonderen Griinden zuléissigen Verzicht sowie zur Bemessung der Héhe des

gemdf3 § 388 StPO aufgetragenen Pauschalkostenbeitrages.

Fallaktuell sprechen allerdings generalpréventive Erwdgungen gegen ein Vorgehen nach dem
11. Hauptstiick der Strafprozessordnung.

Ein diversionelles Vorgehen setzt unter anderem voraus, dass es unter Beriicksichtigung der
konkret gewdhlten DiversionsmafSnahme der Bestrafung des Angeklagten nicht bedarf, um
der Begehung strafbarer Handlungen anderer entgegenzuwirken. Dabei vermitteln gerade
fiir den Angeklagten spiirbare Reaktionen, wie etwa die Zahlung einer Geldbufle, der
Offentlichkeit ein Signal der Rechtsbewdhrung (Schroll/Kert in Fuchs/Ratz, WK StPO § 198 Rz
41). Insbesondere bei strafbaren Handlungen gegen die Rechtspflege ist in
generalpréventiver Hinsicht ein strenger Mafstab anzulegen, sodass in der Regel eine
Bestrafung geboten und nur in besonderen Ausnahmeféllen ein diversionelles Vorgehen

zuldssig ist.

Diesen  Prémissen wird der gegenstindliche Beschluss bei der gebotenen

Einzelfallbetrachtung aus nachfolgenden Griinden nicht gerecht:

Die reine Probezeit als am wenigsten belastende und damit auf Ausnahmefille zu
beschrinkende Form der Diversion stellt schon fiir den Angeklagten keine spiirbare Reaktion
dar; umso weniger vermag sie der Offentlichkeit ein ausreichendes Signal der
Rechtsbewdhrung zu vermitteln (vgl RIS-Justiz RS0123346; OLG Wien vom 16. November
2022, AZ * Bs *** [dort zu § 201 StPO]; Schroll/Kert aaO § 203 Rz 2). Um dieser Wirkung
gegeniiber der Bevélkerung gerecht zu werden, reicht die Durchfiihrung des bisherigen
Verfahrens allein gerade nicht aus. Vor allem bei mehrfach falschen Dispositionen im Zuge
einer Zeugenvernehmung koénnte diese Art der Verfahrensbeendigung gegeniiber der
Offentlichkeit den Eindruck erwecken, derartiges Verhalten werde bagatellisiert und der
Beweiswert von wahrheitsgemdfSen Aussagen im Generellen in Frage gestellt (OLG Graz vom
2. Mai 2022, AZ * Bs ***). Tatsdchlich ist die Strafrechtspflege im héchsten Mafe auf die
Richtigkeit und Vollstindigkeit von Zeugenaussagen angewiesen. Der Allgemeinheit, die

falsche Zeugenaussagen allzu oft als , Kavaliersdelikte” empfindet, muss klar signalisiert
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werden, dass bei falschen Beweisaussagen mit Verurteilungen zu rechnen ist (OLG Wien vom
16. November 2022, AZ* Bs ***). Dies muss gerade in Verfahren von besonderem
Offentlichem Interesse bei erwiesener falscher Beweisaussage, die zur Behinderung bzw

Verzégerung der Ermittlungen fiihrte, gelten.

Anhaltspunkte  fiir besonders beriicksichtigungswiirdige  Griinde, die fallkonkret
ausnahmsweise ein diversionelles Vorgehen bei einer falschen Beweisaussage zuldissig
machen wiirden, lassen sich der schriftlichen Beschlussausfertigung des Landesgerichts fiir
Strafsachen Wien nicht entnehmen. Zwar ist dem Angeklagten zugute zu halten, dass er im
Zuge seiner Beschuldigtenvernehmung am 27. November 2020 die Unrichtigkeit seiner
zeugenschaftlichen Angaben zugestand, jedoch ergab sich die Notwendigkeit der neuerlichen
Befragung des Angeklagten als Beschuldigter daraus, dass sich dessen Angaben mit den
lbrigen Ermittlungsergebnissen nicht in Einklang bringen liefSen (vgl S 5f des Strafantrages)
und nicht aus seiner Eigeninitiative. Im Ermittlungsverfahren behauptete der als
Beschuldigter vernommene Angeklagte zum Grund der falschen Beweisaussage noch, er
habe die Wichtigkeit seiner Vernehmung zum damaligen Zeitpunkt nicht erkannt (vgl S 4 des
Strafantrages). In der Hauptverhandlung am 24. Mai 2023 gab er zum Motiv an:
,Unwissenheit und ein bisschen Angst. Die ganzen Zeitungsberichte wie das seiner Zeit war
mit dem ...... weifs man nicht, wenn der sagt ,der hat mich jetzt verraten” oder irgendwas.”
und ,[...] Ich weifs, ich habe etwas Unrechtes getan, aber man muss es aus der Situation
heraus sehen.”. Diese Verantwortung des Angeklagten Idsst nicht erkennen, welche Folgen er
konkret bei wahrheitsgemdfSer Aussage zu den Begleitumstinden liber seine bereits damals

den Strafverfolgungsbehérden bekannte Rolle im Zuge der Flucht von befiirchtet hdtte.?

Bei einer Gesamtbetrachtung reicht es daher aus generalpriventiven Erwdgungen zur
Hintanhaltung dhnlicher Delinquenz nicht aus, gemdfs §§ 199 iVm 198 Abs 1 Z 3, 203 Abs 1
StPO vorzugehen. Vielmehr bedarf es einer splirbaren staatlichen Reaktion, um der

Offentlichkeit zu vermitteln, dass solche Delikte mit entsprechender Hérte verfolgt werden.

Es wird daher mit der (trotz zustimmender AufSerung der Staatsanwaltschaft Wien zu einem
Vorgehen nach dem 11. Hauptstiick der Strafprozessordnung zulédssigen [RIS-Justiz
RS0117071]) Beschwerde beim Oberlandesgericht Wien als Rechtsmittelgericht die
Aufhebung des Beschlusses des Landesgerichts fiir Strafsachen Wien vom 24. Mai 2023,
AZ * Hv *** unter gleichzeitigem Auftrag an das Erstgericht, das Verfahren fortzusetzen, zu

beantragen sein.”

21 Hiezu ist anzumerken, dass sich das von der Staatsanwaltschaft Wien in ihrer Berichterstattung fur die falsche
Beweisaussage des Angeklagten ins Treffen geflihrte Motiv, wonach dieser sich aufgrund der Beflirchtung, (ansonsten)
»selbst ins Visier der Ermittlungsbehérden zu kommen”, zu den falschen Angaben habe hinreien lassen, den im HV-
Protokoll vom 24. Mai 2023 festgehaltenen Aussagen des Angeklagten nicht entnehmen lasst.
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Aufgrund der Dringlichkeit (Ablauf der Rechtsmittelfrist am 14. Juni 2023) wurde das
Verfahren dem Weisungsrat gemall § 29c Abs1 Z1 iVm Abs5 StAG im Nachhinein zur
AuBerung vorgelegt. Dieser erhob mit AuRerung vom 4. Juli 2023 keinen Einwand gegen die

erfolgte Erledigung.

Mit Beschluss vom 10. November 2023 gab das Oberlandesgericht Wien der Beschwerde der
Staatsanwaltschaft Wien Folge, hob den bekdmpften Beschluss des Landesgerichts fir
Strafsachen Wien auf und trug diesem die Fortsetzung des Verfahrens auf. Begriindend
fihrte das Oberlandesgericht Wien im Wesentlichen aus, dass es bei falschen
Beweisaussagen einer spiirbaren staatlichen Reaktion bediirfe, um der Offentlichkeit zu

vermitteln, dass solche Delikte mit angemessener Harte verfolgt werden.

Mit Urteil vom 20. Dezember 2023 sprach das Landesgericht fir Strafsachen Wien A***
wegen § 288 Abs 1 und Abs 4 StGB schuldig und verurteilte ihn zu einer unter Setzung einer
Probezeit von drei Jahren ganzlich bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe in der Dauer von

zwei Monaten.

Aus Anlass der gegen dieses Urteil von der Staatsanwaltschaft Wien erhobenen Berufung
wegen Strafe hob das Oberlandesgericht Wien mit Urteil vom 5. April 2024 das
erstinstanzliche Urteil aufgrund einer von Amts wegen wahrzunehmenden Nichtigkeit
(§§ 290 Abs 1, 471, 489 Abs 1 iVm 281 Abs 1 Z 10 StPO) auf und verwies die Strafsache zur
neuerlichen Entscheidung an das Landesgericht fir Strafsachen Wien zurick. Zur
Begriindung hielt das Oberlandesgericht Wien fest, dass § 288 Abs 4 StGB nur falsche
Beweisaussagen in einem ,Ermittlungsverfahren nach der (wohl gemeint:) ésterreichischen
StPO“ verpone. Dieser Auslegung stehe auch § 55h Abs 4 EU-JZG nicht entgegen. Eine
analoge Anwendung des § 288 Abs4StGB im Falle von Rechtshilfehandlungen fir

auslandische Behérden komme im Hinblick auf das Analogieverbot nicht in Betracht.

Im konkreten Fall sei der Angeklagte aufgrund einer Europdaischen Ermittlungsanordnung im
Rechtshilfeweg fiir eine deutsche Staatsanwaltschaft vernommen worden, sodass das
inkriminierte Verhalten § 288 Abs 4 StGB nicht subsumiert werden kénne. Da der Angeklagte
die mutmaRBliche Falschaussage vor Beamten des Bundeskriminalamts, sohin einer
Verwaltungsbehoérde getatigt habe, sei jedoch von einem Verdacht in Richtung § 289 StGB

auszugehen.

Mit Urteil vom 31. Mai 2024, rechtskraftig am 4. Juni 2024, erkannte das Landesgericht fiir
Strafsachen Wien A*** —im Sinne der Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien — wegen
§ 289 StGB schuldig und verurteilte ihn zu einer unter Setzung einer Probezeit von drei

Jahren ganzlich bedingt nachgesehen Freiheitsstrafe in der Dauer von zwei Monaten.
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19. Verfahren 19 St 136/23i der Staatsanwaltschaft Wien

Die Staatsanwaltschaft Wien flihrte ein Verfahren in der Strafsache gegen finf
Justizwachebeamte, die in einem vor dem Bundesverwaltungsgericht gefiihrten Verfahren
als Zeugen zur Frage von Alkoholkonsum wahrend der Dienstzeit vernommenen worden
waren, jeweils wegen § 288 Abs 1 StGB und gegen den Beschuldigten E*** mit Blick auf
dessen die anderen Beschuldigten belastenden Angaben auch wegen § 297 Abs 1 StGB.

Mit Sachverhaltsdarstellung vom 12. Mai 2023 ersuchte das Bundesministerium fir Justiz,
Generaldirektion fir den Strafvollzug und den Vollzug freiheitsentziehender MalRnahmen,

die Staatsanwaltschaft Wien um strafrechtliche Prifung des Sachverhalts.

Mit Informationsbericht vom 23. August 2023 teilte die Staatsanwaltschaft Wien mit, dass
sie von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen die vom Bundesministerium fir
Justiz zur Anzeige gebrachten Personen wegen §§ 288 Abs 1, 297 Abs 1 StGB gemaR § 35c¢
StAG abgesehen habe.

Dabei sei sie zu den noch im aktiven Dienst befindlichen Angezeigten davon ausgegangen,
dass diesen ,hinsichtlich der an sie gerichteten Fragen betreffend Alkoholkonsum wdhrend
der Dienstzeit bzw der von (richtig:) ihnen getdtigten Antworten Aussagenotstand gemdyfs
$ 290 Abs 1 StGB zugute” komme, , da ein Zugesténdnis vor den anwesenden Vertretern des
Bundesministeriums fiir Justiz, wdhrend der Dienstzeit Alkohol zu konsumieren, jedenfalls
disziplindre und somit auch unmittelbare und bedeutende vermégensrechtliche Nachteile
nach sich gezogen hditte”. Dabei beurteilte die Staatsanwaltschaft Wien die laut Protokoll
»(pauschal) erfolgte Belehrung” der Angezeigten gemaR §§ 48 bis 50 AVG, § 288 StGB als
unzureichend, weil keine umfassende Belehrung dahingehend erfolgt sei, dass die
Beantwortung der aufgezeigten Fragen disziplindre Konsequenzen fiir die Zeugen nach sich
ziehen konnte. Erkenne ein Zeuge infolge fehlender bzw unzureichender Instruktion oder
mangels Ausbildung und Lebenserfahrung nicht, dass ein Entschlagungssachverhalt vorliegt,
konne er nach § 290 StGB entschuldigt sein.

Zu dem bereits in den Ruhestand versetzten Angezeigten E*** hielt die Staatsanwaltschaft
Wien fest, dass diesem aufgrund der widerspriichlichen Aussagen kein strafbares Verhalten,

insbesondere keine von § 297 Abs 1 StGB geforderte Wissentlichkeit nachzuweisen sei.

Nach Prifung der Berichte beabsichtigte das Bundesministerium fiir Justiz mit Erlassentwurf
vom 21.September 2023, der Oberstaatsanwaltschaft Wien eine Weisung gemal
§ 29a Abs 1 StAG zu erteilen. Nachdem der Weisungsrat mit AuBerung vom 16. Oktober
2023 gegen den Erledigungsentwurf keinen Einwand erhoben hatte, ibermittelte das
Bundesministerium flr Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Wien am 17. Oktober 2023 den

Erlass mit folgender Weisung:
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»Bezugnehmend auf den Bericht vom 8. August 2023 wird ersucht (§ 29a Abs 1 StAG), die
Staatsanwaltschaft Wien anzuweisen (§ 29 Abs 1 StGB), ein Ermittlungsverfahren gegen
AF*X BxEE CEXE und D***, jeweils wegen § 288 Abs 1 StGB, und gegen E*** wegen §§ 288
Abs 1, 297 Abs 1 StGB einzuleiten.

Die (allein) aus der Protokollierung abgeleitete Annahme der Staatsanwaltschaft Wien, die
Belehrung der Zeugen sei ,pauschal” erfolgt, sodass davon auszugehen sei, dass die als
Zeugen vernommenen Justizwachebeamten nicht gewusst hdtten, dass sie von der
Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeugnisses befreit waren oder hdtten befreit werden
kénnen (§ 290 Abs 1 Z 1 StGB), erweist sich als verfriiht.

Aufgrund des amtsbekannten Umstandes, dass Belehrungen (liber Aussageverweigerungs-
und/oder -befreiungsrechte, auch wenn sie detailliert erfolgen, liblicherweise im Protokoll
durch einen schlichten Verweis auf die bezughabende Gesetzesstelle festgehalten werden,
kann ohne die Durchfiihrung weiterer Ermittlungen nicht darauf geschlossen werden, dass
die fallkonkret vorgenommenen Belehrungen nicht ausreichend iSd § 290 Abs 1 Z1 StGB
gewesen widren. Zur hinreichenden Kldrung des Sachverhalts ist daher zumindest die
Vernehmung der Angezeigten als Verddchtige/Beschuldigte sowie des beim
Bundesverwaltungsgericht vorsitzenden Richters und der jeweiligen Schriftfiihrer:innen als

Zeugen indiziert.

Im Zuge der Vernehmung der Verddchtigen/Beschuldigten wird auch zu kldren sein, ob sie
nach den ihnen jeweils gegebenen Instruktionen/Belehrungen durch den Richter des
Bundesverwaltungsgerichts befiirchtet haben, zur Begriindung des ihnen nach § 49 Abs 1
AVG zustehenden Aussageverweigerungsrechts belastende, dem Gericht bis dahin
unbekannte Tatsachen angeben zu miissen oder nicht (siehe dazu § 49 Abs 4 AVG). Dabei
wdre zu beachten, dass, soweit die Verweigerung einer Aussage ohne Angabe von (weiteren)
Griinden erfolgen kann, eine Berufung auf § 290 Abs1 StGB ausscheidet (vgl OGH
12. Dezember 2017, AZ 14 Os 94/17f; EvBI 2018/76).

Im Ubrigen wird im Zuge der neuerlichen Priifung der Voraussetzungen des § 290 Abs 1 StGB
zu beriicksichtigen sein, dass ein bedeutender Vermégensnachteil erst anzunehmen ist, wenn
eine auf ldngere Zeit hin wirksame nachhaltige Beeintrdchtigung der wirtschaftlichen
Gesamtsituation zu befiirchten ist, wovon bei voriibergehenden Einkommensbelastungen
ohne schwerwiegende Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaftsfiihrung des Betroffenen,
mag sie sich auch iber mehrere Monate erstrecken, nicht die Rede sein kann (RIS-Justiz
RS0049729; Pléchl in Hépfel/Ratz, WK? StGB Rz 12; zu den méglichen Disziplinarstrafen siehe
§ 92 Abs 1 BDG).

Der Berichterstattung liber die erfolgte Enderledigung wird entgegengesehen.”
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Mit Informationsbericht vom 26. Juni 2024 teilte die Staatsanwaltschaft Wien mit, dass sie
das weisungsgemal eingeleitete Ermittlungsverfahren nach Vernehmung der Beschuldigten
sowie des vorsitzenden Richters und des Schriftfiihrers beim Bundesverwaltungsgericht

gegen samtliche Beschuldigte gemaRk § 190 Z 2 StPO eingestellt habe.

Samtliche Beteiligte hatten bestatigt, dass nur eine allgemeine Belehrung nach §§ 51 iVm 48,
49 AVG und keine speziell auf das Disziplinarrecht ausgelegte Belehrung erfolgt sei. Mogliche
disziplinarrechtliche Konsequenzen seien zu keiner Zeit erortert worden. Ein expliziter
Hinweis, dass die Beschuldigten Fragen nach einem Alkoholkonsum wahrend der Dienstzeit
nicht beantworten miissen, sei nicht erfolgt. Die Beschuldigten hatten laut eigenen Angaben
teilweise nicht einmal gewusst, in welcher Angelegenheit sie zum Bundesverwaltungsgericht

als Zeugen geladen worden seien.

Unter Bericksichtigung samtlicher Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens kam die
Staatsanwaltschaft Wien daher zum Schluss, dass den Beschuldigten fiir den Fall, dass sie die
ihnen gestellten Fragen iZm deren Alkoholkonsum wahrend des Dienstes (§ 91 Abs 1 BDG
1979) falsch beantwortet hatten, Aussagenotstand nach § 290 Abs 1 StGB zugutekomme.

GemdaR §92 Abs 1 Z 3 und Z 4 BDG seien fir Dienstpflichtverletzungen iSd § 91 Abs 1 BDG
eine Geldstrafe in der Hohe von mehr als einem Monatsbezug bis zu fiinf Monatsbezligen
und die Entlassung als mogliche Disziplinarstrafen vorgesehen. Diese wiirden fiir die
beschuldigten Justizwachebeamten einen bedeutenden Vermdégensnachteil darstellen. Im
Hinblick auf die Anwesenheit eines Vertreters der Generaldirektion flir den Strafvollzug bei
der Verhandlung hatten die Beschuldigten auch zwingend von einer Einleitung eines
Disziplinarstrafverfahrens samt den daraus resultierenden Konsequenzen ausgehen miissen,

sodass der Vermogensnachteil auch ,,unmittelbar drohend” gewesen sei.

Im Ubrigen habe im Ermittlungsverfahren der Umstand, dass es tatsichlich zu einem
Alkoholkonsum durch Justizwachebeamte wahrend des Dienstes in der Justizanstalt
gekommen sein soll, nicht erwiesen werden kénnen. Es sei daher nicht mit der notwendigen
Sicherheit feststellbar, dass die Beschuldigten tatsadchlich falsch ausgesagt hatten. Aufgrund
der widersprichlichen Aussagen habe auch in Bezug auf den bereits in den Ruhestand
versetzten Beschuldigten E*** ein tatbestandsmaRiges Verhalten iSd §§ 288 Abs 1 und 297

Abs 1 StGB nicht angenommen werden kénnen.

20. Verfahren 4 St 222/22m der Staatsanwaltschaft Linz

Die Staatsanwaltschaft Linz fiihrte gegen A*** ein Verfahren wegen des Vergehens der
Ublen Nachrede zum Nachteil des Herrn Bundesprasidenten nach §§ 111 Abs 1 und 2, 117
Abs 1 StGB iVm §§1 Abs1 Z12, 41 MedienG und brachte gegen den Genannten am
17. April 2023 beim Landesgericht Linz einen Strafantrag ein.
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Mit Urteil des Landesgerichts Linz vom 24. Mai 2023 wurde A*** gemall § 259 Z 3 StPO -
soweit fur die Weisung von Bedeutung — vom Vorwurf freigesprochen, er habe am
18. September 2022 in Linz den Bundesprisidenten der Republik Osterreich einer
verachtlichen Gesinnung geziehen, wobei er die Tat sonst auf eine Weise begangen habe,
dass sie einer breiten Offentlichkeit zuganglich wurde, indem er anlasslich des Besuchs des
Bundesprasidenten in einem Gasthaus einen Artikel in einem Online-Medium mit folgenden

Passagen veroffentlichte: ,Dass genau dort Wahlkampf betrieben wird fiir einen Mann, der

die Verfassung mit FiifSen tritt und die Spaltung der Gesellschaft zuldsst, wie kein anderer vor

ihm, ist ein aufSerordentlich schmerzhaftes Ereignis." [...]“

Den Freispruch begriindete das Erstgericht damit, dass die genannte Aussage im
vorliegenden Kontext in Bezug auf den Bundespradsidenten objektiv dahingehend zu
verstehen sei, dass der Angeklagte der Meinung sei, der Bundesprasident habe bei seiner
Amtsfiihrung im Zusammenhang mit COVID-19-MalRnahmen verfassungsrechtliche
Verpflichtungen bzw Vorgaben und Aufgaben missachtet und gehe nicht ausreichend gegen
gesellschaftliche Konflikte vor. Im Ergebnis handle es sich dabei nicht um eine
Tatsachenbehauptung, sondern um ein bloRes (seiner Natur nach hochst subjektives)
Werturteil in Bezug auf die Amtsfilhrung des Bundesprasidenten, welches angesichts der
damals anstehenden Bundesprasidentenwahl schwerlich als unzuldssiger Wertungsexzess
bewertet werden kénne; andernfalls wiirde man bei der gebotenen Induktion einer solchen
rechtlichen Beurteilung im Ergebnis praktisch jegliche Kritik an der Amtsausiibung von
Politikern unterbinden und damit die Grenze des Gesetzesvorbehaltes des Art 10 Abs 2
EMRK vollstandig aushebeln.

Die Staatsanwaltschaft Linz meldete gegen das Urteil Berufung wegen Nichtigkeit und Schuld
an und beabsichtigte in weiterer Folge (Vorhabensbericht vom 29. September 2023), die

Berufung auszufiihren.

Die Oberstaatsanwaltschaft Linz beabsichtigte mit Bericht vom 2. Oktober 2023, das
Vorhaben der Staatsanwaltschaft Linz nicht zu genehmigen, sondern die Staatsanwaltschaft
Linz zu ersuchen (§29 Abs1 StAG), die angemeldete Berufung gegen das Urteil des

Landesgerichts Linz vom 24. Mai 2023 zurlickzuziehen.

Nach Prifung der Berichte erteilte das Bundesministerium fiir Justiz mit Erlass vom
18. Oktober 2023 der Oberstaatsanwaltschaft Linz nachstehende Weisung gemalR
§ 29a Abs 1 StAG:

Unter Bezugnahme auf den Bericht vom 2. Oktober 2023 wird ersucht (§ 29a Abs 1 StAG),
von der beabsichtigten Weisung auf Zurlickziehung des angemeldeten Rechtsmittels Abstand
zu nehmen und stattdessen das auf die Einbringung der Rechtsmittelschrift gerichtete
Vorhaben der Staatsanwaltschaft Linz laut Vorhabensbericht vom 29. September 2023 zur

Kenntnis zu nehmen, und die Staatsanwaltschaft Linz iiberdies zu ersuchen (§ 29 Abs 1 StAG),
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die Begriindung der einzubringenden Rechtsmittelschrift durch folgende weitere

Ausfiihrungen zu ergéinzen:

»Nicht jegliche Kritik soll durch § 111 Abs 1 StGB unterbunden werden, wohl aber ein die
Grenzen zuldssiger Kritik (iberschreitender Wertungsexzess. Denn auch unter dem
Gesichtspunkt des Rechtes auf freie MeinungséufSerung sind Wertungsexzesse, das heifst
durch ein (iberzogenes Werturteil ehrverletzende Kritik, formale Ehrenbeleidigungen, bei
denen sich die Ehrverletzung schon aus der Form der Auferung ergibt, und solche
abfdlligeWerturteile, die wegen des Fehlens eines entsprechenden Sachverhaltssubstrats
jenseits sachlicher Kritik liegen, tatbildlich nach § 111 Abs 1 StGB (RIS-Justiz RS0075702).

Bei der Beurteilung, ob ein unzuldssiger Wertungsexzess vorliegt, sind dabei im Besonderen
die Person des von der Kritik Betroffenen als auch die konkrete Ausgestaltung der Kritik zu

beriicksichtigen.

Gewdhrt Art 10 MRK nach gesicherter Rechtsprechung des Europdischen Gerichtshofs fiir
Menschenrechte zwar dem kritischen Werturteil im Besonderen in der politischen
Auseinandersetzung eine weitreichende Privilegierung, so wird damit aber keineswegs eine
schrankenlose Meinungs- und Kritikfreiheit eingerdumt. Der Persénlichkeitsschutz von
Politikern ist insofern eingeschréinkt, als die Grenzen der zuldssigen Kritik bei ihnen weiter
gezogen sind als bei Privatpersonen, die Grenze aber dort zu ziehen ist, wo unabhdngig von
den zur Debatte gestellten rein politischen Verhaltensweisen ein persénlich vorwerfbares
unehrenhaftes Verhalten vorgeworfen wird und bei Abwdégung der Interessen ein nicht mehr
vertretbarer Wertungsexzess vorliegt (RIS-Justiz RS0082182).

Im konkreten Fall besonders zu beriicksichtigen ist, dass es sich um den Bundesprisidenten
und damit um keinen ,,gewéhnlichen” (Partei-)Politiker, der als Teil einer politischen Partei im
tdglichen politischen Widerstreit mit anderen Parteien steht, handelt. Vielmehr geniefst der
Bundespriisident in seiner Funktion als Staatsoberhaupt der Republik Osterreich eine ganz

besondere Stellung.

Die Besonderheit der Funktion des Bundesprdsidenten liegt darin, dass er sein Amt im
Hinblick auf die ihm verfassungsgesetzlich eingerdumten Aufgaben unparteiisch, aufSerhalb
bzw frei von parteipolitischen Diskursen und auf Grundlage der Bundesverfassung zu fiihren
hat. Der Bundesprisident vertritt keine Partei. Er repréisentiert vielmehr die Republik
Osterreich nach aufSen (Art 64 B-VG). Das Ansehen seiner Person ist demnach eng mit dem
Ansehen der Republik Osterreich im Ausland verkniipft. Diese Besonderheit kommt auch im
strafrechtlichen Ehrenschutz zum Ausdruck, der dem Bundesprdsidenten gemdf$ § 117 Abs 1
Satz 2 StGB als einziger physischer Einzelperson unter den obersten Organen der Vollziehung
eingerdumt wird. Ob der ehrenriihrige Angriff gegen seine Ehre wdhrend der Auslibung
seines Amts, in Beziehung auf eine seiner Amtshandlungen oder gegen ihn als Privatperson
gerichtet ist, ist dabei ohne Belang (Tipold in Leukauf/Steininger, StGB* § 117 Rz 7).
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Die Wahrung des Ansehens der Republik Osterreich durch den Bundesprdésidenten sowie die
Erfiillung der ihm verfassungsgemdfs zugewiesenen Aufgaben als Staatsoberhaupt setzen
gleichermaflen voraus, dass die Integritit der Person des Bundesprdisidenten aufSer Zweifel
steht. Um dies zu gewdhrleisten, muss sie gegen unbegriindete Angriffe geschiitzt werden.
Dies erscheint in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Unsicherheiten und Umbriiche, wie
sie ab 2019 im Zuge der , Ibiza-Affdre” und ab 2020 aufgrund der ,,Corona-Krise” feststellbar
waren umso wichtiger, kommt der Funktion des Bundesprdsidenten als (lberparteilichem
Staatsoberhaupt doch eine besonders wichtige, integrative Funktion zu. Vor diesem
Hintergrund ist es essentiell, dass der Bundesprdsident vor ehrenriihrigen Angriffen, die
gerade in politisch unruhigen Zeiten in besonderem MafSe ein destabilisierendes Potential zu
entfalten vermégen, entsprechend geschiitzt wird. Auch dieser Blickwinkel ist bei der
Beurteilung der Angemessenheit einer dem Bundesprdsidenten gegentiber gedufSerten Kritik
zu beriicksichtigen, wobei daran (deutlich) strengere Maf3stéibe anzusetzen sein miissen als

gegenliiber Parteipolitikern.

Bei der Ausiibung seines Amtes ist die Bundesverfassung fiir den Bundesprdsidenten von
zentraler Bedeutung. Die mit dem Amt des Bundesprdsidenten verbundenen Befugnisse sind
in der Bundesverfassung verankert. Seine Aufgabe ist es unter anderem, das
verfassungsmdflige Zustandekommen der Bundesgesetze zu beurkunden (Art 47 Abs 1 B-VG).
Bei seinem Amtsantritt hat der Bundesprdsident vor der Bundesversammlung das Geldbnis zu
leisten, dass er die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und seine
Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfiillen werde (Art 62 B-VG). Verletzt er die
Bundesverfassung, kann gegen ihn Anklage beim Verfassungsgerichtshof erhoben werden
(Art 142 Abs 2 lit a B-VG).

Werden nun — wie im konkreten Fall durch die Aussage, der Bundesprdsident trete die
Verfassung mit Fliflen — ohne jedes diesen Vorwurf konkretisierendes Tatsachensubstrat
(noch dazu in einem Online-Medium) Aussagen in den Raum gestellt, mit denen dem zur
Uberparteilichkeit verpflichteten Staatsoberhaupt eine den (Rechts-)Staat missachtende bzw
verletzende Amtsfiihrung unterstellt wird, (berschreitet dies die Grenzen zuldssiger Kritik.
Denn der (ohne konkrete Tatsachen vorgebrachte) Vorwurf, der Bundesprdsident habe im
Rahmen seiner Amtsflihrung im Zusammenhang mit COVID-19 Mafinahmen
verfassungsrechtliche  Verpflichtungen  missachtet, trifft die Amtsfiihrung des
Bundesprdsidenten in seinem Kern und stellt einen nicht tolerierbaren Angriff auf seine
Person dar. Selbst gegeniiber (Partei-)Politikern sind (Un-)Werturteile  ohne
(einzelfallbezogen) hinreichendes Sachverhaltssubstrat oder Wertungsexzesse vom
Grundrecht auf MeinungsdufSerungsfreiheit nicht gedeckt (vgl RIS-Justiz RS0075702). Dies
hat aus den dargestellten Griinden umso mehr fiir den aufgrund seiner herausragenden
Bedeutung fiir die Republik Osterreich besonderen Ehrenschutz genieflenden

Bundesprdisidenten zu gelten.
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Die Uberschreitung der zuldssigen Kritik ergibt sich ganz konkret aus der hiefiir gewdhlten
Formulierung. Selbst unter Beriicksichtigung des Umstandes, wonach die Auferungen des
Angeklagten in den Kontext einer Unzufriedenheit mit den COVID-MafSnahmen und den
Griinen insgesamt zu sehen sind, wird dabei die Wortwahl (ibergangen. Der Kontext und der
Bedeutungsgehalt vermdgen nicht jedwede Wortwahl zu rechtfertigen. Das Erstgericht
beurteilt die Auflerung als ,wenngleich unter Inanspruchnahme einer Redewendung
polemisch und provokativ formuliert” und verneint angesichts des Umstandes, dass es sich
bei den kritisierten im Zusammenhang mit COVID-19 stehenden Mafisnahmen , héufig um
grundrechtsinvasive MafSnahmen handelte, welche in breiter Offentlichkeit teilweise
kontrovers thematisiert und diskutiert wurden,” das Vorliegen eines Wertungsexzesses.
Tatsdchlich hat aber der Angeklagte seine in einem Online-Medium veréffentlichte Auferung,
wonach der Bundesprdsident ,die Verfassung mit FiifSen tritt”, durch keinerlei konkretes
Tatsachensubstrat untermauert. Die AufSerung stellt vielmehr eine iSd § 111 StGB unzulédssige
Verallgemeinerung und damit einen als Angriff gegen die Person des Bundesprdsidenten zu
beurteilenden Wertungsexzess dar (Bertel/Schwaighofer/Venier, Strafrecht BT I1*°, Rz 4 f mit
Verweis auf OJZ-MRK 1995/41; demnach stelle auch die Behauptung eines Journalisten in
einem Artikel, wonach ein Richter jeden Angeklagten von vornherein so behandle, als wdire er
bereits verurteilt, und lege menschenverachtendes, schikanéses Verhalten an den Tag, eine

unzuldssige Verallgemeinerung dar).

Selbst in einer heftigen politischen Auseinandersetzung vorgebrachte Auferungen haben,
gemessen am Grundrecht auf freie MeinungsdufSerung nach Art 10 MRK, stets einem
Minimum an Mdfligung und Anstand zu entsprechen, insbesondere weil auch das Ansehen
eines umstrittenen Politikers den von der MRK gewdhrleisteten Schutz geniefst (RIS-Justiz
RS0075554). Deshalb hdtte auch eine allfillige Kritik an der Amtsfiihrung des
Bundesprisidenten im konkreten Fall anders formuliert werden kénnen und miissen. Die
vorliegende, laut Erstgericht ,polemische und provokative” Formulierung stellt hingegen
einen Wertungsexzess dar, der iSd §§ 111 Abs 1 und Abs 2, 117 Abs 1 StGB zu ahnden ist.”
Begriindung:

Nach Ansicht des Bundesministeriums fiir Justiz ist die — zentralen Gegenstand des von der
Staatsanwaltschaft Linz in Aussicht genommenen Rechtsmittels bildende — Frage, ob die in
einem Online-Medium getitigte AufSerung, wonach der Bundesprdsident ,,die Verfassung mit
Fifen tritt und die Spaltung der Gesellschaft zuldsst wie kein anderer vor ihm (..)” das
Vergehen der iiblen Nachrede verwirklicht, eine Rechtsfrage, deren Kldrung durch das

Rechtsmittelgericht indiziert ist.

Zutreffend ist, dass die Feststellung des Bedeutungsinhalts einer Auflerung eine Tatfrage
darstellt, die im Rahmen einer Tatsachenfeststellung zu erfolgen hat. In diesem Sinne hat das

Erstgericht der inkriminierten Aussage den objektiven Bedeutungsgehalt beigemessen,
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wonach nach Meinung des Angeklagten der Bundesprisident ,bei seiner Amtsfiihrung im
Zusammenhang mit COVID-19 Mafsnahmen verfassungsrechtliche Verpflichtungen bzw
Vorgaben und Aufgaben missachtet [habe] und [...] nicht ausreichend gegen gesellschaftliche
Konflikte vor[gehe]” (US 6).

Ob der solcherart objektivierte Aussagegehalt eine Tatsachenbehauptung darstellt oder aber
ein Werturteil bzw ob dadurch der Tatbestand der (iblen Nachrede durch Schmdéhung
(Vorwurf einer verdchtlichen Eigenschaft oder Gesinnung, § 111 Abs 1, 1. Alternative StGB)
oder den Vorwurf eines unehrenhaften oder sittenwidrigen Verhaltens (§ 111 Abs 1,

2. Alternative StGB) verwirklicht wird, ist hingegen Gegenstand der rechtlichen Beurteilung.

Das Erstgericht ging zwar von einem Werturteil aus, verneinte allerdings einen die zuldissige
Kritik lberschreitenden Wertungsexzess. Nach Ansicht des Bundesministeriums fiir Justiz
erscheint diese Rechtsansicht — im Sinne der Ausfilihrungen der Staatsanwaltschaft Linz in
Zusammenschau mit den obigen, in die Rechtsmittelschrift ergdnzend aufzunehmenden
Ausfiihrungen — nicht (iberzeugend, weshalb zum Zwecke einer Uberpriifung des Urteils

durch das zustdndige Rechtsmittelgericht die gegenstdndliche Weisung zu ergehen hat.”

Der in dieser Strafsache aufgrund der gebotenen Dringlichkeit (Ablauf der Rechtsmittelfrist)
im Nachhinein befasste Weisungsrat erhob mit AuBerung vom 16. November 2023 gegen

den Weisungserlass des Bundesministeriums fir Justiz keinen Einwand.

Das Oberlandesgericht Linz gab mit Urteil vom 16.Janner 2024 der Berufung der

Staatsanwaltschaft Linz nicht Folge.

21. Verfahren 130 BAZ 383/23d der Staatsanwaltschaft Wien

Die Staatsanwaltschaft Wien priifte aufgrund eines von der Polizei nach einem Arbeitsunfall
gemalk § 100 Abs 3a StPO erstatteten Berichts das Vorliegen eines Anfangsverdachts gegen
unbekannte Tater wegen § 88 Abs1StGB. Mit Verfligung vom 8.Mai2023 sah die
Staatsanwaltschaft Wien mangels Fremdverschuldens von der Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens gemal § 35c StAG ab (Frage der Akteneinsicht —s. auch Félle Nr. 3, 4
und 5).

Mit Eingabe vom 4. Janner 2024 ersuchte die AUVA, gestiitzt auf § 360 ASVG und den Erlass
des BMJ vom 21.Juni2011, BMIJ-Z11.001/0004-18/2011 (,Akteneinsicht  fir
Sozialversicherungstriager”), um elektronische Akteneinsicht bzw um Ubersendung des zur

Regresspriifung benotigten ,Strafaktes” und um Mitteilung des , Verfahrensausgangs®.

In rechtlicher Hinsicht kam die Staatsanwaltschaft Wien zum Schluss, dass § 360 Abs 1 ASVG
keine ausreichende Ermachtigungsnorm iSd § 76 Abs 4 StPO zur Datenibermittlung durch

die Staatsanwaltschaft darstelle, zumal die Staatsanwaltschaften dort nicht genannt wiirden.
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Vor Beginn des Ermittlungsverfahrens kamen einem Sozialversicherungstrager und
Versicherer, auf die der Anspruch im Falle der Leistungserbringung an das Opfer gemal}
§ 332 ASVG bzw § 67 VersVG Ubergehen wirde, auch keine Opferrechte gemall § 66 StPO
zu. Ebenso scheide §77 StPO als Rechtsgrundlage mangels Beginns eines
Ermittlungsverfahrens aus. Allerdings greife gegeniliber Sozialversicherungstragern die
(allgemeine) Pflicht zur Amtshilfe nach Art 22 B-VG.

Die Staatsanwaltschaft Wien beabsichtigte daher mit Vorhabensbericht vom
18. Februar 2024, dem Ersuchen der AUVA um Aktenlbermittlung und auch kinftigen
Ersuchen um Mitteilung des Verfahrensstandes sowie generell vergleichbaren Ersuchen von

Sozialversicherungstragern (nicht jedoch solchen von privaten Versicherern) zu entsprechen.

Mit Bericht vom 22. Februar 2024 wollte die Oberstaatsanwaltschaft Wien das von der
Staatsanwaltschaft Wien in Aussicht genommene Vorhaben genehmigen. Die AUVA habe
dadurch, dass sie sich darauf berufen habe, den Strafakt zur Regresspriifung gemaRk §§ 332,
334 ASVG zu bendétigen, denin § 76 Abs 4 StPO geforderten Zweck dargelegt.

Nach Prifung der Berichte beabsichtigte das Bundesministerium fir Justiz mit Erlassentwurf
vom 22. Marz 2024, der Oberstaatsanwaltschaft Wien eine Weisung gemal § 29a Abs 1 StAG
zu erteilen. Nachdem der Weisungsrat mit AuRerung vom 18. April 2024 gegen den
Erledigungsentwurf keinen Einwand erhoben hatte, libermittelte das Bundesministerium fir

Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Wien am 23. April 2024 den Erlass mit folgender Weisung:

»Bezugnehmend auf den Bericht vom 22. Februar 2024 wird ersucht (§ 29a Abs 1 StAG), von
der beabsichtigten Genehmigung des Vorhabens der Staatsanwaltschaft Wien Abstand zu
nehmen und diese stattdessen zu ersuchen (§ 29 Abs 1 StAG), dem Antrag auf , elektronische

Akteneinsicht bzw Ubersendung des Strafaktes” der AUVA nicht zu entsprechen.

Begriindung:

Art 22 B-VG verpflichtet alle Organe des Bundes, der Lidnder, der Gemeinden und der
Gemeindeverbdnde sowie der sonstigen Selbstverwaltungskérper im Rahmen ihres

gesetzlichen Wirkungsbereichs zur wechselseitigen Hilfeleistung.

Art 22 B-VG gilt zwar unmittelbar, jedoch ist insbesondere dort, wo die Amtshilfeleistung mit
Eingriffen in Rechtspositionen verbunden ist, eine ausdriickliche (einfach)gesetzliche
Konkretisierung erforderlich. Sollen personenbezogene Daten iibermittelt werden, muss die

gesetzliche Regelung zudem den Vorgaben des § 1 Abs 2 DSG entsprechen.??

22 Forster in Kahl/Khakzadeh/Schmid, Kommentar zum Bundesverfassungsrecht B-VG und Grundrechte Art. 22 B-VG Rz 15 f,
Kneihs in Mosler/Miiller/Pfeil, Der SV-Komm § 360 ASVG Rz 1 mwN; vgl dazu in diesem Zusammenhang auch das die
»Amtshilfe der Sozialversicherungstrdger fiir die Sicherheitsbehérden fiir Sicherheitsbehérden im Dienste der
Strafrechtspflege” eigens regelnde Bundesgesetz (BGBI Nr 762/1996 idgF) und § 89h GOG zur Leistung von Amtshilfe der
Sozialversicherungstrager gegenliber den Gerichten.

-90 -

www.parlament.gv.at



111-919-BR/2026 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument 91 von 109

Dabei stellt § 76 Abs 4 StPO als verfassungskonform einschrdnkende Prdzisierung der
allgemeinen Amtshilfeleistungspflicht nach Art 22 B-VG die allgemeine Grundlage zur
Zuldssigkeit der Ubermittlung personenbezogener Daten aus einem Strafverfahren an

Gerichte und Behérden dar.

Somit kommt ein hilfsweiser Rlickgriff auf Art 22 B-VG als Grundlage fiir eine
Datentlibermittlung oder die Griindung eines Antrags allein auf § 76 Abs 4 StPO, dh ohne
entsprechende materiengesetzliche Ermdéchtigung?3, nicht in Betracht und wiirde diametral

dem Regelungsregime der Strafprozessordnung widersprechen.

Im Lichte des aus §1 Abs2 DSG erfliefenden Determinierungsgebotes ist der Begriff
,ausdriicklich” in §76 Abs4 StPO dahingehend zu verstehen, dass sich aus der
materienspezifischen Ermdchtigungsnorm zumindest die Art der Verarbeitungstdtigkeit
(Ubermittlung) und die Art der Daten (,,nach den Bestimmungen der StPO ermittelte Daten*)
ergeben muss, was explizit oder allenfalls auch durch Bezugnahme auf § 76 Abs 4 StPO
erfolgen kann. Uberdies sollte die Ermdchtigungsnorm tunlichst auch regeln, welche
konkreten Organe der Strafverfolgung (Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft, Gericht) zur

Ubermittlung befugt sind.

Legt man diese Uberlegungen dem gegenstindlichen Begehren der AUVA zugrunde, zeigt
sich, dass §360 Abs1 ASVG keine hinreichende Grundlage zur Ubermittlung
personenbezogener Daten durch die Staatsanwaltschaft darstellt:?*

Zum einen werden die Staatsanwaltschaften, die gemdf8 Art 90a B-VG aufgrund ihrer
Zugehdrigkeit zu den Organen der Gerichtsbarkeit keine Verwaltungsbehérden, allerdings
auch keine (ordentlichen) Gerichte sind, nicht genannt.>> Zum anderen nimmt § 360 Abs 1
ASVG weder explizit noch durch einen Verweis auf §76 Abs4 StPO Bezug auf

(personenbezogene) Daten aus einem Strafverfahren.

Daran vermag auch der von der Staatsanwaltschaft Wien ins Treffen gefiihrte Umstand
nichts zu dndern, dass der Oberste Gerichtshof zu 11 Os 76/19i § 360 Abs 1 ASVG als Beispiel
flir eine ausdriickliche gesetzliche Ermdchtigung anfiihrte, erfolgte dieser Hinweis doch nur in
Klammer und ohne ndhere Auseinandersetzung mit dem gemdfs § 1 Abs 2 DSG vorgesehenen
Determinierungsgebot. Im Ubrigen wurde der OGH in der zitierten Entscheidung mit der
Frage der Zuldssigkeit der durch ein Gericht nach rechtskriftigem Abschluss des

Strafverfahrens erfolgten Versténdigungen anderer Behérden und der Sozialversicherung und

23 Zum Erfordernis der materiengesetzlichen Grundlage vgl auch die Erlduternden Bemerkungen zum StPRAG 2014, ErlRV
181 BIgNR XXV. GP 7 f.

24 In diesem Sinne wohl auch Kneihs aaO Rz 1 f, wenn dieser auch davon spricht, dass § 360 ASVG ,als gesetzliche
Ermdchtigung fiir die Weitergabe von Daten der SV an andere Stellen und Behérden nicht” hinreiche.

25 aA Kroschl in Schmélzer/Miihlbacher (Hrsg), StPO Kommentar, Band 1 Ermittlungsverfahren2 (2021) § 76 StPO Rz 32 fuhrt
zu § 360 ASVG in Klammer nach Gerichten — jedoch ohne ndhere Begriindung — die Staatsanwaltschaften an.
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nicht der Rechtmdfigkeit der Gewdhrung von Amtshilfe durch Staatsanwaltschaften (iber
Ersuchen einer anderen Behérde bzw der Sozialversicherung befasst.

Bleibt anzumerken, dass bei einer strengen wortlichen Interpretation des § 76 Abs 4 StPO
davon auszugehen wdre, dass dieser nur jene Daten erfasst, die durch die Kriminalpolizei bzw
die Staatsanwaltschaft ermittelt, dh in einem (bereits begonnenen) Ermittlungsverfahren
gewonnen wurden, was auf einen gemdf8 § 100 Abs 3a StPO erstatteten Bericht in einem in
Folge gemdfs § 35c StAG beendeten Verfahren nicht zutrdfe. Mit Blick auf § 74 Abs 1 StPO
und den Umstand, dass auch die Priifung, ob ein Anfangsverdacht einer Straftat iSd § 1 Abs 3
StPO vorliegt, zu den Aufgaben der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft zdhlt, wdren
die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes und damit § 1 Abs 2 DSG anwendbar, dessen
Primissen § 360 Abs 1 ASVG — wie oben ausgefiihrt — nicht gerecht wird. Im Ergebnis kann
daher auch bei dieser Auslegung auf Grundlage des § 360 Abs 1 ASVG keine Ubermittlung
personenbezogener Daten durch eine Staatsanwaltschaft an einen Sozialversicherungstrdger
erfolgen.

Der im Erlass des Bundesministeriums fiir Justiz vom 8. Februar 2007 (iber die Akteneinsicht
fiir  (Sozial-)Versicherer nach einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, BMIJ-
L380.001/0002-11 3/2007, genannte § 35 Abs4 StAG (idF vor BGBI | Nr 112/2007),
ermdglichte bei einem begriindeten rechtlichen Interesse eine Einsicht in die ,,dem Tagebuch
angeschlossenen Anzeigen und Berichte (iber sicherheitsbehérdliche und andere
Erhebungen”. Im Zuge der Strafprozessreform 2008 wurde § 35 Abs 4 StAG novelliert und
verweist in der seither geltenden Fassung zur Akteneinsicht in den Ermittlungsakt

ausschliefSlich auf die Bestimmungen der Strafprozessordnung.

Es besteht somit keine Rechtsgrundlage zur Gewdhrung von Akteneinsicht an die AUVA in die
von der Staatsanwaltschaft Wien gemdfs § 35c StAG beendete Strafsache.”

Mit Note vom 7. Mai 2024 setzte die Staatsanwaltschaft Wien die AUVA entsprechend in

Kenntnis.

22. Verfahren 608 St 1/08w der Staatsanwaltschaft Wien

Die Staatsanwaltschaft Wien fihrte ein Verfahren in der Strafsache gegen Verantwortliche
einer (inzwischen liquidierten) Bank wegen § 153 Abs 1 und Abs 3 zweiter Fall StGB und

weiterer strafbarer Handlungen.

Zentraler Vorwurf des Ermittlungsverfahrens waren der Verdacht des gewerbsmaligen
schweren Betrugs und der Untreue im Zusammenhang mit dem Vertrieb und Verkauf von
XY-Zertifikaten als Austrian Depository Certificates an der Wiener Borse im Zuge der

zwischen September 2003 bis Februar 2007 erfolgten Kapitalerh6hungen der XY.
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Die Staatsanwaltschaft Wien nahm mit Vorhabensbericht vom 8. Marz 2022 in Aussicht, das
Ermittlungsverfahren gegen A¥** B¥** (C¥¥* D¥** pikx pikk Gxxk Hx** sowie die R***
AG (vormals S*** AG) und die T*** Ltd. wegen §§ 146, 147 Abs 1 Z 1 und Abs 3, 148 zweiter
Fall StGB und weiterer strafbarer Handlungen gemaR § 190 Z 1 und Z 2 StPO einzustellen.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien wollte mit Bericht vom 30. Mai 2022 das von der
Staatsanwaltschaft Wien in Aussicht genommene Einstellungsvorhaben, unter gleichzeitiger

Ergdanzung der Begriindung, groRteils zur Kenntnis nehmen.

Unter einem nahm die Oberstaatsanwaltschaft Wien in Aussicht, die Staatsanwaltschaft
Wien zu ersuchen (§ 29 Abs 1 StAG), zum Verdacht der Untreue zum Nachteil der XY durch
den Abschluss von Vertragen mit der S*** AG und der V*** Ldt. im Zeitraum 2002 bis 2007
nach Vorliegen und unter Berlicksichtigung des ausstehenden Befundes und Gutachtens des

Sachverstandigen Mag. G*** erganzend zu berichten.

Mit Erlass vom 1. Dezember 2022 nahm das Bundesministerium fiir Justiz das von der
Oberstaatsanwaltschaft Wien in Aussicht genommene Weisungsvorhaben zur Kenntnis.
Hingegen wurde zum Einstellungsvorhaben die Entscheidung vorbehalten und — vor allem
mit Blick auf Urteile des Handelsgerichts Wien und des Oberlandesgerichts Wien sowie unter
Hinweis auf die in den Berichten der Staatsanwaltschaft Wien vom 11. Dezember 2017 und
der  Oberstaatsanwaltschaft Wien vom  28. Dezember 2017 noch intendierte
Schadensberechnung abhangig von der jeweiligen Anlegergruppe — um ergianzende
Berichterstattung ersucht, ob dadurch eine Anderung des in Aussicht genommenen

Vorhabens geboten sei.

Mit Vorhabensbericht vom 17. Juli 2023 nahm die Staatsanwaltschaft Wien neuerlich die
Einstellung des Ermittlungsverfahrens zu samtlichen Beschuldigten in Aussicht, wobei sie
groRteils ihre bereits im Vorbericht angestellten Uberlegungen wiederholte und erginzende

Ausfihrungen zu den im Erlass vom 1. Dezember 2022 angefiihrten Urteilen traf.

Mit Vorhabensbericht vom 23. Oktober 2023 wollte die Oberstaatsanwaltschaft Wien das
Einstellungsvorhaben der Staatsanwaltschaft Wien zur Kenntnis nehmen, diese jedoch um

konkrete Anderungen der Einstellungsbegriindung ersuchen (§ 29 Abs 1 StAG).

Nach Prifung der Berichte kam das Bundesministerium fiir Justiz zum Ergebnis, dass das in
Aussicht genommene Einstellungsvorhaben — soweit auf Grundlage der vorgelegten Berichte
beurteilbar — vertretbar war. Allerdings enthielt die Einstellungsbegriindung (selbst unter
Berlicksichtigung der mit Bericht vom 23. Oktober 2023 erfolgten Erganzungen durch die
Oberstaatsanwaltschaft Wien) nicht mehr die im Vorbericht der Oberstaatsanwaltschaft
Wien vom 30. Mai 2022 angestellten und vom Bundesministerium fiir Justiz als der Sach-

und Rechtslage entsprechend beurteilten Uberlegungen im Zusammenhang mit dem
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Verdacht der Untreue durch den Erwerb von knapp 89 Mio Stiick (eigener) XY-Zertifikate im
Wege des EPL-Fonds und der U***A.V.V. im Zeitraum von 28. Februar bis 1. August 2007.

Das Bundesministerium flr Justiz beabsichtigte daher mit Erlassentwurf vom 11. April 2024,
der Oberstaatsanwaltschaft Wien eine Weisung gemaR § 29a Abs 1 StAG zu erteilen.

Nachdem der Weisungsrat mit AuBerung vom 30. April 2024 gegen den Erledigungsentwurf
keinen Einwand erhoben hatte, Ubermittelte das Bundesministerium fir Justiz der

Oberstaatsanwaltschaft Wien am 2. Mai 2024 den Erlass mit folgender Weisung:
»,Der Bericht vom 23. Oktober 2023 wird zur Kenntnis genommen.

Das Bundesministerium fiir Justiz ersucht (§ 29a Abs 1 StAG) jedoch um Anderung der
Einstellungsbegriindung des Vorhabensberichts der Staatsanwaltschaft Wien vom 17. Juli
2023 dahingehend, dass es anstatt der Ausfiihrungen auf Seite 62, zweiter Absatz, 11. Zeile,
beginnend mit ,,Dies umso mehr [...]“ bis einschliefSlich zum ersten Wort des ndéichsten

Absatzes ,,Uberdies” zu lauten hat:

,Zwar gelangte der Sachversténdige Dr. P*** — wie oben ausgefiihrt — zum Ergebnis, dass
sich der konkrete Einfluss der verschiedenen den Beschuldigten zur Last gelegten Handlungen
oder Unterlassungen auf Kurs und Volatilitdt isoliert zahlenmdfig nicht bestimmen lasse, weil
einzelne Einflussfaktoren teilweise gleichzeitig wirksam gewesen sein kénnen und zudem
noch andere nicht genannte mégliche Einfliisse hinzukommen kénnen (ON 9494, AS 121).
Durch den sukzessiven Ankauf von beinahe einem Drittel simtlicher an der Bérse notierender
XY-Zertifikate im Zeitraum von rund einem halben Jahr bei starkem Verkaufsdruck (,Brief*;
ON 9494, AS 105) wurde der Kurs aber unzweifelhaft kiinstlich hochgehalten. Dahin deuten
auch die Berechnungen des Sachverstédndigen Dr. P***, der ab der achten Woche des Jahres
2007 bis knapp vor Ende Juli 2007 eine ,,Outperformance” der XY-Zertifikate im Vergleich zum
IATX feststellte (ON 9494, AS 168 ff, insbesondere AS 192 ff und AS 208 ff). Auch der
Sachverstdndige Dr. F*** hielt fest, dass die ,massiven Riickkdufe” eigener XY-Zertifikate in
den Zeitréiumen von 27. Februar bis 3. Mdrz sowie ab Mitte Mai, spétestens ab 21. Mai, bis
zum 27. Juli 2007 positive Auswirkungen auf den Bérsenkurs der XY gehabt hdtten, und
bezifferte die Uberperformance der XY-Zertifikate gegeniiber dem Immobilienindex IATX in
diesen Zeitréiumen mit drei Euro (ON 3576 S 188). Ddfiir, dass der innere Wert der Zertifikate
unter dem Bédrsenkurs lag, spricht bei lebensnaher Betrachtung auch der Umstand, dass
bereits zum Zeitpunkt deren Erwerbs evident war, dass eine derartige Menge eben nicht
sofort wieder zum Einstandspreis an den Markt wiirde abgegeben werden kénnen, sondern
ihr Verkauf den bereits bei deren Ankauf bestehenden Abgabedruck erhéhen und einen
Kurssturz bewirken wiirde. Es ist daher auf objektiver Ebene von einem Vermdégensschaden

auszugehen.

Allerdings [...]“

-94-

www.parlament.gv.at



111-919-BR/2026 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument

Zur Begriindung der Weisung wird auf die (iberzeugenden Ausfiihrungen der
Oberstaatsanwaltschaft Wien in ihrer Stellungnahme vom 30. Mai 2022, S 10 ff, sowie das

oben zitierte Gutachten des Sachversténdigen Dr. P*** verwiesen."

Die Staatsanwaltschaft Wien stellte das Ermittlungsverfahren gegen samtliche Beschuldigte
mit Verfligung vom 8. Mai 2024 gemaRR §190 Z1 und Z2 StPO ein. Den gegen diese
Entscheidung erhobenen Antragen auf Fortfiihrung des Ermittlungsverfahrens gab das

Landesgericht fiir Strafsachen Wien mit den Beschlissen vom 24. Oktober 2024 nicht Folge.

Das Verfahren ist somit rechtskraftig abgeschlossen.

23. Verfahren 23 St 4/21d der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung
von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption

Die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption
(in der Folge: WKStA) flihrte ein Verfahren in der Strafsache gegen A*** und einen weiteren
Verdachtigen jeweils wegen § 302 Abs 1 StGB iZm dem Terroranschlag vom 2. November
2020. Dieses Verfahren betraf urspringlich den gegen zwei Beamte des Landesamts fiir
Verfassungsschutz und Terrorismusbekdampfung (in der Folge: LVT) (A*** und B***)
gerichteten Vorwurf, sie hatten amtsmissbrdauchlich gehandelt, indem sie es unterlassen
hatten, aus Anlass des Bekanntwerdens eines Munitionsankaufs des Attentaters des Wiener
Terroranschlags in der Slowakei spatestens mit 20. Oktober 2020 an die Staatsanwaltschaft

Bericht zu erstatten.

Am 12. September 2022 wurde das urspriinglich gefiihrte Ermittlungsverfahren gegen die
Genannten (nach umfangreicher Berichterstattung und Befassung des Weisungsrates)
gemalk § 190 Z 2 StPO eingestellt.

Am 17. Mai 2024 berichtete die WKStA, dass in einer do. am 12. Februar 2024 eingelangten
anonymen Anzeige behauptet werde, dass wenige Tage vor dem Terroranschlag vom
2. November 2020 in Wien ein Treffen von sieben oder acht jungen Mannern stattgefunden
habe.

An diesem Treffen soll laut Anzeige (neben dem Attentdter) auch ein Informant des
Bundesamtes fiir Verfassungsschutz und Terrorismusbekampfung (in der Folge: BVT)
verdeckt teilgenommen haben. Bei dieser Zusammenkunft habe der Attentater von seinem
Vorhaben erzahlt, einen Terroranschlag zu veriiben. Diese Mitteilung sei vom Informanten
an Verantwortliche des BVT und LVT Wien weitergeleitet, dort aber nicht ernst genommen
worden. Zu diesen Verantwortlichen sollen die angezeigten Personen aus dem BVT bzw LVT
Wien (zehn angezeigte Personen sowie weitere unbekannte Tater) gehoren. Auch A***, der

im gegenstandlichen Verfahren bereits als Verdachtiger gefiihrt worden sei, sei (neuerlich)
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angezeigt worden. Im Wesentlichen ergebe sich aus der Anzeige neuerlich der bereits
untersuchte Unterlassungsvorwurf durch Verantwortliche des BVT und/oder LVT Wien.

Zur Entscheidung Uber eine allfdllige Fortfiihrung des Ermittlungsverfahrens hinsichtlich
A*** und zur Prifung eines Anfangsverdachts gegen die ibrigen Angezeigten seien das BAK
mit Erkundigungen beauftragt und Amtshilfeersuchen an die Staatsanwaltschaft Wien und

die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (in der Folge: DSN) gestellt worden.

Diese Erkundigungen hatten ergeben, dass am 24. bzw 25. Oktober 2020 ein Treffen
stattgefunden habe, bei dem nach Auskunft der bei der (nunmehrigen) DSN geflihrten
Vertrauensperson nicht Uber Anschlagsplane, sondern nur allgemein (ber Waffen

gesprochen worden sei.

Zudem habe die Vertrauensperson erst am 4. November 2020 (somit erst nach dem
Anschlag) an Verantwortliche des BVT Uber das stattgefundene Treffen Bericht erstattet. Der
in der anonymen Anzeige inkriminierte Vorgang sei in der DSN dokumentiert, erweise sich
aber in wesentlichen Punkten anders als vom Anzeiger dargestellt. Nach Auffassung der DSN

erscheine daher die Bekanntgabe der Identitat der Vertrauensperson nicht erforderlich.

Die WKStA beabsichtigte im Bericht vom 17. Mai 2024, von der Fortflihrung des Verfahrens
gegen A*** sowie von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen die neu angezeigten
Personen wegen (jeweils) § 302 Abs 1 StGB gemaR § 35c¢ StAG abzusehen.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien nahm mit Bericht vom 24. Mai 2024 in Aussicht,

1. die WKStA gemaR § 29 Abs 1 StAG zu ersuchen, das gegen die neu angezeigten

Personen eingeleitete Ermittlungsverfahren gemaR § 190 Z 2 StPO einzustellen und

2. das Vorhaben, von der Fortfiihrung des Verfahrens gegen A*** gemall § 193 Abs 2
Z 2 StPO abzusehen, zu genehmigen.

Zu Punkt 1. hielt die Oberstaatsanwaltschaft Wien zur Frage, ob eine Erkundigung iS der
§§ 15171, 152 StPO eine Ermittlung iSd § 91 Abs 2 erster Satz StPO darstelle und damit das
Strafverfahren beginnen lasse, oder aber blof8 zur Aufklarung eines Anfangsverdachts iS des
§ 91 Abs 2 dritter Satz StPO diene, davon abhadnge, ob mit Blick auf den Tatverdacht der
Zweck der Mallnahme darin bestehe, blofle Grundlagen fiir eine erst in weiterer Folge
stattfindende Auseinandersetzung mit dem Anzeigesachverhalt zu schaffen oder aber eine
spatere Beweisaufnahme vorzubereiten, wodurch iS des § 92 Abs 2 zweiter Satz StPO ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet wiirde.

So kénne ein bloBes Auskunftsersuchen zwar grundséatzlich eine Erkundigung darstellen.
Soweit aus der anonymen Anzeige jedoch — wie hier — bereits konkrete Anhaltspunkte fir
das Vorliegen einer strafbaren Handlung abzuleiten seien und aullerdem das an die DSN

gerichtete Ersuchen um Bekanntgabe der Personaldaten des am Treffen beteiligten
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Informanten schon nach seinem ausdriicklichen Wortlaut erkennbar der Vorbereitung einer
spateren Beweisaufnahme nach dem 8. Hauptstiick der Strafprozessordnung dienen sollte,
sei von einer bloBen Erkundigung zur Abklarung eines Anfangsverdachts iS des § 92 Abs 2

dritter Satz StPO nicht mehr auszugehen.

Zufolge solcherart eingeleiteten Ermittlungsverfahrens komme ein Vorgehen nach
§ 35¢ StAG nicht in Betracht und sei daher (auf Grundlage der im Ubrigen zutreffenden
beweiswiirdigenden Erwagungen) mit Verfahrenseinstellung gemadR § 1902Z 2 StPO

vorzugehen.

Zu Punkt 2. verwies die Oberstaatsanwaltschaft Wien darauf, dass die Ausfiihrungen der
WKStA, wonach die aktuell gegen A*** erhobenen Vorwiirfe im bereits abgefihrten
Ermittlungsverfahren geprift worden seien, unzutreffend seien. Der dort gepriifte
Tatvorwurf habe sich ausschlieBlich auf eine unterlassene Berichterstattung im
Zusammenhang mit dem Bekanntwerden eines Munitionsankaufs des Attentdters in der
Slowakei spatestens mit 20. Oktober 2020 bezogen.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien gelangte zum Schluss, dass sowohl der bereits behandelte
als auch der neu erhobene Vorwurf unterbliebenen behordlichen Handelns zum
behaupteten ,Terroristentreffen” in einer Wohnung in Wien in der Nacht zum
25. Oktober 2020 innerhalb eines einheitlichen, in enger zeitlicher Abfolge erfolgten
Handlungsgeschehens lagen, weshalb von einer Zusammenfassung im Rahmen einer
tatbestandlichen Handlungseinheit auszugehen sei. Die Einleitung weiterer Ermittlungen zu
bloR einem Teilaspekt dieses Handlungsgeschehens nach bereits erfolgter
Verfahrenseinstellung sei auf Grund einer solcherart prozessual unteilbaren Tat unzuldssig
und ware demzufolge nur nach Verfahrensfortsetzung iS des § 193 Abs 2 StPO méoglich. Die
von der WKStA getroffene Einschatzung, wonach eine Fortflihrung des Verfahrens indes

nicht angezeigt sei, sei nicht zu beanstanden.

Nach Prifung der intendierten Vorgangsweise der Staatsanwaltschaften beabsichtigte das
Bundesministerium fir Justiz, das Vorhaben der Oberstaatsanwaltschaft Wien mit
Erlassentwurf vom 31. Mai 2024 zur Kenntnis zu nehmen. Da das Verfahren den Kriterien
des Aufgabengebietes des Weisungsrats nach §29c Abs 1 Z3 StAG unterlag, wurde es

diesem zur AuBerung vorgelegt.

Da der Weisungsrat mit AuRerung vom 26. Juni 2024 gegen die Kenntnisnahme des
Berichtes der Oberstaatsanwaltschaft Wien zu Punkt 1. (Erteilung einer Weisung, das gegen
die Angezeigten eingeleitete Ermittlungsverfahren gemaRR § 1907 2 StPO einzustellen)
keinen Einwand erhob, demgegeniiber jedoch empfahl, Punkt 2. des Berichtes der
Oberstaatsanwaltschaft Wien (Genehmigung, von der Fortfiihrung des Verfahrens gegen
A*** gemal § 193 Abs 2 Z 2 StPO abzusehen) nicht zur Kenntnis zu nehmen, lGbermittelte
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das Bundesministerium fiir Justiz, in Entsprechung der AuRerung des Weisungsrats, der
Oberstaatsanwaltschaft Wien am 14. Juli 2024 den Erlass mit folgender Weisung:

”I-

Unter Bezugnahme auf den Bericht vom 24. Mai 2024 ersucht (§ 29a Abs 1 StAG) das
Bundesministerium fiir Justiz, von der beabsichtigten Genehmigung des unter Punkt 2.
dargestellten, auf ein Absehen von der Fortfiihrung des Verfahrens gegen A*** gemdfs § 193
Abs 2 Z 2 StPO gerichteten Vorhabens der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von
Wirtschaftsstrafsachen und Korruption Abstand zu nehmen und die genannte
Staatsanwaltschaft stattdessen anzuweisen, das Ermittlungsverfahren gegen A*** gemdyfs
$ 190 Z 2 StPO einzustellen.

Begriindung:

Von einer tatbestandlichen Handlungseinheit im weiteren Sinn spricht man bei wiederholter
Verwirklichung des gleichen Tatbestandes in kurzer zeitlicher Abfolge, also bei nur
quantitativer Steigerung (einheitliches Unrecht) und einheitlicher Motivationslage
(einheitliche Schuld; RIS-Justiz RS0122006).

Sachverhaltsgrundlage fiir die Beurteilung von Tatidentitit bzw des Vorliegens einer

tatbestandlichen Handlungseinheit sind hier die Verdachtsannahmen der Staatsanwaltschaft.

In Bezug auf unterschiedliche zur Anzeige gebrachte Sachverhalte, die einen gesetzlichen
Tatbestand nicht verwirklichen, kann von einer blofs quantitativen Steigerung einheitlichen

Unrechts aber schon in objektiver Hinsicht keine Rede sein.

Auszugehen ist fallbezogen davon, dass die Erhebungen keinen Hinweis darauf ergaben, dass

die Anzeigebehauptung (insbesondere einer vor dem Anschlag erfolgten Information des

4

BVT/LVT durch eine Vertrauensperson (ber eine Ankiindigung des ,, Wiener Terroranschlags”

durch den spdteren Attentdter) den Tatsachen entspricht.

Dies unabhdéngig von der — spekulativen — Erwégung, dass bei anderer — ndmlich der blofs
behaupteten — Sachverhaltskonstellation eine Verhinderung des Terroranschlags maéglich

gewesen widre.

Es ist daher diesbeziiglich mit einer Einstellung des Verfahrens nach § 190 Z2 StPO

vorzugehen.
1.

Das dariiberhinausgehende, im Bericht vom 24. Mai 2024 unter Punkt 1. dargestellte

Vorhaben wird zur Kenntnis genommen.”

Die WKStA setzte die entsprechenden Erledigungen am 30. Juli 2024 um.
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24. Verfahren 7 NSt 192/24x der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt fihrte ein Verfahren in der Strafvollzugssache A***
wegen bedingter Entlassung gemal § 46 Abs 6 StGB.

Die Justizanstalt Schwarzau legte mit Eingabe vom 12. August 2024 die Vollzugssache der
A*** zur Entscheidung (iber die bedingte Entlassung aus einer gegen sie wegen des
Verbrechens des Mordes nach § 75 StGB verhangten lebenslangen Freiheitsstrafe gemalR
§ 46 Abs 6 StGB dem Landesgericht Wiener Neustadt als Vollzugsgericht vor.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt beabsichtigte mit Vorhabensbericht vom

27. September 2024, der bedingten Entlassung der Strafgefangenen nicht entgegenzutreten.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien nahm mit Bericht vom 27. September 2024 in Aussicht,

den Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zu genehmigen.

Nach Prifung der intendierten Vorgangsweise der Staatsanwaltschaften beabsichtigte das
Bundesministerium  far Justiz  mit  Erlassentwurf vom 2. Oktober 2024, der
Oberstaatsanwaltschaft Wien eine Weisung gemalR § 29a Abs 1 StAG zu erteilen. Nachdem
der Weisungsrat mit AuBerung vom 21.Oktober 2024 keinen Einwand gegen den
Erledigungsentwurf erhoben hatte, Ubermittelte das Bundesministerium fir Justiz der

Oberstaatsanwaltschaft Wien am 23. Oktober 2024 den Erlass mit folgender Weisung:

,Zum Bericht vom 27. September 2024 wird die Oberstaatsanwaltschaft Wien ersucht (§ 29a
Abs 1 StAG), die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt anzuweisen, im vollzugsgerichtlichen
Verfahren des Landesgerichts Wiener Neustadt, AZ * BE ***, der bedingten Entlassung der

A*** entgegenzutreten.

Gemdifs § 46 Abs 6 StGB darf ein zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe Verurteilter nur bedingt
entlassen werden, wenn er mindestens 15 Jahre verblifst hat und anzunehmen ist, dass er

keine weiteren strafbaren Handlungen begehen werde.

Die bedingte Entlassung eines zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe Verurteilten ist somit nur
dann zulédssig, wenn anzunehmen ist, dass er in Freiheit keine weiteren strafbaren
Handlungen begehen werde. Anders als bei der bedingten Entlassung nach § 46 Abs 1 StGB,
wo beziiglich kiinftiger Straffreiheit bereits die Annahme zumindest gleicher Wirksamkeit
genligt, bedarf es nach Abs 6 der (positiven) Annahme kiinftiger Deliktsfreiheit; durch den
Verzicht auf die Anfiihrung einzelner Beurteilungskriterien stellt Abs 6 klar, dass die (positive)
Verhaltensprognose auf einer Wiirdigung aller in Betracht kommenden Umstdnde zu
beruhen hat (vgl. Jerabek, Ropper in Hépfel/Ratz WK? StGB §46 Rz 20). Es muss
angenommen werden kénnen, der Verurteilte werde sich in Hinkunft straffrei verhalten (vgl.
Tipold in Leukauf/Steininger, StGB* § 46 Rz 14). Besonderes Augenmerk ist dabei darauf zu

legen, inwieweit sich die Verhdltnisse seit der Tat durch die Einwirkung des Vollzugs positiv
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gedindert haben bzw ob negative Faktoren durch MafSnahmen nach den §$§ 50 bis 52 StGB

ausgeglichen werden kénnen.

Im vorliegenden Fall kann dem eingeholten psychiatrischen Gutachten Dr.is R*** wie auch
dem Ergdnzungsgutachten der Genannten keine (positive)] Annahme zukiinftiger
Deliktsfreiheit entnommen werden — wie sie aber Voraussetzung einer bedingten Entlassung
nach § 46 Abs 6 StGB wiire.

Dariiber hinaus hat bislang keinerlei suffiziente Entlassungsvorbereitung stattgefunden,

durch die die Verurteilte auf ein Leben nach der Haftentlassung vorbereitet wiirde.

Als einer bedingten Entlassung zum jetzigen Zeitpunkt entgegenstehend erscheint aber
insbesondere, dass bislang noch keine tiefgehende und dauerhafte
persénlichkeitsverdéndernde Wirkung stattgefunden hat (vgl. etwa auch OLG Wien, * Bs ***

und * Bs ***):

Nach der vorliegenden Stellungnahme des Psychologischen Dienstes der JA Schwarzau (vom
14.8.2024) iibernimmt die Verurteilte keinerlei Verantwortung fiir ihr eigenes Handeln. Sie
halte sich nicht fiir krank oder behandlungsbediirftig. Sie leugne zwar ihre Téiterschaft nicht,
sehe sich aber als Opfer von fremden Einfliissen, die zur Tat gefiihrt haben und (ibernehme
keinerlei Verantwortung dafiir. Auf Enttduschungen reagiere sie mit verdeckter Aggression;
sie verfiige (iber keine Bewdltigungsstrategien in Konflikt- oder Belastungssituationen.

Insoweit sind die Voraussetzungen des § 46 Abs 6 StGB (jedenfalls derzeit) nicht erfiillt und ist

der bedingten Entlassung der A*** entgegenzutreten.”

Das Landesgericht Wiener Neustadt lehnte mit Beschluss vom 25. Oktober 2024 die bedingte
Entlassung der Strafgefangenen nach weisungsgemalRR ablehnender Stellungnahme der

Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ab. Der Beschluss ist rechtskraftig.

25. Verfahren 506 St 102/24x der Staatsanwaltschaft Wien

Die Staatsanwaltschaft Wien fiihrte ein Ermittlungsverfahren gegen A*** wegen § 3g Abs 1
VerbotsG, das die Staatsanwaltschaft Wien am 4. Oktober 2024 gemall § 190 7 2 StPO
einstellte. In weiterer Folge war eine Rechtsfrage im Zusammenhang mit § 3n VerbotsG zu

klaren.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden im Keller des A*** Gegenstande aus der Zeit des
Nationalsozialismus gefunden, namlich zwei Seiten aus einem Schulbuch aus den Jahren
1937 und 1938, jeweils mit Abbildungen von Adolf Hitler sowie einer Abbildung eines

deutschen Soldaten mit Reichsstempel, der den Reichsadler zeigt.
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Der Beschuldigte gab dazu an, dass man diese Gegenstande nicht verkaufen kdnne; er habe
schon einmal bei einem Museum vorsichtig nachgefragt, aber ihm sei mitgeteilt worden,

dass es da nur zu Problemen kdame.

Die Staatsanwaltschaft Wien ersuchte das Stadtpolizeikommando (in der Folge: SPK)
Floridsdorf um Abklarung, ob A*** damit einverstanden sei, die Bilder aus dem Schulbuch
sowie das Bild eines Soldaten samt Reichsstempel freiwillig herauszugeben, damit diese
vernichtet werden kénnen, zumal sie unter § 3n VerbotsG fielen. Sofern dies der Fall sei,

werde um Vernichtung ersucht.

Mit Erlass vom 7. Oktober 2024 ersuchte die Oberstaatsanwaltschaft Wien die
Staatsanwaltschaft Wien um Berichterstattung, auf Grundlage welcher tatsachlichen und
rechtlichen Erwadgungen Auftrage an das SPK Floridsdorf auf Grundlage von § 3n VerbotsG
erteilt worden seien. Erganzend werde auch zu berichten sein, aufgrund welcher konkreten
Erwdgungen der Beschuldigte keine ausreichende Gewadhr nach § 3n VerbotsG bieten solle,
die erst eine Rechtsgrundlage fir den bereits in die Wege geleiteten Eingriff in das

Eigentumsrecht des Beschuldigten bieten kénne.

Dazu berichtete die Staatsanwaltschaft Wien am 8. Oktober 2024 erganzend, dass sie davon

ausgegangen sei, dass im vorliegenden Fall kein ,,Gewahr bieten” iSd § 3n VerbotsG vorlage.

In der Folge beabsichtigte die Oberstaatsanwaltschaft Wien mit Bericht vom
8. Oktober 2024, die Staatsanwaltschaft Wien anzuweisen (§ 29 Abs 1 StAG), von

MaRnahmen nach & 3n VerbotsG abzusehen.

Begriindend hielt sie fest, dass eine auf § 3n Abs 1 VerbotsG gestiitzte Einziehung — und der
damit verbundene Eingriff in das verfassungsgesetzlich geschiitzte Eigentumsrecht —
voraussetze, dass der Verfligungsberechtigte der von der potentiellen Einziehung
betroffenen Gegenstidnde keine Gewahr dafiir biete, dass die Gegenstiande nicht zur
Begehung strafbarer Handlungen verwendet werden. Da § 3n VerbotsG ausdricklich kein
allgemeines Verbot des Besitzes derartiger Gegenstdande ausspreche, bediirfe es bei einer
verfassungskonformen Auslegung dieser Bestimmung eines Eingriffstatbestandes in das

Eigentumsrecht des Betroffenen.

Es obliege daher der Anklagebehorde darzulegen, aufgrund welcher konkreten
Sachverhaltsannahme der betroffene Verfligungsberechtigte — zur Manifestierung des

Ausnahmetatbestandes — keine ausreichende Gewahr biete.

Nach Prifung der intendierten Vorgangsweise der Oberstaatsanwaltschaft Wien
beabsichtigte das Bundesministerium fir Justiz mit Erlassentwurf vom 15. Oktober 2024, der
Oberstaatsanwaltschaft Wien eine Weisung gemalR § 29a Abs 1 StAG zu erteilen. Nachdem

der Weisungsrat mit AuRerung vom 5. November 2024 keinen Einwand erhoben hatte,
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Ubermittelte das Bundesministerium fur Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Wien am

7. November 2024 den Erlass mit folgender Weisung:

Zum Bericht vom 8. Oktober 2024 wird die Oberstaatsanwaltschaft Wien ersucht (§ 29a
Abs 1 StAG), von der beabsichtigten Weisungserteilung an die Staatsanwaltschaft Wien
Abstand zu nehmen und den Bericht der Staatsanwaltschaft Wien vom 8. Oktober 2024 zur

Kenntnis zu nehmen.

Im Zuge der Novellierung des Verbotsgesetzes wurde auch eine Arbeitsgruppe zur
Evaluierung des (bis 31. Dezember 2023 bestehenden) Verbotsgesetzes eingerichtet, in
dessen Abschlussbericht diese insbesondere auch legistischen Handlungsbedarf betreffend
die Einziehung von NS-Materialien sah: Die Arbeitsgruppe hielt fest, dass NS-Materialien
auch ohne Zusammenhang mit einer Wiederbetdtigungshandlung eingezogen werden

kénnen sollten.

Diesem Wunsch Rechnung tragend und angesichts des Ziels des Verbotsgesetzes, jedes
Wiederaufleben nationalsozialistischer ~Aktivitdten im Keim zu ersticken (RIS-Justiz
RS0079776), wurde nach dem Vorbild der Bestimmung des § 5 NPSG eine Bestimmung
vorgeschlagen, die auch im Falle des fehlenden Konnexes eines zur Begehung einer
strafbaren Handlung nach dem Verbotsgesetz geeigneten Gegenstands zu einer konkreten
strafbaren Handlung nach dem Verbotsgesetz eine Einziehung ermdglichen soll (vgl. dazu
EBRV 2285 BIgNR XXVII. GP 11).

Nach dem Gesetzeswortlaut ist davon auszugehen, dass Gegenstinde, die aufgrund ihrer
besonderen Beschaffenheit dazu geeignet sind, zur Begehung mit Strafe bedrohter
Handlungen nach dem Verbotsgesetz verwendet zu werden, einzuziehen sind. Dies ist mit

Blick auf die angefiihrte Zielsetzung des Verbotsgesetzes nur konsequent.

Von einer Einziehung nach § 3n VerbotsG kann jedoch dann abgesehen werden, wenn der
Verfiigungsberechtigte der inkriminierten Gegenstéinde Gewdhr dafiir bietet, dass diese

Gegenstdnde nicht zur Begehung strafbarer Handlungen verwendet werden.

Nach den Erlduterungen zur Regierungsvorlage (2285 BlgNR XXVII. GP 12) ist unter ,Gewdhr
bieten” keine besondere Form der Garantie zu verstehen, sondern lediglich eine durch die
Strafverfolgungsbehérden zu beurteilende Erkldrung des Verfiligungsberechtigten zur
weiteren Verwendung der Gegenstdnde. Voraussetzung des Gewdhrbietens ist jedoch, dass
seitens des Verfligungsberechtigten dargetan wird, wodurch die mdégliche Tatbegehung
hintangehalten wird. Insoweit kénnte das Gewdhrbieten auch als Obliegenheit des

Verfiigungsberechtigten angesehen werden.

Zu bertlicksichtigen ist zudem, dass gemdf § 3n Abs 2 VerbotsG fiir die Anwendung von
§ 445a StPO der Einziehung nach § 3n VerbotsG unterliegende Gegenstéinde als solche zu

behandeln sind, deren Besitz allgemein verboten ist.
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Entgegen der Rechtsansicht der Oberstaatsanwaltschaft Wien legt die Staatsanwaltschaft
Wien in ihrem Bericht vom 8. Oktober 2024 dar, weshalb sie davon ausgehe, dass der
Beschuldigte keine Gewdihr iSd § 3n Abs 1 letzter HS VerbotsG bietet, weist sie doch darauf
hin, ,,dass der Beschuldigte die NS-Devotionalien (...) besitzt, (..), weil er sie offenbar
urspriinglich verkaufen wollte, wovon ihm jedoch laut eigener Aussage im Zuge einer
Nachfrage bei einem Museum abgeraten wurde. Nunmehr diirfte er sie wohl aus
allgemeinem geschichtlichem Interesse besitzen. Im Hinblick auf die in den Erléuterungen
[Anm: 2285 BIgNR XXVII. GP] angefiihrten Beispiele wurde daher nicht davon ausgegangen,
dass im konkreten Fall die Voraussetzungen fiir ein Gewdhr bieten im Sinne des

§ 3n VerbotsG erfiillt sein kénnten”.

Die Staatsanwaltschaft Wien hat daher — im Ergebnis — sowohl das Vorliegen der
Voraussetzungen fir eine Einziehung der NS-Materialien nach § 3n Abs 1 VerbotsG wie auch
den Umstand, dass der (vormals) Beschuldigte eben keine Gewahr iSd §3n Abs1
letzter Halbsatz VerbotsG bietet, zutreffend bejaht.

26. Verfahren 22 UT 127/24a der Staatsanwaltschaft Salzburg

Die Staatsanwaltschaft Salzburg fiihrte ein Verfahren in der Strafsache gegen unbekannte
Tater wegen § 80 f StGB zum Nachteil von O***,

Am 21. September 2024 fand aufgrund eines moéglichen Suizidversuchs eine Amtshandlung
mit O*** statt, im Zuge derer der Genannte aufgrund seines aggressiven Verhaltens von den
einschreitenden Polizeibeamten teilweise am Boden bzw mit Hand- und Ful3fesseln zur
Hintanhaltung einer Eigen- bzw Fremdgefahrdung fixiert und vom Balkon auf den Gang
verbracht werden musste. Bei der Versorgung des O*** durch die von den einschreitenden
Beamten alarmierten Rettungskrdfte des Roten Kreuzes kam es (im Zuge der geplanten
Verbringung in den Rettungswagen) bei der Umlagerung des Genannten vom Bergetuch auf
die Trage zu gesundheitlichen Problemen, sodass die Fesselung umgehend geldst und der
Genannte (erfolgreich) reanimiert wurde. Als Erstdiagnose wurden ,ein Herz-
Kreislaufstillstand unklarer Genese” sowie der ,Verdacht einer Intoxikation” gestellt, weil
O*** auffallend erweiterte Pupillen aufwies und die einschreitenden Beamten einen fast
leeren Blister eines Antipsychotikums zur Behandlung psychischer Erkrankungen vorfanden.
Anhaltspunkte, dass O*** wahrend der Amtshandlung verletzt worden oder eine nicht
ordnungsgemaRe, die Blutzirkulation beeintrachtigende Arretierung der Fesselung erfolgt
ware, lagen nicht vor. O*** wurde in das LKH Salzburg verbracht, wo er am 1. Oktober 2024

verstarb.

Das SPK Salzburg brachte nach Bekanntwerden des Ablebens von O*** bei der Pathologie
des LKH Salzburg in Erfahrung, dass bei dessen Obduktion festgestellt worden sei, dass er an

einem zentralen Regulationsversagen (vermutlich infolge eines Hirnschadens) verstorben
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sei. Weiters schaffte das SPK Salzburg das Notfallprotokoll und die Patientendokumentation
des Roten Kreuzes bei.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg kam in ihrem Vorhabensbericht vom 18. November 2024
zum Ergebnis, dass kein Anfangsverdacht vorlag, dass der Tod des O*** in einem kausalen
Zusammenhang mit dem im Ubrigen aufgrund des aggressiven Verhaltens des O***
gerechtfertigten Zwangsmitteleinsatz der einschreitenden Polizeibeamten stehe. Die
einschreitenden Beamten hatten umgehend die Rettungskette in Gang gesetzt, weshalb
auch kein Anfangsverdacht einer unterlassenen Hilfeleistung vorliege. Die Beschadigung der
beiden Wohnungstiiren durch Aufbrechen sei erforderlich gewesen, um zu dem am Balkon

befindlichen O*** zu gelangen, und daher durch Nothilfe gerechtfertigt.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg beabsichtigte daher, von der Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens mangels Anfangsverdachts gemal} § 35c StAG abzusehen, schlug aber
fir den Fall, dass die von der Kriminalpolizei gepflogenen ,Erkundigungen” bereits als
Ermittlungshandlungen angesehen wirden, (in eventu) eine Einstellung gemal
§ 190 Z 2 StPO vor.

Die Oberstaatsanwaltschaft Linz wollte mit Bericht vom 22. November 2024 das von der
Staatsanwaltschaft Salzburg in Aussicht genommene Vorgehen gemall § 35c StAG
genehmigen, weil die im Bericht angefiihrten Erkundigungen nur der Abkldarung eines
Anfangsverdachts gedient hatten.

Nach Prifung der Berichte beabsichtigte das Bundesministerium fir Justiz mit Erlassentwurf
vom 11. Dezember 2024, der Oberstaatsanwaltschaft Linz eine Weisung gemaR
§29aAbs1StAG zu erteilen. Nachdem der Weisungsrat mit AuRerung vom
19. Dezember 2024 gegen die in Aussicht gestellte Erledigung keinen Einwand erhoben
hatte, Ubermittelte das Bundesministerium fiir Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Linz am 20.

Dezember 2024 den Erlass mit folgender Weisung:

,Unter Bezugnahme auf den Bericht vom 22. November 2024 ersucht (§ 29a Abs 1 StAG) das
Bundesministerium fiir Justiz, von der Genehmigung des Vorhabens auf Absehen von der
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen UT wegen § 80 f StGB zNv O*** gemdf3 § 35¢
StAG Abstand zu nehmen und stattdessen die Staatsanwaltschaft Salzburg anzuweisen, das

bereits begonnene Ermittlungsverfahren gemdf$ § 190 Z 2 StPO einzustellen.

Begriindung:

Ein Vorgehen nach § 35c StAG setzt sowohl das Fehlen eines Anfangsverdachts als auch das

Fehlen von Ermittlungsmafinahmen iSd 2. Teils der StPO voraus®®. Lediglich bei Vorfelder-

26 Vgl Erlass des BMVRDJ vom 26. August 2019 zu Auslegungs- und Anwendungsfragen in Zusammenhang mit § 35c StAG,
BMVRDJ-S578.028/0005-1V 3/2019.
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mittlungen minderer Intensitit zur Kldrung des Vorliegens eines Anfangsverdachts, die
gemdfs § 91 Abs 2 letzter Satz StPO in der Nutzung von allgemein zugdnglichen oder
behérdeninternen Informationsquellen sowie der Durchfiihrung von Erkundigungen®’
bestehen kénnen, ist — fehlenden Anfangsverdacht vorausgesetzt — ein Absehen von der

Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zuldssig.

Gemdf § 151 Z 1 StPO ist eine Erkundigung das Verlangen von (freiwilliger?) Auskunft und
das Entgegennehmen einer Mitteilung einer Person. Erkundigungen sind somit auf das Ein-
holen von Informationen durch formlose Befraqung einer Person beschrdnkt, die in einem
Amtsvermerk festzuhalten sind (§ 152 Abs 3 StPO). Wird eine (iber die genannte Schwelle
hinausgehende Aufkldrungstdtigkeit entfaltet, hat unwiderlegbar ein Ermittlungsverfahren
gemdpf § 1 Abs 2 StPO begonnen.?®

Werden Unterlagen oder sonstige Beweisstiicke beigeschafft, stellt dies — selbst, wenn sie
freiwillig herausgegeben werden — keine Erkundigung, sondern eine Informationsgewinnung
iSd § 91 Abs 2 erster Satz StPO dar, die ein Ermittlungsverfahren in Gang setzt.>°

Fallkonkret wurden zur Klédrung, ob ein Anfangsverdacht einer Straftat vorliegt, das Notfall-
protokoll und die Patientendokumentation des Roten Kreuzes beigeschafft. Dabei handelt es
sich nicht um ein Verlangen von Auskunft oder das Entgegennehmen einer Mitteilung von
einer Person, sondern um die Beischaffung von (weder allgemein zugdnglichen noch behér-

deninternen) Unterlagen und folglich um eine Ermittlungshandlung.

Da das Ermittlungsverfahren daher bereits begonnen hat, ist ein Vorgehen gemdf8 § 35¢c StAG

nicht mehr zuléssig.”

Die Staatsanwaltschaft Salzburg stellte das Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Tater
wegen § 80 Abs 1 StGB zum Nachteil von O*** mit Verfiigung vom 20. Dezember 2024
gemalk § 190 Z 2 StPO ein. Das Verfahren ist somit rechtskraftig abgeschlossen.

27 Der OGH verweist in diesem Zusammenhang auf § 151 Z 1 StPO (vgl 12 Os 92/21b).

28 /gl ua OGH 12 0s 92/21b.

29 Vgl dazu RIS-Justiz RS0127791 und RS0134021 sowie insbesondere OGH 12 Os 10/22w; vgl auch Ratz in Fuchs/Ratz, WK-
StPO Vor §§280-296 Rz 8/3, Ratz, Vom Ubergang in ein Ermittlungs- und Hauptverfahren, 0JZ 2020, 356;
Haslinger/McAllister in Birklbauer/Haumer/Nimmervoll/Wess (Hrsg), StPO - Linzer Kommentar zur Strafprozessordnung
(2020) zu §91 StPO Rz 9 ff, Kroschl in Schmélzer/Miihlbacher (Hrsg), StPO Kommentar, Band 1
Ermittlungsverfahren2 (2021) § 1 StPO Rz 1 ff, Steiner in Birklbauer/Haumer/Nimmervoll/Wess (Hrsg), StPO - Linzer
Kommentar zur Strafprozessordnung (2020) zu § 190 StPO Rz 58 und Sadoghi Anfangsverdachtsermittlung: Ein Blick auf die
Rechtsprechung des OGH, 0JZ 2021 ,364 f.

30 Steiner aaO Rz 86; vgl auch Fuchs, Beginn des Strafverfahrens und Beschuldigtenstellung, in Lewisch/Nordmeyer (Hrsg),
Festschrift Liber Amicorum Eckart Ratz, S 39, und Kroschl aaO Rz 13 sowie Erlass vom 26. August 2019 zu Auslegungs- und
Anwendungsfragen in Zusammenhang mit § 35¢ StAG, BMVRDJ-5578.028/0005-1V 3/2019, S 9, letzterer unter Verweis auf
den Erlass vom 12. Dezember 2014 uber ein Bundesgesetz, mit dem die Strafprozessordnung 1975, das
Jugendgerichtsgesetz 1988, das Suchtmittelgesetz, das Geschworenen- und Schoffengesetz 1990 und das
Gebiihrenanspruchsgesetz gedndert werden (Strafprozessrechtsdanderungsgesetz 2014), BMJ-5578.028/0021-1V 3/2014,S 7,
wonach Anfragen an die Dienstaufsicht Erkundigungen seien, ein damit verbundenes Ersuchen um Vorlage von Urkunden
hingegen einer Aktenbeischaffung gleichzuhalten sei und damit bereits eine Ermittlungshandlung darstelle.

einer Aktenbeischaffung gleichzuhalten sei und damit bereits eine Ermittlungshandlung darstelle.

nbeischaffung gleichzuhalten sei und damit bereits eine Ermittlungshandlung darstelle.
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Anhang: Weisungs- und Berichtsfall gemald § 29c Abs 3 zweiter Satz StAG

27. Verfahren 29 HSt 15/24d der Staatsanwaltschaft Korneuburg

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg fihrte ein Verfahren in der Auslieferungssache A***,

Der in Osterreich wohnhafte, auslindische Staatsangehérige A*** wurde aufgrund eines
Haftbefehls der Staatsanwaltschaft in Paldstina vom 2. April 2024 am 3. Mai 2024 von
Interpol Paldstina zur internationalen Fahndung mittels ,,Red Notice” (Roteck-Fahndung)
wegen der Straftat des Betruges nach Art 417 des dortigen Strafgesetzes ausgeschrieben,
zumal er im Verdacht stand, als Eigentiimer eines slowakischen Autohandelsunternehmens
am 25. August 2023 einem Kunden unter Vorgabe der Lieferung eines Kraftfahrzeuges einen
5.000 Euro Ubersteigenden Geldbetrag herausgelockt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg berichtete am 11.Juni 2024, dass hinsichtlich der
Roteck-Fahndung keine Veranlassungen getroffen wirden, weil es sich bei dem ,Staat
Paldstina” nicht um einen von Osterreich anerkannten Staat handle und auch sonst
,Palastina” aufgrund anderer volkerrechtlicher Vereinbarungen kein zur Auslieferung
berechtigtes Volkerrechtssubjekt sei, und regte an, beim Bundesministerium fiir Inneres

derartige Ausschreibungen aus dem abrufbaren Fahndungsbestand zu nehmen.

Da weder Anknlipfungspunkte nach §§ 62, 67 Abs 2 StGB noch iSd § 64 StGB offenkundig
waren, Paldstina zwar von Osterreich nicht als Staat im Sinn des Vélkerrechts anerkannt
wird, aber den Status eines Volkerrechtssubjekts hat, sowie mit Blick auf die seit Jahren
ununterbrochene aufrechte Meldung des A*** im Bundesgebiet wurde die
Oberstaatsanwaltschaft Wien mittels Erlasses des Bundesministeriums fur Justiz vom
20. Juni 2024 um erganzende Prifung und Berichterstattung, ob die Voraussetzungen der
inlandischen  Gerichtsbarkeit gemall §65Abs1Z2StGB vorliegen und welche

Veranlassungen dazu getroffen wurden, ersucht.

In der Folge beabsichtigte die Staatanwaltschaft Korneuburg mit Vorhabensbericht vom
2. Juli 2024, kein Inlandsverfahren gegen A*** einzuleiten. Begriindend fiihrte sie dazu aus,
dass in der Roteck-Fahndung zwar kein Tatort genannt werde, sich jedoch aus 6ffentlichen
Quellen ergebe, dass A*** bereits jahrelang Direktor des in der Slowakei ansassigen
Autohandelsunternehmens sei, wodurch auch der Wohnsitz desselben erklarbar sei, die
Firma nur zwei Mitarbeiter beschaftige und im Internet Uberwiegend negativ bewertet
werde, sodass von einem Tatort in der Slowakei auszugehen sei. Palastina sei von Osterreich
nicht als Staat anerkannt und daher kein Volkerrechtssubjekt, das zur Stellung von
Auslieferungsersuchen berechtigt wéare. Ein Auslieferungs- und Rechtshilfeverkehr nach
§ 3ARHG sei ausgeschlossen, weil dieser nur zwischen Staaten stattfinde.
§ 65 Abs 172 StGBidF BGBI. Nr. 605/1987 setze voraus, dass die Auslieferung aus
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Osterreich zumindest rechtlich oder theoretisch méglich sei. Nur bei Erfolglosigkeit der
Bemiihungen der Staatsanwaltschaft um die (formal mégliche) Auslieferung aus Osterreich
(oder Unzulassigerklarung der Auslieferung durch ein Osterreichisches Gericht) entstehe
inlandische Gerichtsbarkeit nach § 65 Abs 1 Z 2 StGB. Sonst wiirden alle auslieferungsfahigen
Taten von Auslandern gerade in Staaten, mit denen Osterreich keinen Auslieferungsverkehr
pflege, immer unter die Osterreichische Gerichtsbarkeit fallen, wenn der Tater im Inland
betreten werde. Auch der Tatortstaat Slowakei, dem in erster Linie die Strafverfolgung
obliege, erlange durch die gegenstiandliche Ausschreibung vom Verdacht gegen den
Gesuchten Kenntnis, sodass nicht begriindbar sei, weshalb bei dessen Untatigkeit Osterreich

die stellvertretende Strafrechtspflege ausiiben solle.

Mit Bericht vom 3. Juli 2024 beabsichtigte die Oberstaatsanwaltschaft Wien, das Vorhaben

der Staatsanwaltschaft Korneuburg zu genehmigen.

Nach Prifung der intendierten Vorgehensweise der Oberstaatsanwaltschaft Wien
beabsichtigte das Bundesministerium fir Justiz mit Erlassentwurf vom 16. September 2024,
der Oberstaatsanwaltschaft Wien eine Weisung gemals § 29a Abs 1 StAG zu erteilen. Nach
Einlangen der AuRerung des Weisungsrats vom 26. September 2024, der gegen den
Erledigungsentwurf — mit einer im Folgenden ndher dargestellten Maligabe — keinen
Einwand erhob, und neuerlicher Befassung der fiir strafrechtliche Nebengesetze zustandigen
Fachabteilung des Bundesministeriums fiir Justiz ibermittelte das Bundesministerium fir
Justiz der Oberstaatsanwaltschaft Wien am 25. Oktober 2024 den Erlass mit folgender
Weisung:

,Die Oberstaatsanwaltschaft Wien wird ersucht (§ 29a Abs 1 StAG), von der Genehmigung
des beabsichtigten Vorhabens der Staatsanwaltschaft Korneuburg, kein Inlandsverfahren
gegen A*** einzuleiten, Abstand zu nehmen und die Staatsanwaltschaft Korneuburg
anzuweisen, vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 65 Abs 1 Z 2 StGB auszugehen und —
vorbehaltlich der Priifung der Voraussetzungen des §9 Abs3 ARHG — zweckdienliche

Ermittlungen anzuordnen.

Vorauszuschicken ist, dass der ,,Red Notice” Interpolausschreibung fallaktuell kein Tatort (iS
eines Handlungs- oder Erfolgsorts) in Osterreich entnommen werden kann, sodass die
Annahme inléndischer Gerichtsbarkeit gemdfs §§ 62, 67 Abs 2 StGB ausgehend davon derzeit
reine Spekulation wdre. Auch die Annahme eines Tatorts in der Slowakei findet keine

objektive Deckung im Akteninhalt und wiirde sich als blofse MutmafSung erweisen.

Nach § 65 Abs 1 Z 2 StGB gelten fiir andere als die in den §§ 63 und 64 StGB bezeichneten
Taten, die im Ausland begangen worden sind, sofern die Taten auch durch die Gesetze des
Tatorts mit Strafe bedroht sind, die dsterreichischen Strafgesetze, wenn der Tdéiter zur Zeit der
Tat Auslédnder war, im Inland betreten wird und aus einem anderen Grund als wegen der Art

oder Eigenschaft seiner Tat nicht an das Ausland ausgeliefert werden kann.
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Inléndische Strafkompetenz entsteht in den Féllen des § 65 Abs 1 Z2 StGB nur, wenn der
Tdter aus einem anderen Grund als wegen der Art oder Eigenschaft der Tat nicht ausgeliefert
werden kann. Die subsididire Zusténdigkeit tritt erst ein, sobald die begriindete Annahme
besteht, dass es zu keiner Auslieferung kommt. Nicht ausgeliefert werden kann — abgesehen
von Art und Eigenschaft der Tat — insbesondere dann, wenn mit dem in Betracht kommenden

Staat kein Auslieferungsverkehr besteht.

Paldstina hat — wie auch Osterreich — sowohl UNTOC (= United Nations Convention against
Transnational Organized Crime;

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg no=XVIII-

12&chapter=18&clang=_en) wie auch UNCAC (= United Nations Convention against

Corruption; vgl. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg no=XVIII-

14&chapter=18&clang= en) ratifiziert, = sodass im  Anwendungsbereich  dieser

Ubereinkommen ein Auslieferungsverkehr zwischen Paldstina und Osterreich stattfinden
kann. Da Paléstina bislang aber noch nicht als Staat im Sinn des Vélkerrechts anerkannt ist,
sondern nur den Status eines Vélkerrechtssubjekts innehat, kann ein auf das ARHG gestiitzter
Auslieferungsverkehr (vgl § 10 ARHG) nicht stattfinden. Zudem kann vor dem Hintergrund
des aktuell verschdrften israelisch-paldstinensischen Konflikts schon aus faktischen Griinden
nicht von einem funktionierenden Auslieferungsverkehr ausgegangen werden (15 Os 99/94).

A*** st laut ,Red Notice” Interpolausschreibung Staatsangehdériger von Paléstina, laut
Auskunft aus dem Zentralen Melderegister ist die Staatsangehérigkeit ungekldrt. Er ist in
Osterreich seit 2017 durchgehend aufrecht gemeldet, sodass, angesichts der Tatsache, dass
neben seiner (wohl) Ehefrau auch seine drei Kinder an seiner aktuellen Meldeadresse
gemeldet sind, von einem Wohnort/Aufenthaltsort in Osterreich auszugehen ist. Es handelt
sich bei A*** daher um einen Auslédnder, die ihm vorgeworfene Tat wurde nach dem
derzeitigen Kenntnisstand im Ausland, sohin nicht in Osterreich, begangen, und er wird im
Inland zu betreten sein (siehe dazu Schwaighofer, SbgK § 65 Rz 23; Salimi in Hépfel/Ratz, WK?
StGB §65 Rz 19), weil er in Osterreich wohnhaft/aufhdltig ist. In der ,Red Notice”
Interpolausschreibung ist vermerkt, dass er die Straftat des Betrugs nach Art. 417 of the
Penal Code No. 16 of 1960 verwirklicht hat. Die gegenstéindliche Tathandlung ist fallbezogen
sowohl im Inland (§§ 146, 147 Abs 2 StGB) wie auch in Paldstina (Art. 417 of the Penal Code
No. 16 of 1960) gerichtlich strafbar.

Es liegen daher grundsdtzlich die Voraussetzungen fiir die Einleitung eines Inlandsverfahrens
gemdfs § 65 Abs 1 Z 2 StGB vor. Inwiefern auch jene des § 9 Abs 3 ARHG erfiillt sind, wird die

Staatsanwaltschaft vor Anordnung von Ermittlungen gesondert zu priifen haben.”

Der Weisungsrat hatte in seiner AuRerung vom 26. September 2024 gegen diese Weisung
mit der Maligabe keinen Einwand erhoben, dass eine Prifung des § 9 Abs 3 ARHG erst nach

Durchfiihrung und auf der Grundlage eines Ermittlungsverfahrens stattzufinden habe.
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§ 9 Abs 3 ARHG stelle nach seinem klaren Wortlaut auf die Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens ab. Der Weisungsrat wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass
ein derzeit nicht auszuschlieRender Tatort in Osterreich ein Vorgehen nach § 9 Abs 3 ARHG

nicht ermoglichen wiirde.

Das Bundesministerium fiir Justiz hat dieser AuRerung jedoch aus folgenden Erwigungen

nicht Rechnung getragen:

Die Wortfolge , Von der Verfolgung [einer] Straftat kann die Staatsanwaltschaft absehen und
das Ermittlungsverfahren insoweit einstellen” findet sich sowohl in § 9 Abs 3 ARHG wie auch
in § 192 Abs 1 StPO. In Ansehung der letztgenannten Bestimmung wird vertreten, dass ein
bestimmtes AusmaR an Sachverhaltsklarung gesetzlich nicht vorausgesetzt wird, sodass auch
eine Anwendung a limine, mithin ohne Durchfiihrung von Ermittlungen, als zulassig erachtet
wird (Steiner in LiK StPO § 192 Rz 20; in diesem Sinne auch Ratz, Verfahrensfiihrung und
Rechtsschutz nach der StPO? Kap 11.D Rz 572 unter Hinweis auf Nordmeyer, WK-StPO § 190
Rz 51). Die Einfligung des ,Ermittlungsverfahrens” in §9 Abs 3 ARHG geht auf das
StrafprozessreformbegleitG Il zurlick. Dessen Zweck war es unter anderem, flaichendeckend
alle Bestimmungen an die Systematik der ,StPO neu” anzupassen. So fihren auch die
Erlduterungen zu den Anderungen des § 9 ARHG (299 BlgNr XXIIl. GP 7) aus: ,, Uberdies soll
im Bereich des Rlicktritts von der Verfolgung eine mit dem Strafprozessreformgesetz, BGBI. |
Nr. 19/2004, (ibereinstimmende Begriffsbildung Platz greifen.”, also bezweckte der
Gesetzgeber zur ,a limine“-Frage damals ersichtlich keine Anderung. § 35c StAG war zum
damaligen Zeitpunkt noch nicht in Geltung, bei dessen Einfihrung wurde § 9 Abs 3 ARHG
nicht in die dafiir maRgeblichen Uberlegungen einbezogen. Ein Vorgehen nach §9 Abs 3
ARHG ,a limine” ist aus Sicht des Bundesministeriums fiir Justiz daher grundsatzlich nicht

ausgeschlossen (zu den maRgeblichen Kriterien siehe Martetschldger in WK? ARHG § 9 Rz 4).

Am 13. Dezember 2024 berichtete die Staatsanwaltschaft Korneuburg, dass das
Ermittlungsverfahren gegen A*** wegen §§ 146, 147 Abs 2 StGB zu AZ 14 St 191/24f gemaR
§ 9 Abs 3 ARHG ,,a limine“ eingestellt worden sei.

- 109 -

www.parlament.gv.at



	1. Verfahren 15 St 6/14d der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption, abgetreten nach 29 St 2/15w der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption
	2. Verfahren 3 St 77/12t der Staatsanwaltschaft Korneuburg, teilweise ausgeschieden zu 3 St 43/20d der Staatsanwaltschaft Korneuburg (siehe auch 1. Verfahren)
	3. Verfahren 66 BAZ 67/22w der Staatsanwaltschaft Graz
	4. Verfahren 64 BAZ 98/22i der Staatsanwaltschaft Graz
	5. Verfahren 83 BAZ 595/22t der Staatsanwaltschaft Graz
	6. Verfahren 503 St 42/24a der Staatsanwaltschaft Wien
	7. Verfahren 2 St 203/22h der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau
	8. Verfahren 1 NSt 118/23k der Staatsanwaltschaft Steyr
	9. Verfahren 9 St 21/23z der Staatsanwaltschaft Feldkirch
	10. Verfahren 19 HSt 7/21m der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (zwei Weisungen)
	11. Verfahren 72 St 151/23k der Staatsanwaltschaft Wien
	12. Verfahren 7 St 19/23g der Staatsanwaltschaft Salzburg
	13. Verfahren 506 St 68/23w der Staatsanwaltschaft Wien
	14. Verfahren 25 St 55/21t der Staatsanwaltschaft St. Pölten
	15. Verfahren 87 St 94/16a und 7 St 5/20f der Staatsanwaltschaft St. Pölten
	16. Verfahren 65 St 5/21h der Staatsanwaltschaft St. Pölten
	17. Verfahren 10 St 34/22w der Staatsanwaltschaft St. Pölten, abgetreten zu 607 St 18/23k der Staatsanwaltschaft Wien
	18. Verfahren 719 St 1/23h der Staatsanwaltschaft Wien
	19. Verfahren 19 St 136/23i der Staatsanwaltschaft Wien
	20. Verfahren 4 St 222/22m der Staatsanwaltschaft Linz
	21. Verfahren 130 BAZ 383/23d der Staatsanwaltschaft Wien
	22. Verfahren 608 St 1/08w der Staatsanwaltschaft Wien
	23. Verfahren 23 St 4/21d der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption
	24. Verfahren 7 NSt 192/24x der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt
	25. Verfahren 506 St 102/24x der Staatsanwaltschaft Wien
	26. Verfahren 22 UT 127/24a der Staatsanwaltschaft Salzburg
	27. Verfahren 29 HSt 15/24d der Staatsanwaltschaft Korneuburg



